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1 Veranlassung 
Ziel der vorliegenden Bebauungsplanung ist es, die bauplanungsrechtlichen Vorausset-zungen 
für die Errichtung und Betreibung von AGRI-PV-Anlagen auf den 10 Planflächen durch die 
Festsetzung entsprechender Sondergebiete nach § 11 BauNVO zu schaffen. Entsprechend dem 
üŔĲũШĬĲƖШÂũċŰƨŰŊШƽƨƖĬĲШċũƚШüƽĲĦťĤĲƚƣŔůůƨŰŊШј ]Åf-ÂőŸƣŸƻŸũƣċŔťċŰũċŊĲљШŰċĦőШ?f ШÉÂE9ШΦΝΠΟΠШ
festgesetzt. Diese beinhaltet die Aufstellungsflächen der bodennahen Anlagen-Module nach 
Kategorie II DIN SPEC 91434 für die Produktion, Einspeisung sowie Nutzung und Speicherung der 
Sonnenenergie und der dazu notwendigen Betriebsgebäude, bei gleichzeitiger Nutzung der 
Flächen zwischen den bodennahen Modulen für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturen. Mit der 
Anlage soll eine maximale Leistung von 52 MW erzeugt werden.  

Gemeinsam mit dem Bewirtschafter der Flächen wurde ein landwirtschaftliches Nutzungskon-
zept erarbeitet. Nach diesem kann über 98 % der Projektfläche weiterhin bewirtschaftet werden. 
Die Grundflächenzahl wird im Bebauungsplan-Entwurf mit 0,55 festgesetzt. Dabei wird die durch 
die Module überdeckte Fläche zugrunde gelegt. Hinzu kommen die Grundflächen für Übergabe-
stationen, Wechselrichter und ggf. erforderliche Zuwegungen. 

Der Maximalwert für die Anlagenhöhe wird auf 4,50 m festgesetzt und entspricht damit der Höhe 
der Photovoltaikmodule in nahezu senkrechter Stellung. Der Drehpunkt der Module liegt deutlich 
niedriger und bewegt sich abhängig vom Modelltyp zwischen 2,10 m und 2,50 m über der 
Gelände-oberfläche. Durch den festgesetzten Mindestabstand der Unterkante der Module zum 
Gelände von 0,80 m wird auch im Schwenkbereich der Module ausreichend Platz für das 
Längenwachstum der angebauten Kulturen einschließlich Beregnung und Lichteinfall 
sichergestellt.  

Das Plangebiet umfasst heute ausschließlich ackerbaulich genutzte Flächen. Die bisherige 
Nutzung soll entsprechend dem landwirtschaftlichen Nutzungskonzept beibehalten werden. 
Demnach ist auf den Flächen des Plangebietes der Anbau von niedrigen Kulturen zur 
innerbetrieblichen Verwertung in der Biogasanlage vorgesehen. Auf den Flächen sollen 
Solartracker errichtet werden. Dabei handelt es sich um nachgeführte Systeme, die die 
Ausrichtung der Solarmodule an den Sonnenstand anpassen, sodass der Solar-ertrag optimiert 
wird, während gleichzeitig eine maximale landwirtschaftliche Nutzung der Fläche gewährleistet 
wird. Durch die Herstellung der Unterkonstruktion mittels Rammpfosten wird die 
Flächenversiegelung auf ein Minimum reduziert. Die nachfolgen-de Abbildung aus dem 
landwirtschaftlichen Nutzungskonzept verdeutlicht die Anordnung. 

Die verkehrliche Anbindung der Flächen 6, 9 und 10 erfolgt über eine direkte Anbindung an die 
Ortsverbindungsstraßen bzw. die L474. Die Teilflächen 1 bis 5, 7 und 8 werden über das 
vorhandene landwirtschaftliche Wegenetz erschlossen. Durch das Vorhaben ist mit keiner 
dauerhaften Zunahme des bisherigen Verkehrs zu rechnen. 

Die Projektfläche sowie umliegende Landschaftselemente können von verschiedenen 
Artengruppen wie Amphibien, Vögeln und Reptilien als Lebensraum genutzt werden. Zusätzlich 
liegt der Landkreis Wolfenbüttel im Verbreitungsgebiet des Feldhamsters /4/ . Eine faunistische 
Untersuchung ist aus artenschutzrechtlicher Sicht notwendig. 
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2 Wirkfaktoren des Vorhabens  
Baubedingte Wirkfaktoren: 

Als baubedingte Wirkfaktoren werden alle befristeten Baumaßnahmen begrenzter Auswirkungen 
bezeichnet. Darunter fallen insbesondere der Baustellenverkehr, die Baustelleneinrichtung und 
der Baubetrieb. Baubedingte Wirkfaktoren, die vorübergehende nach Abschluss der Bauarbeiten 
meist zu behebende Beeinträchtigungen verursachen, lassen sich für das Planungsvorhaben wie 
folgt zusammenfassen:  

и temporäre Flächeninanspruchnahme im Bereich der Zufahrten, der Lagerflächen und des 
Baufeldes sowie durch Baustelleneinrichtungen,  

иШ7ŸĬĲŰƻĲƖĬŔĦőƣƨŰŊШĬƨƖĦőШĬĲŰШEŔŰƚċƣǍШƻŸŰШ7ċƨ- und Transportfahrzeugen,  

иШ ĤŊƖċĤƨŰŊĲŰШǍƨƖШéĲƖũĲŊƨŰŊШĬĲƖШxĲŔƣƨŰŊƚƣƖċƚƚĲШǍƨůШ ŰƚĦőũƨƚƚШċŰШĬŔĲШÚĤĲƖŊċĤĲƚƣċƣŔŸŰШĬĲƚШ
Energieversorgers,  

иШŊŊŉЮШĲƖőƁőƣĲƚШéĲƖťĲőƖƚċƨŉťŸůůĲŰШĬƨƖĦőШ7ċƨ- und Lieferfahrzeuge; temporäre Lärm- und 
Schadstoffemissionen, Abgase, Erschütterungen. 

 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Als anlagebedingte Wirkfaktoren werden alle zeitlich unbefristeten Auswirkungen auf das Gebiet 
infolge des Bauvorhabens beschrieben. Alle Veränderungen greifen dabei dauerhaft in das 
örtliche Wirkungsgefüge ein: 

иШÚĤĲƖĤċƨƨŰŊШůŔƣШéĲƖƚĦőċƣƣƨŰŊШĬĲƖШ7ŸĬĲŰŉũęĦőĲШċƨŉШůċǂЮШΝΜӖШĬĲƖШ]ƖƨŰĬƚƣƬĦťƚŉũęĦőĲЯШ 

иШŊĲƖŔŰŊĲШĲƖőƁőƣĲШéĲƖĬŔĦőƣƨŰŊĲŰШŔůШÅċőůĲŰШĬĲƖШ7ĲƽŔƖƣƚĦőċŉƣƨŰŊШ 

иШŊĲƖŔŰŊĲƖШéĲƖƚŔĲŊĲũƨŰŊƚŊƖċĬШы[ƨŰĬċůĲŰƣĲЯШĲƻƣũЮШüƨŉċőƖƣƚƽĲŊĲьЯШůċǂŔůċũШΝӖШ 

и Verminderung der Sonneneinstrahlung und des Lichteinfalls auf die natürliche 
Geländeoberfläche mit mikroklimatischen Veränderungen,  

иШéĲƖęŰĬĲƖƨŰŊĲŰШĬĲƚШ7ŸĬĲŰƽċƚƚĲƖőċƨƚőċũƣĲƚЯШ7ĲĲŔŰŉũƨƚƚƨŰŊШĬĲƖШéĲƖƣĲŔũƨŰŊШĬĲƚШ ŔĲĬĲƖƚĦőũċŊƚШ
auf der Fläche,  

иШŸƓƣŔƚĦőĲШÉƣƁƖƨŰŊĲŰШƨŰĬШéĲƖęŰĬĲƖƨŰŊШĬĲƚШũċŰĬƚĦőċŉƣũŔĦőĲŰШ9őċƖċťƣĲƖƚШĬƨƖĦőШƣĲĦőŰŔƚĦőĲЯШ
landschaftsuntypische, Bauwerke und Materialien, Lichtreflexe, Spiegelungen,  

иШĲŔŰŊĲƚĦőƖęŰťƣĲШüƨŊęŰŊũŔĦőťĲŔƣШоШ?ƨƖĦőũęƚƚŔŊťĲŔƣШĬĲƚШÂũċŰŊĲĤŔĲƣĲƚШċƨŉŊƖƨŰĬШĬĲƖШEŔŰŉƖŔĲĬƨŰŊбШ
Barrierewirkung / Zerschneidung. 
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Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Als betriebsbedingte Wirkfaktoren werden Auswirkungen angegeben, die mit dem Betrieb und 
Unterhalt des Bauwerkes einhergehen. 

Zu den betriebsbedingten Wirkfaktoren zählen mögliche Emissionen sowie Wirkungen durch 
Wartung und Pflege der Anlage. Emissionsquellen können die Wärmeabgabe der Modulflächen 
und elektrische bzw. elektromagnetische Felder sein. Die zu erwartende Intensität kann jedoch 
als gering eingestuft werden. Die im laufenden Betrieb üblichen Intervalle sehen in der Regel eine 
jährliche Wartungsbegehung und bedarfsgerechte Reparatureinsätze vor. Im Rahmen der 
Bewirtschaftung sind möglicherweise partiell erhöhte Verdichtungen zu erwarten, da sich die 
Fahrten der Traktoren und Erntemaschinen auf gewisse Spuren konzentrieren werden. Die 
dadurch auftretenden lokal begrenzten Verdichtungen sind in der Landwirtschaft nicht gänzlich 
unüblich. Neben den Spuren mit etwas stärkerer Verdichtung durch die häufigere Befahrung gibt 
es im Gegenzug auch weite Bereiche mit deutlich reduzierter Befahrung. Dadurch kann sich die 
Infiltrationsleistung, Wasserverfügbarkeit und Durchwurzelbarkeit der Böden verbessern, weil 
sich die Bodenverdichtungen auf die Fahrspuren beschränken /11/ . 
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3 Untersuchungsraum  
Das Untersuchungsgebiet setzt sich aus 3 Untersuchungsräumen zusammen. Der erste 
Untersuchungsraum bezieht sich auf die durch die geplante AGRI-PV-Anlage unmittelbar 
betroffenen 10 Projektflächen, welche insgesamt ca. 69,8 ha groß sind. Der zweite besteht aus 
den 10 Projektflächen, einer an die Projektflächen angrenzenden 200 m Pufferzone sowie einer 
20 m Pufferzone um die neu zu verlegenden Kabeltrassen. In diesem ca. 388 ha großen 
Untersuchungsraum wurden die Artengruppen Amphibien, Reptilien und Brutvögel untersucht. 
Der dritte Untersuchungsraum besteht aus den 10 Projektflächen und einer Pufferzone von  
500 m, wobei Siedlungen, Gewässer und Waldstrukturen ausgeklammert wurden und der 20 m 
Pufferzone um die neu geplanten Kabeltrassen. In diesem ca. 847 ha großen Untersuchungsraum 
wurde das Vorkommen des Feldhamsters untersucht. Im betroffenen Gebiet liegen folgende 
Bodentypen des Lössbeckens (Bodengroßlandschaft) vor: mittlerer Kolluvisol unterlagert von 
Gley, mittlere Grauerde-Parabraunerde, mittlere Braunerde, mittlere Parabraunerde, mittlere 
Pseudogley-Grauerde, flache Pseudogley-Parabraunerde, flache Parabraunerde /10/ . Diese 
tiefgründigen, bindigen Böden sind potenzielle Siedlungsräume des Feldhamsters, da diese dem 
Feldhamster erlauben, bis in zwei Meter Tiefe zu graben und seine Bauten anzulegen.  

Die betroffenen Flächen werden ackerbaulich bewirtschaftet und im Jahr 2024 mit Getreide, 
Rüben, Mais, Kichererbsen, Silphie und zum Teil mit Blüh- und Leguminosenmischungen bestellt. 

 

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet für die Kartierungsarbeiten der Artengruppen Amphibien, Brutvögel, Reptilien sowie 
für den Feldhamster in Raum Burgdorf  
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4 Artenschutzrechtliche Grundlagen  
Der § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) enthält die folgenden 
artenschutzrechtlichen Regelungen: 

ўEƚЮŔƚƣЮƻĲƖĤŸƣĲŰе 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
 ċƣƨƖЮǍƨЮĲŰƣŰĲőůĲŰеЮƚŔĲЮŸĬĲƖЮŔőƖĲЮÉƣċŰĬŸƖƣĲЮǍƨЮĤĲƚĦőęĬŔŊĲŰЮŸĬĲƖЮǍƨЮǍĲƖƚƣƁƖĲŰдџ 

Man unterscheidet also bezüglich der geschützten Tierarten Tötungs- und Verletzungsverbote, 
Störungsverbote und den Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Bei unvermeidbaren 
Tötungen oder Verletzungen geschützter Tiere handelt es sich dann um Verbotstatbestände, 
wenn das Eintrittsrisiko der Tötung oder Verletzung in signifikanter Weise erhöht wird. Dies ist im 
Einzelfall in Bezug auf die Lage der geplanten Maßnahme, die jeweiligen Artvorkommen und die 
Biologie der Arten zu bewerten. 

Bei § 44 Abs. 1 Nr. 2 werden die geregelten Störungsverbote für bestimmte 
überlebensnotwendige Zeiten bestimmter Arten, in denen eine Störung verboten ist, zugrunde 
gelegt. Bei einigen Arten können sie den gesamten phänologischen Lebenszyklus abdecken.  

Eine Störung kann grundsätzlich durch Beunruhigungen und Scheuchwirkungen, zum Beispiel 
durch Bewegungen, Erschütterungen, Lärm oder Licht, eintreten. Werden geschützte Tiere an 
ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten gestört, kann dies zur Folge haben, dass diese Stätten für 
sie nicht mehr nutzbar sind. Nicht jede störende Handlung löst zwangsläufig einen 
Verbotstatbestand aus, sondern nur solche erheblichen Störungen, durch die sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn so viele 
Individuen betroffen sind, dass sich die Störung auf die Überlebenschancen, die 
Reproduktionsfähigkeit und den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population auswirkt. Deshalb 
kommt es in besonderem Maße auf die Dauer und den Zeitpunkt der störenden Handlung an. 

Als in § 44 Abs. 1 Nr. 3 beschriebenen geschützten Fortpflanzungsstätte geschützt gelten alle 
Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt 
werden. Die Ruhestätten umfassen alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen 
aufsucht oder an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Bei nicht standorttreuen 
Tierarten, die ihre Lebensstätten regelmäßig wechseln, ist die Zerstörung einer Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeiten kein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen 
Vorschriften. Bei standorttreuen Tieren kehren Individuen zu einer Lebensstätte regelmäßig 
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wieder zurück, auch wenn diese während bestimmter Zeiten im Jahr nicht von ihnen bewohnt ist. 
Solche regelmäßig genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten unterliegen auch dann dem 
Artenschutz, wenn sie gerade nicht besetzt sind. Entscheidend für das Vorliegen einer 
Beschädigung ist die Feststellung, dass eine solche Verminderung des Fortpflanzungserfolgs 
oder der Ruhemöglichkeiten des betroffenen Individuums oder der betroffenen Population 
wahrscheinlich ist. 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG enthält im Hinblick auf baurechtlich zulässige Vorhaben eine wichtige 
Präzisierung bzw. Einschränkung der o. g. artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände. Danach 
handelt es sich trotz des Eintretens der o. g. Störungen dann um keinen Verbotstatbestand, wenn 
ƚŔĦőĲƖŊĲƚƣĲũũƣШŔƚƣЯШĬċƚƚШјяЮЮЮѐШĬŔĲШƁťŸũŸŊŔƚĦőĲШFunktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
ƽŔƖĬШяЮЮЮѐљЮШШ?ċƚШĤĲĬĲƨƣĲƣЯШĬċƚƚШċŰШĬĲƖШƁťŸũŸŊŔƚĦőĲŰ Gesamtsituation des von dem Vorhaben 
betroffenen Bereichs im Hinblick auf seine Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätte keine 
éĲƖƚĦőũĲĦőƣĲƖƨŰŊШĲŔŰƣƖĲƣĲŰШĬċƖŉЮШ~ŔƣШĬĲƖШ[ŸƖůƨũŔĲƖƨŰŊШјŔůШƖęƨůũŔĦőĲŰШüƨƚċůůĲŰőċŰŊљШƚŔŰĬШ
dabei ausschließlich Flächen gemeint, die in einer engen funktionalen Beziehung zur betroffenen 
Lebensstätte stehen und entsprechend dem artspezifischen Aktionsradius erreichbar sind. Im 
Ergebnis darf es dabei т auch unter Berücksichtigung von geeigneten Maßnahmen т nicht zur 
Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten der Bewohner der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte kommen. Vermeidbare Tötungen, Verletzungen oder erhebliche 
Beeinträchtigungen geschützter Arten sind jedoch auf jeden Fall zu unterlassen. 

 

5 Untersuchte Arten/Artengruppen  
Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrages wurde das Vorkommen des Feldhamsters sowie die 
Artengruppen der Amphibien, Brutvögel und Reptilien untersucht. 

 

6 Methodik  der Erfassungen 
6.1 Brutvögel  
ũƚШ ůĲƣőŸĬŔƚĦőĲШ ]ƖƨŰĬũċŊĲШ ĬŔĲŰĲŰШ ĬŔĲШ јxĲŔƚƣƨŰŊƚĤĲƚĦőƖĲŔĤƨŰŊĲŰШ ŉƬƖШ ŉċƨŰŔƚƣŔƚĦőĲШ

Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 
ArtenschutzfachbeitragљШ/5/ . Nach dem Methodenblatt V1 wurde eine Erfassung der besonders 
planungsrelevanten Brutvogelarten durch Sichtbeobachtung und Verhören durchgeführt. Das 
Untersuchungsgebiet wurde im Jahr 2024 in regelmäßigen Abständen, systematisch und 
flächendeckend begangen. Die Erfassungsmethodik ist die Revierkartierung nach Südbeck et. al. 
(2005). Der übliche Erfassungszeitraum umfasst die Brutperiode von März bis Juli. /17/  Der frühe 
Erfassungszeitraum von März т April konnte im Jahr 2024 nicht realisiert werden, da die 
Beauftragung erst später erfolgte. 

Bei den Kartierungen wurden die Vögel im Feld punktgenau unter Verwendung des Programms 
Qfield verortet und georeferenziert. 

Die Erfassungen wurden an folgenden Tagen durchgeführt: 
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Tabelle 1: Begehungstermine zur Erfassung der Brutvogelarten 

Revierbegehung Termin Witterung  Kartierer  
1 18.03.2024 stark bewölkt, leichter Wind, 10 °C Wiskott 

1 19.03.2024 stark bewölkt, leichter Wind, 7 °C Wiskott 

2 25.03.2024 stark bewölkt, windig, 8 °C Schneemann 

2 26.03.2024 bewölkt, leichter Wind, 5 °C Schneemann 

3 21.05.2024 leicht bewölkt, starker Wind, 22 °C Schneemann, Wiskott 

3 22.05.2024 bewölkt, leichter Wind, 16 °C Schneemann, Wiskott 

4 05.06.2024 stark bewölkt, leichter Wind, 15 °C Schneemann, Wiskott 

4 06.06.2024 leicht bewölkt, windstill, 10 °C Schneemann, Wiskott 

5 12.06.2024 bewölkt, windig, 12 °C Schneemann 

6 24.06.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 25 °C Wiskott 

7 04.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 19 °C Schneemann, Wiskott 

7 05.07.2024 Bewölkt, leichter Wind, 19 °C Schneemann, Wiskott 

8 16.07.2024 stark bewölkt, windig, 22 °C Wiskott 

8 17.07.2024 stark bewölkt, windig, 20 °C Schneemann, Wiskott 

 

6.2 Amphibien  
ũƚШ ůĲƣőŸĬŔƚĦőĲШ ]ƖƨŰĬũċŊĲШ ĬŔĲŰĲŰШ ĬŔĲШ јxĲŔƚƣƨŰŊƚĤĲƚĦőƖĲŔĤƨŰŊĲŰШ ŉƬƖШ ŉċƨŰŔƚƣŔƚĦőĲШ

Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 
ƖƣĲŰƚĦőƨƣǍŉċĦőĤĲŔƣƖċŊљ. Die Erfassung der Amphibien erfolgt nach dem Methodenblatt V1. 

Diese werden anhand ihrer Rufe sowie durch Sichtbeobachtung von adulten und subadulten 
Exemplaren, Laich oder Larven an Laichgewässern und in deren Umfeld bestimmt und 
aufgenommen. Es erfolgte eine Kombination aus nächtlichem Verhör mit Ableuchten der 
Laichgewässer und Tagesbegehungen zur Zählung von Laich. Die Erfassungen erfolgen zwischen 
Mai und Juli des Jahres 2024. /5/  Der Erfassungszeitraum von März т April konnte im Jahr 2024 
nicht realisiert werden, da die Beauftragung erst später erfolgte. 

Bei den Kartierungen wurden die Amphibien im Feld punktgenau unter Verwendung des 
Programms Qfield verortet und georeferenziert. 

Tabelle 2: Begehungstermine zur Erfassung von Amphibien 

Revierbegehung Termin Witterung  Kartierer  
1 21.05.2024 bewölkt, leichter Wind, 22 °C Schneemann, Wiskott 

2 06.06.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 10 °C Schneemann, Wiskott 

3 11.06.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 11 °C Schneemann, Wiskott 

4 24.06.2024 unbewölkt, windstill, 15 °C Schneemann, Wiskott 

5 17.07.2024 stark bewölkt, windig, 20 °C Schneemann, Wiskott 
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6.3 Reptilien  
ũƚШ ůĲƣőŸĬŔƚĦőĲШ ]ƖƨŰĬũċŊĲШ ĬŔĲŰĲŰШ ĬŔĲШ јxĲŔƚƣƨŰŊƚĤĲƚĦőƖĲŔĤƨŰŊĲŰШ ŉƬƖШ ŉċƨŰŔƚƣŔƚĦőĲШ

Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 
ƖƣĲŰƚĦőƨƣǍŉċĦőĤĲŔƣƖċŊљШ/5/ . Die Erfassung der Reptilien erfolgt nach dem Methodenblatt R1 

durch Sichtbeobachtung. Die relevanten Reptilienhabitate werden langsam abgelaufen, dabei 
wird gezielt nach Strukturen gesucht, welche sich als Versteck eignen oder als Sonne-, Ruhe-, 
Eiablage- und Überwinterungsplätze sowie Fortpflanzungs- und Jagdhabitate anzusprechen sind. 
Die Begehungstermine wurde so gewählt, das geeignete Witterungsbedingungen vorherrschten. 
Es sind 4 Begehungen im Zeitraum von Mai bis Oktober durchzuführen, dabei konnten der frühe 
Erfassungszeitraum von März bis April nicht realisiert werden, da die Beauftragung erst später 
erfolgte. Dies wird 2025 nachgeholt. 

Bei den Kartierungen wurden die Reptilien im Feld punktgenau unter Verwendung des Programms 
Qfield verortet und georeferenziert. 

Tabelle 3: Begehungstermine zur Erfassung von Reptilien 

Revierbegehung Termin Witterung  Kartierer  
1 21.05.2024 bewölkt, leichter Wind, 22 °C Schneemann, Wiskott 

2 06.06.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 10 °C Schneemann, Wiskott 

3 11.06.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 11 °C Schneemann, Wiskott 

4 24.06.2024 unbewölkt, windstill, 15 °C Schneemann, Wiskott 

5 04.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 19 °C Schneemann, Wiskott 

6 16.07.2024 stark bewölkt, windig, 22 °C Wiskott 

 

6.4 Feldhamster  
Im Jahr 2024 wurden die unmittelbar betroffenen Grundflächen zuzüglich der potenziellen 
Feldhamsterlebensräume in einem 500 m breiten Pufferbereich kartiert. Diese Flächen wurden 
lückenlos auf Feldhamsterbaue kontrolliert. Dabei ist die räumliche Lage der Baue mittels eines 
GPS-Gerätes festgehalten worden. Auf der geplanten Baufläche sind grundsätzlich zwei 
Begehungen durchzuführen, eine im Frühjahr und eine zweite in der Zeit nach der Ernte und vor 
der Bodenbearbeitung. Innerhalb des 500 m Pufferbereiches ist je nach Feldfrucht eine Begehung 
im Frühjahr oder nach der Ernte jedoch vor der Bodenbearbeitung durchzuführen. Äcker mit 
Feldfrüchten wie Mais, Rüben oder Erbsen sind nach der Ernte stark verändert, sodass diese 
Flächen im Anschluss nicht mehr auf Hamsterbaue untersucht werden können. Diese Flächen 
werden im Frühjahr kontrolliert. Getreide kann bis zu einer Aufwuchshöhe von 40 cm kontrolliert 
werden. Die zu kontrollierenden Flächen wurden auf Begehungslinien in Bewirtschaftungs-
richtung in der gesamten Länge abgelaufen. Der Erfassungsbereich wird vor Ort anhand der 
Sichtverhältnisse unter Berücksichtigung der Aufwuchshöhe festgelegt. Auf Stoppelfeldern 
wurde ein Abstand zu jeder Seite zwischen 2,5 m und 3,5 m gewählt. Zusätzlich wurden Feldraine, 
Grabenböschungen und Hecken am Rand der Ackerflächen mit betrachtet. /4/  

Einige Flächen innerhalb des 500 m Pufferbereiches wurden mit einer Drohne beflogen 
(Abbildung 2). Dabei kam das Modell љDJI Mini 2 SEњШĬĲƖШ~ċƖťĲШ?sf zum Einsatz. Ziel war es, 
potenzielle Feldhamsterbauten von etwa 20 т 30 m Flughöhe zu erfassen. Die ausgewählten 
Ackerflächen wurden dabei systematisch abgeflogen und fotodokumentiert, sodass der gesamte 



Gemeinde Burgdorf:  
éŸƖőċĤĲŰĤĲǍŸŊĲŰĲƖШ7ĲĤċƨƨŰŊƚƓũċŰШј ]Åf-ÂéШ7ƨƖŊĬŸƖŉљЯШEntwurf Artenschutzprüfung 

18 

Acker als Bilddatei vorliegt. Im Anschluss wurden die einzelnen Bilder der Ackerfläche einzeln auf 
potenzielle Hamsterbauten kontrolliert. Wurde ein potenzieller Hamsterbau erkannt, markierte 
man diesen im Bild (Abbildung 3). Die potenziellen Hamsterbauten wurden als nächstes auf dem 
Acker aufgesucht und nachkontrolliert (Abbildung 4). Konnte dabei ein Feldhamsterbau 
festgestellt werden, wurde dieser fotodokumentiert und unter Verwendung des Programms 
QField verortet.  

 

Abbildung 2: Karte der mit einer Drohne beflogenen Flächen 

Bei den Kartierungen wurden die gefundenen Feldhamsterbaue im Feld punktgenau unter 
Verwendung des Programms QField verortet. 

Tabelle 4: Begehungstermine zur Erfassung von Feldhamsterbaue 

Begehungen Termin Witterung  Kartierer  
1 21.05.2024 leicht bewölkt, starker Wind, 22 °C Schneemann, Wiskott 

2 22.05.2024 bewölkt, leichter Wind, 16 °C Schneemann, Wiskott 

3 05.06.2024 stark bewölkt, leichter Wind, 15 °C Schneemann, Wiskott 

4 06.06.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 10 °C Schneemann, Wiskott 

5 07.06.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 18 °C Schneemann, Wiskott 

6 12.06.2024 bewölkt, windig, 12 °C Schneemann 

7 13.06.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 13 °C Schneemann 

8 08.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 23 °C Schneemann 
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Begehungen Termin Witterung  Kartierer  
9 09.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 29 °C Schneemann 

10 11.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 23 °C Schneemann 

11 12.07.2024 stark bewölkt, windig, 26 °C, Regenschauer Schneemann 

12 15.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 24 °C Schneemann, Wiskott 

13 16.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 21 °C Schneemann, Wiskott 

14 17.07.2024 bewölkt, leichter Wind, 18 °C Schneemann, Wiskott 

15 18.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 27 °C Schneemann 

16 19.07.2024 stark bewölkt, leichter Wind, 27 °C Schneemann 

17 22.07.2024 leicht bewölkt, windig, 24 °C Schneemann 

18 23.07.2024 bewölkt, windig, 23 °C, Regenschauer Schneemann 

19 24.07.2024 leicht bewölkt, starker Wind, 21 °C, 
Regenschauer 

Müller, Schindler, 
Schneemann, 
Schneider 

20 25.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 24 °C Müller, Schindler, 
Schneemann, 
Schneider 

21 26.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 25 °C, 
Regenschauer 

Müller, Schindler, 
Schneider 

22 30.07.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 31 °C Schneemann, Wiskott 

23 31.07.2024 bewölkt, leichter Wind, 28 °C Schneemann, Wiskott 

24 01.08.2024 bewölkt, leichter Wind, 28 °C Schneemann 

25 02.08.2024 bewölkt, leichter Wind, 26 °C, 
Regenschauer 

Schneemann 

26 05.08.2024 bewölkt, leichter Wind, 24 °C Schneemann 

27 06.08.2024 leicht bewölkt, leichter Wind, 29 °C Schneemann 

28 07.08.2024 stark bewölkt, leichter Wind, 26 °C, 
Regenschauer 

Heinen, Schneemann, 
Wiskott 

29 08.08.2024 bewölkt, leichter Wind, 24 °C, 
Regenschauer 

Heinen, Schneemann, 
Wiskott 
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6.5 Höhlenbäume  
Als mĲƣőŸĬŔƚĦőĲШ ]ƖƨŰĬũċŊĲШ ĬŔĲŰĲŰШ ĬŔĲШ јxĲŔƚƣƨŰŊƚĤĲƚĦőƖĲŔĤƨŰŊĲŰШ ŉƬƖШ ŉċƨŰŔƚƣŔƚĦőĲШ
Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 
ƖƣĲŰƚĦőƨƣǍŉċĦőĤĲŔƣƖċŊљ. Die Erfassung von Habitatbäumen im unmittelbaren Bau- und 

Randbereich orientierte sich an dem Methodenblatt XK2. Dabei wurde vorrangig auf stehende 
Starkhölzer bzw. wertgebende Strukturen der Alters- und Zerfallsphase geachtet. /5/  

Bei den Kartierungen wurden die Habitatbäume im Feld punktgenau unter Verwendung des 
Programms Qfield verortet und georeferenziert. 

Tabelle 5: Begehungstermine zur Erfassung von Höhlenbäumen 

Begehung Termin Witterung  Kartierer  
1 26.11.2024 bewölkt, leichter Wind, 9 °C Schneemann 

2 27.11.2024 bewölkt, leichter Wind, 8 °C Schneemann 
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7 Potenzialabschätzung  
Für die Potenzialabschätzung wurden alle Arten, welche in der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung zu betrachten sind, aufgenommen. Folgenden Arten sind zu betrachten:  

1. Arten, die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt sind,  

2.  europäische Vogelarten nach Art. 1 VSchRL,  

7.1 Wirbeltiere  
7.1.1 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Innerhalb des Untersuchungsraumes kann potenziell ein in der FFH-Richtlinie, Anhang IV 
aufgeführtes Säugetier (ohne Fledermäuse) vorkommen, welches in der folgenden Tabelle 
dargestellt wird. 

Tabelle 6: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Säugetiere der FFH-Richtlinie Anhang IV. 

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Säugetiere (ohne Fledermäuse) 

Cricetus cricetus Feldhamster 

 

7.1.2 Fledermäuse  

Innerhalb des Untersuchungsraumes können potenziell 15 in der FFH-Richtlinie, Anhang IV 
aufgeführte Fledermausarten vorkommen, welche in der folgenden Tabelle dargestellt sind. 

Tabelle 7: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Fledermausarten der FFH-Richtlinie Anhang IV. 

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Fledermäuse 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 
Myotis brandtii Große Bartfledermaus 
Myotis dasycneme Teichfledermaus 
Myotis daubentonii Wasserfledermaus 
Myotis myotis Großes Mausohr 
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus 
Myotis nattereri Fransenfledermaus 
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 
Nyctalus noctula Großer Abendsegler 
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 
Plecotus auritus Braunes Langohr 
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 
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7.1.3 Brutvögel  

Innerhalb des Untersuchungsraumes können potenziell 182 Vogelarten vorkommen, welche in 
der folgenden Tabelle dargestellt sind. 

Tabelle 8: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten. 

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Avifauna (streng geschützt gemäß § 7 BNatSchG) 

Accipiter gentilis Habicht 
Accipiter nisus Sperber 
Acrocephalus arundinaceus Drosselrohsänger 
Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger 
Actitis hypoleucos Flussuferläufer 
Aegolius funereus Raufußkauz 
Alcedo atthis Eisvogel 
Anas querquedula Knäkente 
Asio otus Waldohreule 
Athene noctua Steinkauz 
Bubo bubo Uhu 
Buteo buteo Mäusebussard 
Caprimulgus europaeus Ziegenmelker 
Casmerodius albus Silberreiher 
Charadrius dubius Flussregenpfeifer 
Ciconia ciconia Weißstorch 
Ciconia nigra Schwarzstorch 
Circus aeruginosus Rohrweihe 
Circus cyaneus Kornweihe 
Crex crex Wachtelkönig 
Dendrocopos medius Mittelspecht 
Dryocopus martius Schwarzspecht 
Emberiza calandra Grauammer 
Falco peregrinus Wanderfalke 
Falco subbuteo Baumfalke 
Falco tinnunculus Turmfalke 
Ficedula albicollis Halsbandschnäpper 
Ficedula parva Zwergschnäpper 
Galerida cristata Haubenlerche 
Gallinago gallinago Bekassine 
Gallinula chloropus Teichhuhn  
Glaucidium passerinum Sperlingskauz 
Grus grus Kranich 
Jynx torquilla Wendehals 
Lanius excubitor Raubwürger 
Locustella luscinoides Rohrschwirl 
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Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Luscinia svecica Blaukehlchen 
Milvus migrans Schwarzmilan 
Milvus milvus Rotmilan  
Pandion haliaetus Fischadler  
Pernis apivorus Wespenbussard 
Picus canus Grauspecht 
Picus viridis Grünspecht 
Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher 
Porzana parva Kleines Sumpfhuhn  
Riparia riparia Uferschwalbe 
Streptopelia turtur Turteltaube 
Tyto alba Schleiereule 
Upupa epops Wiedehopf 
Vanellus vanellus Kiebitz 

 

Tabelle 9: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten. 

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Avifauna (besonders geschützt gemäß § 7 BNatSchG) 

Acrocephalus dumetorum Buschrohrsänger 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger 
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger 
Aegithalos caudatus Schwanzmeise 
Alauda arvensis Feldlerche 
Anas clypeata Löffelente 
Anas crecca Krickente 
Anas platyrhynchos   Stockente 
Anas strepera Schnatterente 
Anser anser Graugans 
Anser fabalis Saatgans 
Anthus pratensis Wiesenpieper 
Anthus spinoletta Bergpieper 
Anthus trivialis Baumpieper 
Apus apus Mauersegler 
Aquila pennata Zwergadler 
Ardea cinerea Graureiher 
Aythya ferina Tafelente 
Aythya fuligula Reiherente 
Bombycilla garrulus Seidenschwanz 
Branta canadensis Kanadagans 
Bucephala clangula Schnellente 
Calandrella brachydactyla Kurzzehenlerche 



Gemeinde Burgdorf:  
éŸƖőċĤĲŰĤĲǍŸŊĲŰĲƖШ7ĲĤċƨƨŰŊƚƓũċŰШј ]Åf-ÂéШ7ƨƖŊĬŸƖŉљЯШEntwurf Artenschutzprüfung 

24 

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Carduelis cannabina Bluthänfling 
Carduelis carduelis Stieglitz 
Carduelis chloris Grünfink 
Carduelis flammea Birkenzeisig 
Carduelis spinus Erlenzeisig 
Cecropis daurica Rötelschwalbe 
Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer 
Certhia familiaris Waldbaumläufer 
Coccothraustes coccothraustes Kernbeiser 
Columba oenas Hohltaube 
Columba palumbus Ringeltaube 
Corvus corax Kolkrabe 
Corvus cornix Nebelkrähe 
Corvus corone Rabenkrähe 
Corvus frugilegus Saatkrähe 
Corvus monedula Dohle 
Coturnix coturnix Wachtel 
Cuculus canorus Kuckuck 
Cygnus olor Höckerschwan 
Delichon urbicum Mehlschwalbe 
Dendrocopos major Buntspecht 
Dendrocopos medius Mittelspecht 
Dryobates minor Kleinspecht 
Dryocopus martius Schwarzspecht 
Emberiza citrinella Goldammer 
Emberiza schoeniclus Rohrammer 
Erithacus rubecula Rotkehlchen 
Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper 
Fringilla coelebs Buchfink 
Fulica atra Blässhuhn 
Garrulus glandarius Eichelhäher 
Hippolais icterina Gelbspötter 
Hippolais polyglotta Orpheusspötter 
Hirundo rustica Rauchschwalbe 
Lanius collurio Neuntöter 
Limicola falcinellus Sumpfläufer 
Locustella fluviatilis Schlagschwirl 
Locustella naevia Feldschwirl 
Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel 
Loxia leucoptera Bindenkreuzschnabel 
Loxia pytyopsittacus Kiefernkreuzschnabel 
Luscinia megarhynchos Nachtigall 
Mergus serrator Mittelsäger 
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Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Motacilla alba Bachstelze 
Motacilla cinerea Gebirgsstelze 
Motacilla citreola Zitronenstelze 
Motacilla flava Wiesenschafstelze 
Muscicapa striata Grauschnäpper 
Netta rufina Kolbenente 
Oriolus oriolus Pirol 
Panurus biarmicus Bartmeise 
Parus ater Tannenmeise 
Parus caeruleus Blaumeise 
Parus cristatus Haubenmeise 
Parus major Kohlmeise 
Parus montanus Weidenmeise 
Parus palustris Sumpfmeise 
Passer domesticus Haussperling 
Passer montanus Feldsperling 
Perdix perdix Rebhuhn 
Phasianus colchicus Fasan 
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz 
Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz 
Phylloscopus collybita Zilpzalp 
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger 
Phylloscopus trochilus Fitis 
Pica pica Elster 
Prunella modularis Heckenbraunelle 
Pyrrhula pyrrhula  Gimpel  
Rallus aquaticus Wasserralle 
Regulus ignicapilla Sommergoldhähnchen  
Regulus regulus  Wintergoldhähnchen 
Remiz pendulinus   Beutelmeise  
Saxicola rubetra  Braunkehlchen 
Saxicola rubicola   Schwarzkehlchen  
Scolopax rusticola   Waldschnepfe 
Serinus serinus  Girlitz  
Sitta europaea  Kleiber 
Somateria mollissima Eiderente 
Stercorarius parasiticus Schmarotzerraubmöwe 
Stercorarius pomarinus Spatelraubmöwe  
Streptopelia decaocto  Türkentaube  
Sturnus vulgaris Star 
Sylvia atricapilla  Mönchsgrasmücke 
Sylvia borin Gartengrasmücke 
Sylvia communis Dorngrasmücke 
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Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Sylvia curruca   Klappergrasmücke 
Sylvia nisoria Sperbergrasmücke 
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher 
Tadorna tadorna Brandgans 
Tarsiger cyanurus Blauschwanz 
Tringa nebularia Grünschenkel 
Troglodytes troglodytes Zaunkönig  
Tryngites subruficollis Grasläufer 
Turdus iliacus Rotdrossel 
Turdus merula Amsel 
Turdus naumanni Rotschwanzdrossel, Naumanndrossel 
Turdus obscurus Weißbrauendrossel 
Turdus philomelos Singdrossel  
Turdus pilaris Wacholderdrossel  
Turdus ruficollis Rotkehldrossel, Bechsteindrossel 
Turdus viscivorus Misteldrossel  
Vanellus gregarius Steppenkiebitz 
Xenus cinereus   Terekwasserläufer 

 

7.1.4 Amphibien  

Innerhalb des Untersuchungsraumes können potenziell fünf in der FFH-Richtlinie, Anhang IV 
aufgeführte Amphibienarten vorkommen, welche in der folgenden Tabelle dargestellt sind. 

Tabelle 10: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Amphibienarten der FFH-Richtlinie, Anhang IV. 

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Amphibien 

Bufo viridis Wechselkröte 
Hyla arborea Europäischer Laubfrosch 
Pelobates fuscus Knoblauchkröte 
Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch 
Triturus cristatus Kammmolch 

 

7.1.5 Reptilien  

Innerhalb des Untersuchungsraumes können potenziell zwei in der FFH-Richtlinie, Anhang IV 
aufgeführte Reptilienarten vorkommen, welche in der folgenden Tabelle dargestellt sind. 
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Tabelle 11: Im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommende Reptilienarten der FFH-Richtlinie, Anhang IV. 

Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) 

Reptilien 

Coronella austriaca Schlingnatter 
Lacerta agilis Zauneidechse 

Die Schlingnatter ( Coronella austriaca ) welche ursprünglich in den Randbereichen der 
atlantischen Hochmoore und lichten Stieleichen-Birkenwäldern vorkommt. Typische 
Schlingnatter-Habitate bestehen unter anderem aus einem Wechsel von vegetationslosen 
Flächen und solchen mit spärlicher bis dichter Vegetation. Liegendes Totholz, Steinhaufen oder 
Baumstubben stellen geeignete Strukturelemente dar (NLWKN 2011). Im Untersuchungsgebiet 
sind solche Strukturen jedoch nur sehr kleinräumig vorhanden. Ein Vorkommen der Schlingnatter 
ist sehr unwahrscheinlich jedoch potenziell möglich. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis ) ist eine in Deutschland weit verbreitete Art, welche ein breites 
Spektrum von mehr oder weniger anthropogener Lebensräume besiedelt (NLWKN 2011). Ein 
Vorkommen dieser Reptilienart im Untersuchungsraum ist potenziell möglich. 

 

8 Ergebnisse 
8.1 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 
Im Rahmen der Feldhamsterkartierung wurde der Feldhamster (Cricetus cricetus ) 
Untersuchungsraum nachgewiesen. Dieser wird in dem Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt 
und ist gemäß § 7 BNatSchG eine streng geschützte Art. 

Nordöstlich von Burgdorf wurde der Feldhamster (Cricetus cricetus ) durch das Auffinden von 
drei Feldhamsterbauten nachgewiesen. 

Tabelle 12: Kartierte Feldhamsterbaue im Untersuchungsraum. Ww = Winterweizen. 

Nr. Feldfrucht Röhrenart Anzahl der Röhren Nutzung Durchmesser/ 
Tiefe (cm) 

Datum 

1 Ww Fallröhre 3 Belaufen 8/60 07.08.2024 

2 Ww Fallröhre 1 Belaufen 5/60 07.08.2024 

3 Ww Fallröhre,  
Schlupfröhre 

3 Belaufen 6/50 07.08.2024 

 

8.2 Brutvögel  
Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurden im Untersuchungsraum (200 m um die 
Vorhabenflächen) insgesamt 66 Arten nachgewiesen. Zehn der festgestellten Arten sind nach § 7 
Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt. Dabei handelte es sich um den Mäusebussard (Buteo 
buteo ), Weißstorch (Ciconia ciconia ), Rohrweihe (Circus aeruginosus ), Kornweihe (Circus 
cyaneus ), Schwarzspecht (Dryocopus martius ), Baumfalke (Falco subbuteo ), Turmfalke 
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(Falco tinnunculus ), Schwarzmilan (Milvus migrans ), Rotmilan (Milvus milvus ) und den 
Grünspecht (Picus viridis ). 

Der Mäusebussard (Buteo buteo ) wurde zwischen dem 18.03.2024 und dem 17.07.2024 im 
Bereich der Projektflächen insgesamt 40-mal durch Sichtungen als nahrungssuchend, 
überfliegend, kreisend sowie als rastend/ruhend nachgewiesen. Der Weißstorch  
(Ciconia ciconia ) wurde am 05.06.2024 mit drei Individuen im Untersuchungsgebiet der 
Projektfläche SO 6 als fliegend und am 12.06.2024 mit vier Individuen innerhalb des 200 m 
Untersuchungsradius der Projektfläche SO 9 als Nahrungsuchend festgestellt. Die Rohrweihe 
(Circus aeruginosus ) wurde am 06.06.2024 als rastend/ruhend und am 24.06.2024 als 
Nahrungssuchend im 200 m Radius der Projektfläche SO 4 sowie am 04.07.2024 auf der 
Projektfläche SO 6 als Nahrungssuchend festgestellt. Die Kornweihe (Circus cyaneus ) wurde 
am 12.06.2024 innerhalb des Untersuchungsgebietes der Projektfläche SO 6 als 
Nahrungsuchend vermerkt. Der Schwarzspecht ( Dryocopus martius ) wurde südlich der 
Projektfläche SO 1 innerhalb des Waldgebietes am 04.07.2024 durch Verhören nachgewiesen. 
Im Untersuchungsraum der Projektflächen SO 9 und SO 7 wurde am 22.05.2024 der Baumfalke  
(Falco subbuteo ) nahe der Biogasanlage Sangestrom als Nahrungssuchend kartiert. Der 
Turmfalke (Falco tinnunculus ) wurde nahe der Projektfläche SO 9 bis SO 2 im Zeitraum vom 
18.03.2024 bis 17.7.2024 insgesamt 30-mal als Nahrungssuchend, fliegend oder als 
rastend/ruhend festgestellt. Im Nahbereich der Projektflächen SO 10 und SO 6 konnte der 
Schwarzmilan ( Milvus migrans ) am 06.06.2024 sowie am 12.06.2024 mit insgesamt drei 
Individuen als fliegend und Nahrungsuchend nachgewiesen werden. Im 200 m 
Untersuchungsraum der Projektflächen SO 1, SO 2, SO 5, SO6, SO 7, SO 8 und SO 9 konnte vom 
21.05.2024 bis zum 17.07.2024 der Rotmilan (Milvus milvus ) 20-mal als Nahrungsuchend oder 
rastend/ruhend verortet werden. Der Grünspecht (Picus viridis ) wurde während der 
Nahrungssuche sowie ruhend/rastend im Nahbereich der Projektflächen SO 7 und SO 8 an drei 
Tagen gesichtet. 

 

8.2.1 Projektfläche SO 1 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 9 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 13: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 1 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 1 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Dryocopus martius Schwarzspecht sg rufend 

Milvus milvus Rotmilan sg Sichtung 

Aegithalos caudatus Schwanzmeise bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Apus apus Mauersegler bg Sichtung, rufend 

Carduelis carduelis Stieglitz bg Sichtung, singend 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer bg singend 
Certhia familiaris Waldbaumläufer bg singend 
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Projektfläche SO 1 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, rufend 
Corvus corax Kolkrabe bg Sichtung, rufend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, rufend 
Delichon urbicum Mehlschwalbe bg Sichtung, rufend 
Dendrocopos major Buntspecht bg rufend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
Erithacus rubecula Rotkehlchen bg Sichtung, singend 
Fringilla coelebs Buchfink bg Sichtung, singend 
Motacilla alba Bachstelze bg Sichtung, singend 
Parus ater Tannenmeise bg singend 
Parus caeruleus Blaumeise bg Sichtung, singend 
Parus major Kohlmeise bg Sichtung, singend 
Parus palustris Sumpfmeise bg singend 
Phylloscopus collybita Zilpzalp bg singend 
Prunella modularis Heckenbraunelle bg singend 
Regulus ignicapilla Sommergoldhähnchen bg singend 
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen bg Sichtung, singend 
Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke bg singend 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Troglodytes troglodytes Zaunkönig bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 
Turdus philomelos Singdrossel bg singend 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.2 Projektfläche SO 2 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 2 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 14: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 2 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 2 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg Sichtung, rufend 

Milvus milvus Rotmilan sg Sichtung 

Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Apus apus Mauersegler bg Sichtung, rufend 
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Projektfläche SO 2 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Carduelis carduelis Stieglitz bg Sichtung, singend 
Carduelis chloris Grünfink bg singend 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, singend 
Corvus corax Kolkrabe bg Sichtung, rufend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, rufend 
Delichon urbicum Mehlschwalbe bg Sichtung, rufend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
Hirundo rustica Rauchschwalbe bg Sichtung, rufend 
Lanius collurio Neuntöter bg Sichtung, singend 
Parus caeruleus Blaumeise bg Sichtung, singend 
Parus major Kohlmeise bg Sichtung, singend 
Passer domesticus Haussperling bg Sichtung, singend 
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz bg Sichtung, singend 
Prunella modularis Heckenbraunelle bg singend 
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen bg Sichtung, singend 
Sturnus vulgaris Star bg Sichtung, singend 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.3 Projektfläche SO 3 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 3 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 15: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 3 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 3 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg Sichtung 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Apus apus Mauersegler bg Sichtung, rufend 
Carduelis carduelis Stieglitz bg Sichtung, singend 
Carduelis chloris Grünfink bg singend 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, rufend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, rufend 
Delichon urbicum Mehlschwalbe bg Sichtung, rufend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
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Projektfläche SO 3 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Hirundo rustica Rauchschwalbe bg Sichtung, rufend 
Lanius collurio Neuntöter bg sichutng, singend 
Motacilla flava Schafstelze bg Sichtung 
Parus caeruleus Blaumeise bg Sichtung, singend 
Passer domesticus Haussperling bg Sichtung, singend 
Passer montanus Feldsperling bg Sichtung, singend 
Prunella modularis Heckenbraunelle bg singend 
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen bg Sichtung, singend 
Sturnus vulgaris Star bg Sichtung, singend 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.4 Projektfläche SO 4 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 4 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 16: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 4 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 4 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Circus aeruginosus Rohrweihe sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg Sichtung, rufend 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Apus apus Mauersegler bg Sichtung, rufend 
Ardea cinerea Graureiher bg Sichtung 
Carduelis carduelis Stieglitz bg Sichtung, singend 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, rufend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, rufend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
Hirundo rustica Rauchschwalbe bg Sichtung, rufend 
Motacilla alba Bachstelze bg Sichtung, singend 
Parus caeruleus Blaumeise bg Sichtung, singend 
Parus major Kohlmeise bg Sichtung, singend 
Passer domesticus Haussperling bg Sichtung, singend 
Passer montanus Feldsperling bg Sichtung, singend 
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Projektfläche SO 4 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Phylloscopus collybita Zilpzalp bg singend 
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen bg Sichtung, singend 
Sturnus vulgaris Star bg Sichtung, singend 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.5 Projektfläche SO 5 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 5 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 17: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 5 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 5 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Circus aeruginosus Rohrweihe sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg Sichtung 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Apus apus Mauersegler bg Sichtung, rufend 

Ardea cinerea Graureiher bg Sichtung 

Carduelis cannabina Bluthänfling bg singend 
Carduelis carduelis Stieglitz bg Sichtung, singend 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, singend 
Corvus corax Kolkrabe bg Sichtung, rufend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, rufend 
Delichon urbicum Mehlschwalbe bg Sichtung, rufend 
Dendrocopos major Buntspecht bg rufend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
Hippolais icterina Gelbspötter bg singend 
Hirundo rustica Rauchschwalbe bg Sichtung, rufend 
Luscinia megarhynchos Nachtigall bg singend 
Motacilla alba Bachstelze bg Sichtung, singend 
Parus caeruleus Blaumeise bg Sichtung, singend 
Parus major Kohlmeise bg Sichtung, singend 
Passer montanus Feldsperling bg Sichtung, singend 
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz bg Sichtung, singend 
Phylloscopus collybita Zilpzalp bg singend 
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Projektfläche SO 5 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Pica pica Elster bg Sichtung, rufend 
Prunella modularis Heckenbraunelle bg singend 
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen bg Sichtung, singend 
Sturnus vulgaris Star bg Sichtung, singend 
Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke bg singend 
Sylvia borin Gartengrasmücke bg singend 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Sylvia curruca Klappergrasmücke bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 
Turdus philomelos Singdrossel bg singend 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.6 Projektfläche SO 6 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 6 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 18: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 6 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 6 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Ciconia ciconia Weißstorch sg Sichtung 
Circus aeruginosus Rohrweihe sg Sichtung 
Circus cyaneus Kornweihe sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg Sichtung 
Milvus migrans Schwarzmilan sg Sichtung 
Milvus milvus Rotmilan sg Sichtung 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Ardea cinerea Graureiher bg Sichtung 
Carduelis carduelis Stieglitz bg singend, Sichtung 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, singend 
Corvus corax Kolkrabe bg rufend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, rufend 
Cuculus canorus Kuckuck bg singend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
Erithacus rubecula Rotkehlchen bg singend 
Hippolais icterina Gelbspötter bg singend 
Hirundo rustica Rauchschwalbe bg Sichtung, singend 
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Projektfläche SO 6 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Lanius collurio Neuntöter bg Sichtung, rufend 
Luscinia megarhynchos Nachtigall bg singend 
Parus caeruleus Blaumeise bg Sichtung, singend 
Parus major Kohlmeise bg Sichtung, singend 

Phylloscopus collybita Zilpzalp bg singend 

Pica pica Elster bg rufend, Sichtung 
Prunella modularis Heckenbraunelle bg singend 
Sturnus vulgaris Star bg Sichtung, singend 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke bg singend 

Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.7 Projektfläche SO 7 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 7 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 19: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 7 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 7 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Falco subbuteo Baumfalke sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg Sichtung, rufend 
Milvus milvus Rotmilan sg Sichtung 
Picus viridis Grünspecht sg Sichtung 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Anas platyrhynchos Stockente bg rufend 
Ardea cinerea Graureiher bg Sichtung 
Carduelis chloris Grünfink bg singend 
Coloeus monedula Dohle bg Sichtung, rufend 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, singend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, singend 
Delichon urbicum Mehlschwalbe bg Sichtung, rufend 
Dendrocopos major Buntspecht bg rufend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
Erithacus rubecula Rotkehlchen bg singend 
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Projektfläche SO 7 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Fringilla coelebs Buchfink bg Sichtung, singend 
Hippolais icterina Gelbspötter bg singend 
Hirundo rustica Rauchschwalbe bg Sichtung, rufend 
Luscinia megarhynchos Nachtigall bg singend 
Motacilla alba Bachstelze bg Sichtung, singend 
Motacilla flava Wiesenschafstelze bg Sichtung 

Parus major Kohlmeise bg Sichtung, singend 

Passer domesticus Haussperling bg Sichtung, singend 
Passer montanus Feldsperling bg Sichtung, singend 
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz bg Sichtung, singend 
Phylloscopus collybita Zilpzalp bg singend 
Regulus regulus Wintergoldhähnchen bg singend 
Sturnus vulgaris Star bg Sichtung, singend 
Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke bg singend 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 
Turdus philomelos Singdrossel bg singend 
Larus spec. Großmöwe   Sichtung 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.8 Projektfläche SO 8 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 8 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 20: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 8 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 8 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg Sichtung, rufend 
Milvus milvus Rotmilan sg Sichtung, rufend 
Picus viridis Grünspecht sg Sichtung 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger bg singend 
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg singend, Sichtung 
Anas platyrhynchos Stockente bg rufend 
Apus apus Mauersegler bg Sichtung 
Ardea cinerea Graureiher bg Sichtung 
Aythya fuligula Reiherente bg Sichtung 
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Projektfläche SO 8 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Carduelis cannabina Bluthänfling bg singend 
Carduelis carduelis Stieglitz bg Sichtung, singend 
Carduelis chloris Grünfink bg singend 
Columba palumbus Ringeltaube bg singend, Sichtung 
Corvus corone Aaskrähe bg rufend, Sichtung 
Cuculus canorus Kuckuck bg singend 
Delichon urbicum Mehlschwalbe bg rufend, Sichtung 
Dendrocopos major Buntspecht bg rufend 
Emberiza citrinella Goldammer bg singend, Sichtung 
Erithacus rubecula Rotkehlchen bg singend 
Fringilla coelebs Buchfink bg singend 
Fulica atra Blässhuhn bg Sichtung 
Hippolais icterina Gelbspötter bg singend 

Lanius collurio Neuntöter bg Sichtung, rufend 
Luscinia megarhynchos Nachtigall bg singend 
Motacilla alba Bachstelze bg Sichtung, singend 
Motacilla flava Schafstelze bg Sichtung 
Motacilla flava Wiesenschafstelze bg Sichtung 
Parus caeruleus Blaumeise bg Sichtung, singend 
Parus major Kohlmeise bg Sichtung, singend 
Passer domesticus Haussperling bg Sichtung, singend 
Passer montanus Feldsperling bg Sichtung, singend 
Phylloscopus collybita Zilpzalp bg singend 
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen bg singend, Sichtung 
Sturnus vulgaris Star bg Sichtung, singend 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke bg singend 
Sylvia borin Gartengrasmücke bg singend 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Troglodytes troglodytes Zaunkönig bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 

Turdus philomelos Singdrossel bg singend 
Alopochen aegyptiaca Nilgans   Sichtung 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.9 Projektfläche SO 9 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 9 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 
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Tabelle 21: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 9 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 9 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Ciconia ciconia Weißstorch sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg rufend, Sichtung 
Milvus milvus Rotmilan sg Sichtung 
Acrocephalus palustris Sumpfrohrsänger bg singend 
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger bg singend 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Anas platyrhynchos Stockente bg rufend 
Apus apus Mauersegler bg Sichtung, rufend 
Ardea cinerea Graureiher bg Sichtung 
Aythya fuligula Reiherente bg Sichtung 
Carduelis carduelis Stieglitz bg Sichtung, singend 
Carduelis chloris Grünfink bg singend 
Coloeus monedula Dohle bg Sichtung, rufend 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, singend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, rufend 
Cuculus canorus Kuckuck bg singend 
Delichon urbicum Mehlschwalbe bg Sichtung, rufend 

Dendrocopos major Buntspecht bg rufend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
Erithacus rubecula Rotkehlchen bg Sichtung, singend 
Fringilla coelebs Buchfink bg Sichtung, singend 
Fulica atra Blässhuhn bg Sichtung 
Hippolais icterina Gelbspötter bg singend 
Hirundo rustica Rauchschwalbe bg Sichtung, rufend 
Lanius collurio Neuntöter bg Sichtung, singend 
Luscinia megarhynchos Nachtigall bg singend 
Motacilla alba Bachstelze bg Sichtung, singend 
Motacilla flava Schafstelze bg singend 
Oriolus oriolus Pirol bg singend 
Parus major Kohlmeise bg Sichtung, singend 
Passer domesticus Haussperling bg Sichtung, singend 
Passer montanus Feldsperling bg Sichtung, singend 
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz bg Sichtung, singend 
Phylloscopus collybita Zilpzalp bg singend 
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen bg Sichtung, singend 
Sturnus vulgaris Star bg Sichtung, singend 
Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke bg singend 
Sylvia borin Gartengrasmücke bg singend 
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Projektfläche SO 9 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 
Troglodytes troglodytes Zaunkönig bg singend 
Turdus merula Amsel bg Sichtung, singend 
Turdus philomelos Singdrossel bg singend 
Alopochen aegyptiaca Nilgans   Sichtung 
Larus spec. Großmöwe   Sichtung 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 

8.2.10 Projektfläche SO 10 

In der folgenden Tabelle werden alle im 200 m Radius um die Projektfläche SO 10 festgestellten 
Brutvogelarten dargestellt. 

Tabelle 22: Im 200 m Untersuchungsraum der Projektfläche SO 10 während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 
nachgewiesene Brutvogelarten. 

Projektfläche SO 10 
Artname (wissenschaftlich) Artname (deutsch) BNatSchG Bemerkung 
Buteo buteo Mäusebussard sg Sichtung 
Falco tinnunculus Turmfalke sg Sichtung, rufend 
Milvus migrans Schwarzmilan sg Sichtung 
Alauda arvensis Feldlerche bg Sichtung, singend 
Carduelis chloris Grünfink bg singend 
Columba palumbus Ringeltaube bg Sichtung, rufend 
Corvus corone Aaskrähe bg Sichtung, rufend 
Cuculus canorus Kuckuck bg singend 
Emberiza citrinella Goldammer bg Sichtung, singend 
Fringilla coelebs Buchfink bg Sichtung, singend 
Lanius collurio Neuntöter bg Sichtung, singend 
Motacilla alba Bachstelze bg Sichtung, singend 

Parus caeruleus Blaumeise bg Sichtung, singend 
Passer montanus Feldsperling bg Sichtung, singend 
Perdix perdix Rebhuhn bg Sichtung 
Pica pica Elster bg Sichtung, singend 
Saxicola rubicola Schwarzkehlchen bg Sichtung, singend 
Sylvia communis Dorngrasmücke bg singend 

bg = Nach § 7 BNatSchG besonders geschützte Vogelarten 

sg = Nach § 7 BNatSchG streng geschützte Vogelarten 

 



Gemeinde Burgdorf:  
éŸƖőċĤĲŰĤĲǍŸŊĲŰĲƖШ7ĲĤċƨƨŰŊƚƓũċŰШј ]Åf-ÂéШ7ƨƖŊĬŸƖŉљЯШEntwurf Artenschutzprüfung 

39 

8.3 Amphibien  
Im Rahmen der Amphibienkartierung wurden im Untersuchungsgebiet der 10 Projektflächen drei 
Arten nachgewiesen. Keine der festgestellten Arten ist nach § 7 BNatSchG streng geschützt. 

Westlich der Projektflächen SO 1 und SO2 wurden zwei Erdkröten im adulten Stadium, allerdings 
außerhalb des 200 m Untersuchungsraumes, festgestellt. Zwei weitere Erdkröten, ebenfalls im 
adulten Stadium, wurden nordwestlich der Projektflächen SO 2 und SO 3 innerhalb des 
Untersuchungsraumes der geplanten Kabeltrassen festgestellt. Östlich der Projektfläche SO 8 
wurde zusätzlich, außerhalb des Untersuchungsraumes, eine Erdkröte während der 
Feldhamsterkartierung festgestellt. 

Östlich der Projektfläche SO 1 wurde während der Feldhamsterkartierung am 08.08.2024 ein 
Grasfrosch im adulten Stadium aufgenommen. Dieser Nachweis befindet sich noch innerhalb 
des Untersuchungsraumes. 

An fünf Begehungsterminen wurden etwa 22 Individuen der Artengruppe Grünfrösche westlich 
der Projektfläche SO 8 kartiert. Aufgrund der starken Hybridisierung zwischen dem Kleinen 
Wasserfrosch, Teichfrosch und dem Seefrosch fand keine artgenaue Bestimmung der nach 
BNatSchG besonders geschützten Amphibien statt.  

In den folgenden Tabellen werden alle festgestellten Amphibien dargestellt. 

Artname (wissenschaftlich)  Artname (deutsch)  BNatSchG Bemerkung 
Amphibien       

Bufo bufo Erdkröte bg sichtung 

Pelophylax spec. Grünfrosch bg verhör 
Rana temporaria Grasfrosch bg sichtung 

 

8.4 Reptilien  
Während der Kartierungsarbeiten wurden im 200 m Untersuchungsraum der 10 Projektflächen 
keine Reptilien festgestellt. 

 

8.5 Habitatbäume  
Im Rahmen der Habitatbaumkartierung am 26 und 27.11.2024 wurden insgesamt 42 
Höhlenbäume festgestellt. 

Nummer Baumart Stamm-
durchmesser  

in cm 

Höhe 
des 

Baumes  
in cm 

Anzahl der 
Höhlen 

Durchmesser 
der Höhle 1  

in cm 

Durchmesser 
der Höhle 2 in 

cm 

1 Apfel 40 800 1 15 
 

2 Birne 40 800 1 15 
 

3 Apfel 45 700 1 15 
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Nummer Baumart Stamm-
durchmesser  

in cm 

Höhe 
des 

Baumes  
in cm 

Anzahl der 
Höhlen 

Durchmesser 
der Höhle 1  

in cm 

Durchmesser 
der Höhle 2 in 

cm 

4 Linde 75 1700 2 15 
 

5 Linde 60 1600 1 15 
 

6 Linde 70 1600 1 10 
 

7 Linde 60 1700 1 10 
 

8 Linde 60 1600 1 10 
 

9 Linde 65 1800 1 10 
 

10 Linde 55 1500 1 10 
 

11 Linde 70 1600 1 5 
 

12 Linde 60 1600 1 15 
 

13 Linde 75 1700 1 15 
 

14 Linde 70 1500 1 10 
 

15 Linde 60 1500 1 10 
 

16 Linde 75 1700 1 5 
 

17 Linde 75 1600 1 10 
 

18 Linde 60 1600 1 5 
 

19 Linde 75 1500 2 5 10 
20 Linde 65 16 1 7 

 

21 Linde 60 15 1 10 
 

22 Linde 65 17 1 15 
 

23 Birke 45 1800 2 20 20 
24 Saalweide 75 1000 1 15 

 

25 Weide 130 2000 2 10 10 

26 Apfel 50 700 1 15 
 

27 Birne 75 1400 1 15 
 

28 Apfel 45 1300 2 15 10 
29 Apfel 30 1000 1 10 

 

30 Apfel 65 1000 1 17 
 

31 Birne 50 1000 1 20 
 

32 Apfel 60 1300 1 15 
 

33 Apfel 75 1700 1 15 
 

34 Apfel 75 1400 1 20 
 

35 Spitzahorn 50 1600 1 10 
 

36 Spitzahorn 70 1600 1 10 
 

37 Spitzahorn 75 1800 1 20 
 

38 Linde 60 2000 1 10 
 

39 Linde 50 1800 2 10 10 

40 Kirsche 60 1200 1 15 
 

41 Traubeneiche 100 3000 1 5 
 

42 Rotbuche 70 2000 1 10 
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9 Konfliktanalyse  
9.1 Säugetiere (ohne Fledermäuse) 
Cricetus cricetus  т Feldhamster  

Der Feldhamster ist in Mitteleuropa eine typische Art der offenen Kulturlandschaft und kommt in 
Niedersachsen bevorzugt auf Ackerflächen innerhalb der Bördelandschaft vor. Gemieden 
werden Bereiche mit sandiger oder sehr steiniger Beschaffung. Standorte mit 
Grundwasserhochstand werden ebenfalls nicht besiedelt. Der Feldhamster ernährt sich 
vorrangig aus Pflanzensamen der Getreidearten sowie von Wildkräutern. Als Wintervorrat wird 
nur wenig verderbliche Nahrung wie Samen oder Hackfrüchte eingelagert. Er lebt in bis zu 2 m 
tiefen Gangsystemen mit Wohn- und Vorratskammer. Der Röhrendurchmesser beträgt 6 bis 
maximal 12 cm. Seine Winterruhe beginnt spätestens Ende Oktober und endet nach Abhängigkeit 
der Witterung und geographischer Lage ab Ende März. /14/  

Während der Kartierungsarbeiten wurde der Feldhamster (Cricetus cricetus) durch das Vorfinden 
von drei Bauten südlich der Projektfläche SO 7 festgestellt. Die umliegenden Ackerflächen stellen 
zusätzlich einen geeigneten Lebensraum für den Feldhamster dar. Der Feldhamster kann im 
Frühjahr nach Verlassen des Baus bis zu 500 m weit wandern. Ein Einwandern des Feldhamsters 
auf eine Projektfläche kann somit nicht ausgeschlossen werden, weshalb mit einer Störung, 
Verletzung oder Tötung zu rechnen ist. Aufgrund mangelnder Forschungslage ist davon 
auszugehen, dass der Feldhamster Ackerflächen mit AGRI-PV Anlagen meidet. Somit ist von einer 
anlagebedingten Störung auszugehen. Eine anlagebedingte Verletzung oder Tötung ist nicht 
anzunehmen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit 
einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  

 

9.2 Europäische Vogelarten  
9.2.1 Brutvogelarten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung  

Accipiter gentilis  т Habicht  

Der Habicht ist als Brutvogel in Niedersachsen fast überall vorkommend, Lücken sind 
hauptsächlich an der Küste /4/ . In Europa ist für sein Vorkommen das Vorhandensein geeigneter 
Horstbäume (über ca. 60 Jahre alt) und ausreichend mittelgroßer Vögel und Säugetiere als 
Nahrung Voraussetzung. So besiedelt er bevorzugt Wälder aller Art, ist jedoch auch in der offenen 
Kulturlandschaft anzutreffen. Brutplätze befinden sich meist in Randlagen von Wäldern und auch 
Städten sowie in Feldgehölzen. /1/  

Der Habicht wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Habicht (Accipiter gentilis) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ
ƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШĬċƖЮ Die waldrandartigen Strukturen der 
Schutzgebiete eignen sich als Ansitzwarten. Des Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich der 
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Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9 sowie 
die etwa 4 ha große Gehölzgruppe südöstlich der Projektfläche SO 10 geeignete Strukturen für 
Ansitzwarten und die Errichtung eines Horstes. Zum Großteil bestehen die Flächen des 
Untersuchungsgebietes aus landwirtschaftlich  genutzter Fläche, welche sich besonders als 
Jagdhabitat eignen. Ein Vorkommen des Habichts (Accipiter gentilis) kann auf Grundlage der 
vorhandenen Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner geringen 
Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen 
werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da 
keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der Habicht eine 
sehr mobile Art und kann während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete Ackerflächen 
ausweichen. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagthabitat nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld 
ausreichend Ackerflächen, welche sich ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen 
befinden sich bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Accipiter nisus  т Sperber 

Der Sperber kommt in Niedersachsen nahezu flächendeckend vor und ist nur in Küstennähe und 
on der Börde zwischen Hildesheim und Peine selten. In weiträumigen Agrarlandschaften und 
kiefernwalddominiertem Tiefland fehlt er zunehmend. /4/  Als Lebensraum bevorzugt die Art 
Misch- und Nadelwälder, gern in Ortsrandnähe. Nutz- und Erholungsgärten sowie durchgrünte 
Villenviertel werden zunehmend besiedelt. Das Nest wird fast immer in Nadelgehölzen angelegt. 
/1/  

Der Sperber wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 150 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Sperber (Accipiter nisus) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљ und ј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљ stellen mit 
ihren Laub- und Nadelgehölzen sowie den angrenzenden Siedlungen einen geeigneten 
Lebensraum dar. Die waldrandartigen Strukturen der Schutzgebiete eignen sich zusätzlich als 
Ansitzwarten. Des Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha 
große Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9 sowie die etwa 4 ha große Gehölzgruppe 
südöstlich der Projektfläche SO 10 geeignete Strukturen für Ansitzwarten und die Errichtung 
eines Nestes. Die randlich an vielen Ackerflächen befindlichen Hecken und Baumstrukturen 
eignen sich neben den angrenzenden Landschaftsschutzgebieten als Jagdhabitat. Ein 
Vorkommen des Sperbers (Accipiter nisus) kann auf Grundlage der vorhandenen 
Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann 
eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht  ausgeschlossen werden. Mit einer 
Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 



Gemeinde Burgdorf:  
éŸƖőċĤĲŰĤĲǍŸŊĲŰĲƖШ7ĲĤċƨƨŰŊƚƓũċŰШј ]Åf-ÂéШ7ƨƖŊĬŸƖŉљЯШEntwurf Artenschutzprüfung 

43 

Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine erhebliche Störung handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Da sich die Projektflächen bereits auf intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Flächen befinden und diese auch nach Errichtung der Anlagen in ähnlicher Art und 
Weise weiter bewirtschaftet werden, ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, 
Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Acrocephalus arundinaceus  т Drosselroh rsänger 

In Niedersachsen ist der Drosselrohrsänger ein seltener, aber regelmäßiger Brutvogel, der 
vornehmlich im östlichen Tiefland bis zur Mittelgebirgsschwelle auftritt /4/ . Er brütet in 
wasserständigen Röhrichten von Stand- und Fließgewässern. Dabei ist er stark an das Wasser 
gebunden. Er baut seine Nester zwischen Röhrichthalmen. /1/  

Der Drosselrohrsänger wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 1, also der 
Gruppe mit hoher Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 30 m. Ein 
kritischer Schallpegel wird ab 52 dB(A) am Tag erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Drosselrohrsänger (Acrocephalus 
arundinaceus) innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die 
Projektfläche SO 8 grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an. Das nördlichste der 
drei Gewässer besitzt einen kleinen Schilfgürtel, welcher sich potenziell als Lebensraum eignen 
könnte. Da der Drosselrohrsänger während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 nicht 
festgestellt wurde, nur wenig geeignete Habitat Strukturen vorhanden sind und eine akustische 
Vorbelastung durch die intensive Landwirtschaft sowie die Kläranlage besteht, wird ein 
Vorkommen ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Acrocephalus schoeno baenus  т Schilfrohrsänger  

Der Schilfrohrsänger kommt in Niedersachsen zerstreut bis verbreitet in der Küstennähe vor /4/ . 
Er bevorzugt Teichgebiete, aber auch Feuchtgebiete der Flussauen, Bachniederungen und 
(selten) Bergbaufolgelandschaften. Der Schilfrohrsänger besiedelt die landseitigen Bereiche 
größerer Verlandungszonen von Teichen, Altwässern und anderen Gewässern. Die Art kommt 
zudem in Sümpfen, Niedermooren, Nassbrachen, Feuchtgebieten, Flutrinnen, vernässten 
Grünlandsenken sowie an Gräben mit Schilf und Gebüschen in Feuchtgrünländern vor. Der 
Schilfrohrsänger bevorzugt eine zweischichtige Verlandungsvegetation, insbesondere lichte 
Schilfröhrichte, die von Großseggen, hohen Gräsern, Rohrkolben und Einzelbüschen (Erlen, 
Weiden) durchsetzt sind, vergleichbar strukturierte Rohrglanzgrasröhrichte, Übergangszonen 
vom Schilf zu Feuchtgebüschen, lichte Bruchwälder, Seggenrieder oder Pfeifengrasbestände. 
Reine Schilfröhrichte werden gemieden. /1/  
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Der Schilfrohrsänger wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Schilfrohrsänger (Acrocephalus 
schoeno baenus) innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die 
Projektfläche SO 8 grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an. Das nördlichste der 
drei Gewässer besitzt einen kleinen Schilfgürtel, welcher sich potenziell als Lebensraum eignen 
könnte. Zusätzlich wird der durch das Untersuchungsgebiet verlaufende Sangebach in Teilen von 
Schilfrohr und weiteren nitrophilen Arten geleitet, was potenziell als Lebensraum genutzt werden 
könnte. Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und 
den eher ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen des Schilfrohrsängers 
ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten 
Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Acrocephalus scirpaceus  т Teichrohrsänger  

In Niedersachsen kommt der Teichrohrsänger zerstreut bis verbreitet mit deutlichem 
Schwerpunkt in Küstennähe sowie entlang größerer Gewässer wie die Ems oder Weser vor. 
Weitere umfangreiche Vorkommen befinden sich im Raum Hannover, Braunschweig, Salzgitter 
und Wolfsburg. /4/  Er lebt in dichtem Schilf und Ufergebüsch von Seen, Teichen, Mooren und 
Flüssen. Das Nest wird aus Gräsern und Schilfrohr geflochten und vom Röhricht geschützt 
zwischen drei oder vier Schilfhalmen über dem Wasser befestigt. /1/  

Der Teichrohrsänger wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Teichrohrsänger (Acrocephalus 
scirpaceus) innerhalb des Untersuchungsraumes zwischen dem 21.05.2024 und dem 
16.07.2024 drei Mal im Bereich der Kläranlage, westlich der Projektfläche SO 8 festgestellt. 
Zusätzlich stellt der durch das Untersuchungsgebiet verlaufende Sangebach, welcher in Teilen 
von Schilfrohr und weiteren nitrophilen Arten geleitet wird, einen potenziellen Lebensraum dar. 
Trotz seiner untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der bereits bestehenden akustischen 
Vorbelastung durch die intensive Landwirtschaft und die betriebsbedingten Störgeräusche der 
Kläranlage kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. 
Das betrifft die Projektflächen SO4 т SO6 sowie SO 7 т SO 9, da sich diese im Nahbereich der 
Kläranlage und/oder des Sangebach befinden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der 
Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen oder ähnliches von den 
Baumaßnahmen betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen 
der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch 
nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen 
befinden sich bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  
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Actitis hypoleucos  т Flussuferläufer  

In Niedersachsen existieren nur noch wenige Brutvorkommen des Flussuferläufers. Dabei 
befindet sich der Großteil im Einzugsbereich der unteren Mittelelbe. Einige wenige Paare befinden 
sich zusätzlich im östlichen Tiefland, entlang der Oker /4/ . Er ist an störungsarmen 
Flussabschnitten mit Gehölz bestandenen Ufern, seltener an Stillgewässern wie Altwässern, 
Abbaurestgewässern oder teilgefüllten Staugewässern verbreitet. Er brütet auf kiesigem oder 
sandigem Grund mit lockerer krautiger Vegetation, Treibholz oder Baumstümpfen. Die Nester 
befinden sich häufig zum Schutz vor Schwankungen des Wasserstandes, auf höher liegenden 
Bereichen in bis zu 50m Entfernung zum Gewässerrand. Als Fortpflanzungsstätte gilt das 
Brutrevier einschließlich des Aufzuchtreviers. Die Reviere erstrecken sich meist entlang  
0,2 - 1 km der Fließgewässer- bzw. Uferlänge. /1/  

Der Flussuferläufer wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche potenziell als Lebensraum 
dienen könnten. Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 
2024 und den eher ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen des Flussuferläufers 
ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten 
Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Aegolius funereus  т Raufußkauz 

Der Raufußkauz kommt nur in wenigen östlichen Regionen vor. Hauptsächlich in der Lüneburger 
Heide, Südheide, im Solling sowie nahen Waldgebieten und im Harz. Dabei bewohnt er im 
Bergland bevorzugt reich strukturierte Fichten- und Fichten-Buchen-Wälder und im Tiefland 
Kiefernwälder mit Fichtenanteilen und Altbucheninseln /4/ . Die Art benötigt ein kleinflächiges 
Mosaik aus Althölzern, Dickungen und Blößen. Zur Brut werden häufig Schwarzspechthöhlen in 
überwiegend 120- bis 250-jährigen Rotbuchen genutzt. Im Tiefland werden öfter auch Kiefern als 
Brutbaum genutzt. /1/  

Der Raufußkauz wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 1, also der Gruppe 
mit hoher Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für den Raufußkauz beträgt 100 m. 
Ein kritischer Schallpegel wird ab 47 dB(A) in der Nacht erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Raufußkauz (Aegolius funereus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШ
cŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШƓŸƣĲŰǍŔĲũũШŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШĬċƖЮШ
Die waldrandartigen Strukturen der Schutzgebiete eignen sich als Ansitzwarten. Trotz der 
akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung ist eine baulich 
bedingte Störung während der Brutzeit nicht auszuschließen. Mit einer Verletzung oder Tötung 
während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen 
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der AGRI-PV-Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagthabitat 
nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-
, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Alauda arvensis  т Feldlerche  

Ursprünglich ein Bewohner baumfreier Lebensräume, ist sie heute als typischer Kulturfolger 
hauptsächlich in offenen Agrarlandschaften anzutreffen. Nach ihrer Ankunft ab Ende Januar 
bezieht sie Brutgebiete in ganz Niedersachsen /4/ . Ebene bis flach hügelige Landschaft mit 
niedriger Vegetation wird bevorzugt. Ihr Nest legt die Feldlerche versteckt zwischen Gräsern und 
Wildkräutern an. Ideal ist ein Mosaik auf verschiedenen Landnutzungen und Ackerkulturen. Die 
höchsten Bestandsdichten werden unter anderem in Heidegebieten oder einjährigen 
landwirtschaftlichen Brachflächen erreicht. In den letzten Jahren ist der Bestand jedoch stark 
zurückgegangen. /1/  

Die Feldlerche wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für die Feldlerche beträgt 
500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Feldlerche (Alauda arvensis) innerhalb 
des Untersuchungsraumes flächendeckend mit insgesamt 90 Revieren festgestellt. Davon 
befinden sich 33 Reviere vollständig oder in Teilen auf den Projektflächen. Das 
Untersuchungsgebiet besteht zu einem überwiegenden Teil aus Ackerflächen, welche sich als 
Lebensraum eignen. Trotz der untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der Vorbelastung durch 
die intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Projektflächen, ist eine baulich bedingte 
Störung, Verletzung und Tötung nicht auszuschließen. Die Feldlerche nimmt ihre Umwelt in erster 
Linie optisch wahr und hält zu verschiedensten Landschaftselementen einen für Singvögel 
unüblich großen Abstand ein (Daunicht in Garniel et al. 2009). Aus diesem Grund ist davon 
auszugehen, dass die Feldlerche die Projektflächen meiden wird. Eine anlagebedingte Störung 
kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist 
jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine erhebliche Störung handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Da sich die Projektflächen bereits auf intensiv landwirtschaftlich 
genutzten Flächen befinden und diese auch nach Errichtung in ähnlicher Art und Weise weiter 
bewirtschaftet werden, ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder 
Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  
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Alcedo atthis  т Eisvogel 

Der Eisvogel kommt in Niedersachsen nahezu flächendeckend vor. Schwerpunkte bilden der 
Osnabrücker Raum, das Weser-Leinebergland, die nördliche Lüneburger Heide und das 
Wendland. /4/  Hier besiedelt er klare, langsam fließende oder stehende Gewässer mit reichem 
Nahrungsangebot. Zum Stoßtauchen nach Kleinfischen benötigt er Ansitzwarten in 
Gewässernähe. Zur Brut werden vorwiegend Röhren in steile, steinarme Uferabbrüchen 
gegraben. Selten brütet er in Wurzeltellern umgestürzter Bäume, auch in größerer Entfernung zum 
Gewässer. /1/  

Der Eisvogel wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für den Eisvogel beträgt  
200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Eisvogel (Alcedo atthis) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Zusätzlich existieren innerhalb des 
Untersuchungsgebietes keine für den Eisvogel geeigneten Gewässer. Aufgrund des erbrachten 
Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den eher ungünstigen 
Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen des Eisvogels ausgeschlossen. Schlussfolgernd 
wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung 
gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Anas clypeata  т Löffelente  

Die Löffelente brütet in Niedersachsen im Bereich der Unterläufe der Ems, Weser und Elbe sowie 
in der Dümmer-Region. Anderenorts im Tiefland ist sie zuweilen zugegen, regional jedoch nicht 
vorhanden. /4/  Sie besiedelt eutrophe, flache Stillgewässer mit einer ausgeprägten 
Verlandungszone in meist offener Landschaft. In Deutschland kommt sie vorzugsweise in offenen 
Sumpf-, Moor- und Flusslandschaften sowie küstennahen Marschgrünländern vor, aber auch an 
Gräben, Fisch- und Klärteichen als auch Speicherbecken. Die Löffelente baut ihr Nest am Boden 
meist in der Verlandungszone direkt am Wasser oder in Seggenbulten, welche von Wasser 
umgeben sind. Die Brutplätze können aber auch in weiterer Entfernung zum Wasser liegen, 
beispielsweise auf Wiesen. /1/  

Die Löffelente wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 150 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Löffelente (Anas clypeata) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 grenzt eine 
Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche potenziell als Lebensraum dienen 
könnten. Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und 
den eher ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen der Löffelente 
ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten 
Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  
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Anas crecca  т Krickente  

Als Brutvogel ist die Krickente in Niedersachsen in weiten Teilen des Tieflandes verbreitet, im 
Nordosten aber nur in der Nähe der Elbe. Zudem tritt sie im Bergland sporadisch auf. /4/  Die Art 
brütet an flachen Stillgewässern mit dichter, deckungsreicher Ufer- und Verlandungsvegetation. 
Sie bevorzugt kleine Waldgewässer, welche einen Wechsel in größere Flachgewässer oder in 
Flussauen ermöglichen. Zur Nahrungssuche werden im Bruthabitat bieten sich freiliegende 
Schlammflächen an. Während der Zugzeit ist die Krickente oft an Flachgewässern mit Schlamm- 
und Schlickflächen anzutreffen, im Winter auf Flüssen und eisfreien Standgewässern. /1/  

Die Krickente wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 150 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Krickente (Anas crecca) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 grenzt eine 
Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche potenziell als Lebensraum dienen 
könnten. Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und 
den eher ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen der Krickente 
ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten 
Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Anas querquedula  т Knäkente 

Die Knäkente ist in Niedersachsen ein regelmäßiger Brutvogel, welcher vornehmlich am Unterlauf 
der Ems, Weser und Elbe, an der unteren Mittelelbe, bei Celle und in der Dümmer-region 
vorkommt. Im Bergland brütet sie nur ausnahmsweise. /4/  Die Knäkente besiedelt Gewässer 
verschiedener Größe, welche eine gut ausgeprägte Ufervegetation und wasserpflanzenreiche 
Flachwasserzonen aufweisen. Bevorzugte Habitate sind eutrophe Flachgewässer, aber auch 
verkrautete Wiesengräben, überschwemmtes Grünland, Flutmulden und seltener nährstoffarme 
(Moor-)Gewässer. /1/  

Die Knäkente wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 120 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Knäkente (Anas querquedula) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 grenzt eine 
Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche potenziell als Lebensraum dienen 
könnten. Diese weisen jedoch keine wasserpflanzenreiche Flachwasserzonen. Aufgrund des 
erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den eher ungünstigen 
Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen der Knäkente ausgeschlossen. Schlussfolgernd 
wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung 
gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  
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Anthus pratensis  т Wiesenpieper  

Der Wiesenpieper besiedelt Feuchtgebiete wie Moore, Wiesen, Weiden und Waldblößen. Wichtig 
ist für ihn eine strukturreiche Bodenvegetation sowie ein Angebot an Sitzwarten wie u. a. Pfähle, 
Zäune oder Gehölzaufwuchs. /1/  In Niedersachsen kommt er mit einer stark schwankenden 
Siedlungsdichte überall vor, aber fehlt gebietsweise vollständig. Die meisten Vorkommen 
befinden sich in den Watten und Marschen, in der Diepholzer Moorniederung und bei Bremen. 
Die Art ist überwiegend am Boden unterwegs. /4/  Ihr napfförmiges Nest bauen sie ebenfalls am 
Boden in dichter Vegetation. /1/  

Der Wiesenpieper wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe 
mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Innerhalb des 
Untersuchungsgebietes befinden sich keine für den Wiesenpieper geeigneten Feuchtgebiete. 
Aus diesen Gründen, wird ein Vorkommen und somit auch eine bau-, anlage- oder 
betriebsbedingte Störung, Verletzung oder Tötung ausgeschlossen. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Anthus trivialis  т Baumpieper  

Der Baumpieper ist in ganz Niedersachsen, bis auf die Küstenregion, verbreitet /4/ . Als 
Lebensraum bevorzugt er lichte Nadel-, Misch- und Laubwälder mit mehr oder weniger dichter 
Krautschicht zur Nahrungssuche und als Neststandort. Generell werden nährstoffarme 
Standorte bevorzugt. Extensive Wiesen und Weiden, Ödland, Kippen und Halden mit Büschen 
oder geringem Gehölzaufwuchs sind ideal. Von Bedeutung sind auch einzelne Bäume und 
Sträucher als Singwarten. /1/  

Der Baumpieper wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe 
mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Baumpieper (Anthus trivialis) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ
ƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШĬċƖЮШ?ŔĲШƽċũĬƖċŰĬċƖƣŔŊĲŰШÉƣƖƨťƣƨƖĲŰШĬĲƖШ
Schutzgebiete eignen sich potenziell zur Nahrungssuche und als Neststandort. Des Weiteren 
bietet die Gehölzreihe nördlich der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe 
nordöstlich der Projektfläche SO 9 sowie die etwa 4 ha große Gehölzgruppe südöstlich der 
Projektfläche SO 10 geeignete Strukturen zur Nahrungssuche und als Neststandort. Ein 
Vorkommen des Baumpiepers (Anthus trivialis) kann auf Grundlage der vorhandenen 
Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner untergeordneten 
Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen 
werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da 
keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
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bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Ardea cinerea - Graureiher  

Der Graureiher ist in Niedersachsen in weiten Teilen vorkommend /4/ . Die Nester werden meist 
hoch in den Kronen alter Bäume angelegt. Diese befinden sich häufig in Gewässernähe. 
Bevorzugt werden Laubbaumarten wie Pappel und Eiche, je nach Angebot aber auch 
Nadelgehölze. Außerhalb der Brutzeit hält sich der Graureiher fast ausschließlich in 
Gewässernähe bzw. im angrenzenden Offenland auf. /1/  

Der Graureiher wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Der Störradius einer Kolonie 
beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Graureiher (Ardea cinerea) innerhalb 
des Untersuchungsraumes insgesamt 10 Mal nachgewiesen. Davon wurden sechs Individuen 
nahe der SO 6 festgestellt. Westlich an die Projektfläche SO 8 grenzt eine Kläranlage bestehend 
aus drei Klärteichen an. Das nördlichste der drei Gewässer besitzt einen kleinen Schilfgürtel, 
jedoch keinen ausgeprägten Flachwasserbereich. Dennoch könnten sich die Gewässer 
potenziell als Lebensraum eignen. Eine Brut in diesen Gewässern wird als sehr unwahrscheinlich 
eingeschätzt, ist jedoch nicht auszuschließen. Innerhalb des Untersuchungsraumes eignen sich 
die Ackerflächen zur Beutesuche. Eine baubedingte Störung während der Brutzeit im Bereich der 
Klärteiche ist möglich. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht 
zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der 
Graureiher eine sehr mobile Art und kann während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt 
geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von 
Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der 
Ackerflächen als Jagthabitat nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von 
Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. 
Zusätzlich befinden sich im Umfeld ausreichend Ackerflächen, welche sich ebenfalls als 
Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Asio otus  т Waldohreule  

Brutgebiet der Waldohreule ist nahezu ganz Niedersachsen mit einigen Bestandslücken /4/ . 
Bevorzugt werden vor allem reich strukturierte, halb offene bis offene Landschaften sowie 
Siedlungsrandbereiche. Bergbaufolgelandschaften, dichte Waldgebiete und gehölzarme 
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Agrarräume werden gemieden. Die Brut findet in Feldgehölzen, Waldresten und Waldrändern 
statt. Dort werden alte Nester von Krähen, Greifvögeln und auch Kunstnester verwendet. Im 
Nahbereich des Neststandortes befinden sich meist offene Flächen zur Nahrungssuche, vor 
allem Acker und Grünland. /1/  

Die Waldohreule wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Waldohreule (Asio otus) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. In der Nähe des Untersuchungsgebietes befinden 
sich die xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљ und ј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљ. Die Waldränder 
dieser Landschaftsschutzgebiete eignen sich als potenzielles Bruthabitat. Des Weiteren 
befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes weitere Gehölzgruppen sowie 
Feldgehölzreihen, welche geeignete Lebensraumstrukturen darstellen. Zum Großteil bestehen 
die Flächen des Untersuchungsgebietes aus landwirtschaftlich genutzter Fläche, welche sich 
besonders als Jagdhabitat eignen. Ein Vorkommen der Waldohreule (Asio otus) kann auf 
Grundlage der vorhandenen Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Trotz ihrer 
mittleren Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive 
landwirtschaftliche  Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte 
Störung während der Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder 
Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist die Waldohreule eine sehr mobile Art und kann 
während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagd geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die 
eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagdhabitat nicht ausgeschlossen werden. Es 
ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld der Projektflächen weitere Ackerschläge, 
welche sich ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten 
Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Athene noctua  т Steinkauz 

Der Steinkauz kommt in Niedersachsen regelmäßig im südwestlichen Tiefland und im 
Osnabrücker Hügelland vor /4/ . Aufgrund der fortschreitenden Zerstörung der ursprünglichen 
Lebensräume in der bäuerlichen Landwirtschaft ist der Steinkauz akut vom Aussterben bedroht. 
Typischerweise kommt er in klimatisch begünstigten Ortsrandlagen mit dauerhaft kurzrasigem 
Grünland zur Jagd, höhlenreichen Obstbäumen und Kopfbaumbeständen sowie zugänglichen  
(Wirtschafts-)Gebäuden, u. a. Ställen und Scheunen als Tageseinstand bzw. als Brutplatz, vor. 
Durch den Abriss bzw. das Verschließen der Gebäude und dem allgemeinen Wandel der 
Agrarlandschaft finden sich nur noch selten geeignete Lebensraumstrukturen. /1/  

Der Steinkauz wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 300 m. /5/  
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Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Steinkauz (Athene noctua) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ
ƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШƓŸƣĲŰǍŔĲũũШŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШĬċƖЮШEĤĲŰŉċũũƚШťƁŰŰƣĲŰШĬŔĲШ
Siedlungsgebiete Nordassel und Burgdorf zur Brut geeignete Strukturen beherbergen. Ein 
Vorkommen des Steinkauzes ist aufgrund der rückläufigen bestandszahlen und durch den 
negativ Nachweis der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 zwar sehr unwahrscheinlich, kann jedoch 
aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Trotz seiner 
mittleren Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte 
Störung während der Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder 
Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der Steinkauz eine sehr mobile Art und kann 
während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die 
eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagthabitat nicht ausgeschlossen werden. Es ist 
jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld der Projektflächen weitere Ackerschläge, 
welche sich ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten 
Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Bubo bubo т Uhu 

Die Verbreitungsschwerpunkte des Uhus liegen in Niedersachsen im Bergland. Er ist aber auch 
vielerorts nördlich der Aller und vereinzelt im Nordwesten anzutreffen /4/ . Der Habitatanspruch 
des Uhus umfasst Felsen, Wälder, Freiflächen und Gewässer. Hier legt er sein Nest in Höhlen und 
Nischen in meist steilen Felswänden an. Gelegentlich werden auch alte Greifvogelnester und 
Jagdkanzeln genutzt. Als Umgebung der Brutstätte ist ein Wechsel aus Wäldern, Freiflächen und 
Gewässern ideal. Da die Art als sehr störungsempfindlich, insbesondere zur Brut und 
Jungvogelaufzucht gilt, ist eine ruhige Umgebung von hoher Bedeutung. /1/  

Der Uhu wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Uhu (Bubo bubo) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљ und ј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШ
potenziell geeignetes Bruthabitat dar. Ein Vorkommen des Uhus ist aufgrund der rückläufigen 
Bestandszahlen und durch den Negativnachweis der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 zwar sehr 
unwahrscheinlich, kann jedoch aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Trotz seiner mittleren Lärmempfindlichkeit und der akustischen 
Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist 
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nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist 
der Uhu eine sehr mobile Art und kann während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete 
Ackerflächen ausweichen. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der 
AGRI-PV-Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagthabitat 
nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld der 
Projektflächen weitere Ackerschläge, welche sich ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht 
von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die 
Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche 
auch nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Buteo buteo  т Mäusebussard  

Als Brutvogel kommt der Mäusebussard in ganz Niedersachsen vor, jedoch mit erheblichen 
Bestandsschwankungen /4/ . Die Brutplätze liegen in Gehölzen und Wäldern aller Art mit 
angrenzenden offenen Landschaften. Mögliche Bruten kommen auch in Randbereichen von 
Städten und Dörfern vor. Als Neststandort werden Bäume mit einem Mindestdurchmesser von 
20 cm an Waldkanten mit Altholzbeständen bevorzugt. Erfolgreiche Bruten wurden aber auch 
schon in Pappelreihen und Einzelbäumen festgestellt. Die Wahl der Baumart hängt vom lokalen 
Angebot ab. Die Nahrungssuche erfolgt ganzjährig unter anderem auf Weiden, Wiesen oder auf 
durch Menschen kurzgehaltener Vegetation. /1/  

Der Mäusebussard wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 200 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Mäusebusssard (Buteo buteo) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nahezu flächendeckend festgestellt. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШ
cŸũǍљШ ƚŸƽŔĲШ јcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ ƨŰĬШ 7ĲƣƣƖƨůĲƖШ xċőљШ ƚƣĲũũĲŰШ ĲŔŰШ ŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ 7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШ ĬċƖЮШ ?ŔĲШ
waldrandartigen Strukturen der Schutzgebiete eignen sich als Ansitzwarten. Des Weiteren 
befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes weitere Gehölzgruppen sowie 
Feldgehölzreihen, welche geeignete Lebensraumstrukturen darstellen. Zum Großteil bestehen 
die Flächen des Untersuchungsgebietes aus landwirtschaftlich genutzter Fläche, welche sich 
besonders als Jagdhabitat eignen. Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann eine 
baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung 
oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von 
der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der Mäusebussard eine sehr mobile Art und kann 
während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die 
eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagthabitat nicht ausgeschlossen werden. Es ist 
jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld ausreichend Ackerflächen, welche sich 
ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- 
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oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Caprimulgus europaeus  т Ziegenmelker  

Der Ziegenmelker ist ein regelmäßiger Brutvogel in Niedersachsen, welcher mehr oder weniger 
verbreitet ist in der küstenfernen Geest. Im Nordwesten und im Hügel- und Bergland fehlt er /4/ . 
Der Ziegenmelker besiedelt Heide- und lichte Waldbiotope, welche sich an trockenen, sandigen 
Standorten befinden. Besonders Truppenübungsplätze und Bergbaufolgelandschaften mit 
lückigen Vorwaldstadien (v.a. Kiefern und Birken) werden als Habitat genutzt. Auch sandige 
Kiefernwälder mit größeren offenen vegetationsarmen Bereichen bieten geeignete Lebensräume. 
Die Art brütet am Boden, meist an vegetationsfreien Stellen auf Lichtungen, in jungen 
Waldbeständen oder im Randbereich des Hochwaldes. Der Ziegenmelker ist vor allem in den 
Heidelandschaften im Norden Sachsens verbreitet. Es gibt aber auch ein Vorkommen in der 
Sächsischen Schweiz. /1/  

Der Ziegenmelker wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 1, also der Gruppe 
mit hoher Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Ein kritischer Schallpegel wird ab 47 dB(A) in der 
Nacht erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet befinden 
sich keine für den Ziegenmelker geeigneten Lebensraumstrukturen. Aus diesen Gründen, wird ein 
Vorkommen und somit auch eine bau-, anlage- oder betriebsbedingte Störung, Verletzung oder 
Tötung ausgeschlossen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Carduelis cannabina  т Bluthänfling  

Der Bluthänfling ist als Brutvogel in Niedersachsen mit einer ziemlich gleichmäßigen 
Siedlungsdichte flächendeckend verbreitet, kleinflächig mit einigen Lücken. Er bewohnt vor 
allem das Tiefland, seltener Talregionen von Berggebieten und Gebirge in der Übergangszone von 
geschlossenem Wald zum Zwergstrauchgürtel /4/ . Er präferiert Busch- und Heckenlandschaften, 
kommt aber auch in Wäldern, in Wacholderheiden, Baumschulen, Weinbergen, Parks, 
Friedhöfen und in großen Gärten vor. Auf Öd- und Ruderalflächen, Stoppeläckern und Ähnlichem 
ist er oft während der Brutzeit zu finden. Der Bluthänfling baut sein Nest an gegen direkte 
Sonneneinstrahlung geschützten, jedoch einen guten Überblick gebenden Standorten, meistens 
in dichten Nadelzweigen. Das Nest wird aus trockenen Grashalmen, Krautstängeln und Moos 
gebaut und mit Tierhaaren, Wolle, feinem Wurzelgeflecht oder weichen Federn ausgepolstert. /1/  

Der Bluthänfling wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe 
mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Bluthänfling (Carduelis cannabina) 
innerhalb des Untersuchungsraumes zwei Mal nachgewiesen. Das erste Mal mit sechs 
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Individuen im 200 m Radius der Projektfläche SO 5 und das zweite Mal am 05.06.2024 im 
Nahbereich der Projektfläche SO 8. In der Nähe des Untersuchungsgebietes befinden sich die 
xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљЮШ?ŔĲƚĲШĲŔŊŰĲŰШƚŔĦőШċũƚШ
Habitat. Des Weiteren befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes zusätzliche 
Gehölzgruppen sowie Feldgehölzreihen, welche geeignete Lebensraumstrukturen darstellen. 
Trotz seiner untergeordneten Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung während der 
Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der 
Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme 
betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe 
Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-
, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Casmerodius albus  т Silberreiher  

Der Silberreiher ist in Niedersachsen ein nahezu regelmäßiger Gast, vor allem im östlichen 
Tiefland, u. a. an den Leiferder Teichen bei Gifhorn und den Kiesseen bei Peine /4/ . Er hält sich 
meist in Flachwasserbereichen von Seen und Teichen oder auf Wiesen auf. Er begibt auch auf 
Weiden und Äckern auf Beutesuche. Vor allem Vögel aus östlichen und südöstlichen Ländern 
ziehen durch Deutschland oder überwintern in Deutschland. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Silberreiher (Casmerodius albus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an. Das nördlichste der drei Gewässer 
besitzt einen kleinen Schilfgürtel, jedoch keinen ausgeprägten Flachwasserbereich. Dennoch 
könnten sich die Gewässer potenziell als Lebensraum eignen. Eine Brut in diesen Gewässern wird 
als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt, ist jedoch nicht auszuschließen. Innerhalb des 
Untersuchungsraumes eignen sich die Ackerflächen zur Beutesuche. Trotz des erbrachten 
Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den eher ungünstigen 
Lebensraumstrukturen kann ein Vorkommen aufgrund der reichlich vorhandenen Jagdhabitate 
nicht ausgeschlossen werden. Eine baubedingte Störung während der Brutzeit im Bereich der 
Klärteiche ist möglich. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht 
zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der 
Silberreiher eine sehr mobile Art und kann während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt 
geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von 
Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der 
Ackerflächen als Jagdhabitat nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von 
Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. 
Zusätzlich befinden sich im Umfeld ausreichend Ackerflächen, welche sich ebenfalls als 
Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
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bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Charadrius dubius  т Flussregenpfeifer  

Der Flussregenpfeifer mit Ausnahme der Küstenregion und den waldreichen Bereichen des 
Berglandes ein zerstreut auftretender Brutvogel in Niedersachsen /4/ . Er brütet auf kahlen, 
übersichtlichen Flächen mit Untergrund aus Kies oder Schotter. Hierfür erstellen die Männchen 
mehrere Nestmulden, von denen eine zur Brut verwendet wird. Die Brutplätze befinden sich meist 
in Gewässernähe, schon größere Pfützen oder andere temporäre Überstauungsbereiche sind 
ausreichend. Er brütet jedoch auch gewässerfern. /1/  

Den Flussregenpfeifer wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für den 
Flussregenpfeifer beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Flussregenpfeier (Charadrius dubius) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche sich als Habitat eignen 
könnten. Trotz des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den 
eher ungünstigen Lebensraumstrukturen kann ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden. 
Eine baubedingte Störung während der Brutzeit im Bereich der Klärteiche ist somit möglich. Mit 
einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Ciconia ciconia  т Weißstorch  

Der Weißstorch ist in Niedersachsen ein regelmäßiger Brutvogel, mit 
Verbreitungsschwerpunkten in den Harburger Elbmarschen, an der Weser, der mittleren Elbe und 
an der Aller. Im westlichen Tiefland und im Bergland brütet er nur lokal. /4/  Als Kulturfolger ist der 
Weißstorch überwiegend in ländlichen Ortschaften und deren Randlagen anzutreffen. Die Nester 
werden häufig weit oben (im Schnitt 10 m bis 20 m) auf hohen freistehenden Strukturen wie 
Schornsteinen oder Betonmasten, aber auch auf Bäumen angelegt und teilweise über Jahrzehnte 
genutzt. Die Nahrungssuche erfolgt auf angrenzenden Feuchtgebieten und Grünland. /1/  

Der Weißstorch wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. 
/5/  
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Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Weißstorch (Ciconia ciconia) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Innerhalb Untersuchungsraumes sind entlang 
von Alleen oder im Siedlungsbereich geeignete Strukturen für die Errichtung eines Horstes 
gegeben. Da jedoch der Weißstorch eine sehr Standorttreue Art ist und Nester zum Teil über 
Jahrzehnte genutzt werden ist ein Vorkommen dieser Art aufgrund des Negativnachweises 
ausgeschlossen. Aus diesen Gründen, wird ein Vorkommen und somit auch eine bau-, anlage- 
oder betriebsbedingte Störung, Verletzung oder Tötung ausgeschlossen. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Ciconia nigra  т Schwarzstorch  

Der Schwarzstorch ist in Niedersachsen ein regelmäßiger, aber ziemlich seltener Brutvogel 
nördlich der Aller, im Weser-Leinebergland und im Harz, westlich der Weser nur im 
Wiehengebirge. /4/  Er besiedelt großflächige naturnahe Laub-, Nadel- und Mischwäldern mit 
angrenzenden Feuchtwiesen, Sümpfen und kleineren Fließ- oder Stillgewässern. Als 
Fortpflanzungsstätte (Brutplatz) dienen Eichen, Buchen, Kiefern und Fichten in störungsarmen 
Altholzbeständen, seltener auch Felsen (v. a. in der Sächsischen Schweiz). Im Umkreis von 3 km 
zum Brutplatz werden fischreiche Fließgewässer, Teiche, Speicherbecken, Altwasser, 
Nassstellen und Sumpfwiesen zur Nahrungssuche genutzt, auch weitere Nahrungsflüge in bis 
über 10 km Entfernung sind möglich. Der Schwarzstorch ist ausgesprochen horst- und reviertreu, 
innerhalb eines Brutreviers gibt es meist auch Wechsel- und Ausweichhorste, die zur 
Fortpflanzungsstätte zuzurechnen sind. Im Umkreis von 300 m zum Horst ist eine störungsarme 
Horstschutzzone zu berücksichtigen. /1/  

Der Schwarzstorch wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz für den 
Schwarzstorch beträgt 500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Schwarzstorch (Ciconia nigra) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Innerhalb Untersuchungsraumes sind 
entlang von Alleen oder im Siedlungsbereich geeignete Strukturen für die Errichtung eines 
Horstes gegeben. Da jedoch der Schwarzstorch eine sehr Standorttreue Art ist und Nester zum 
Teil über Jahrzehnte genutzt werden ist ein Vorkommen dieser Art aufgrund des 
Negativnachweises ausgeschlossen. Aus diesen Gründen, wird ein Vorkommen und somit auch 
eine bau-, anlage- oder betriebsbedingte Störung, Verletzung oder Tötung ausgeschlossen. Es 
werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Circus aeruginosus  т Rohrweihe 

Die Rohrweihe ist in Niedersachsen gebietsweise im Raum Hannover-Braunschweig-Salzgitter, 
am Unterlauf der Weser und in der Ems-Region verbreitet. Sonst tritt sie nur selten bis zerstreut 
auf und fehlt größtenteils im Bergland. /4/  Der Lebensraum der Rohrweihe besteht aus 
gewässerreichen Landschaften mit hohem Offenlandanteil. Sie brütet am Boden oder dicht über 
dem Wasser, vor allem in strukturreichen Altschilfbeständen, im Binnenland an Seen, Teichen, 
Altwässern, in Feuchtgebieten und Feldsöllen, an der Küste auch in Tidenröhrichten, feuchten 
Dünentälern und an Boddengewässern. Abseits von Gewässern brütet sie in geringem Anteil 
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auch in hochwüchsigen Feldkulturen, insbesondere in Getreide- und Futterschlägen. Jagdflüge 
finden meist über Feldern, Grünland und Brachen sowie an Gewässern statt. /1/  

Die Rohrweihe wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Rohrweihe (Circus aeruginosus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes insgesamt drei Mal nachgewiesen. Zwei Mal westlich der 
Projektfläche SO 4 und ein weiteres Mal direkt auf der Projektfläche SO 6. Westlich an die 
Projektfläche SO 8 grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche sich 
potenziell als Bruthabitat eignen könnten. Da die Rohrweihe vereinzelt auch in hochwüchsigen 
Feldkulturen brütet, ist davon auszugehen, dass sich potenziell alle im Untersuchungsgebiet 
befindlichen Ackerflächen als Bruthabitat eignen. Auf Grundlage mangelnder Studien zu  
AGRI-PV-Anlagen wird zusätzlich davon ausgegangen, dass die Rohrweihe mit AGRI-PV Anlagen 
besetzte Ackerflächen meidet. Entsprechend ist von einer Anlagebedingten Störung auszugehen. 
Da die zukünftig mit AGRI-PV-Anlagen bestückten Ackerflächen auf eine ähnliche Art und Weise 
wie bisher bewirtschaftet werden, ist nicht von einer zusätzlichen Gefahr der Verletzung oder 
Tötung auszugehen. Zusätzlich werden die Horste der Rohrweihe jedes Jahr neu und nur in 
geeigneten Feldkulturen wie Getreide angelegt. Entsprechend werden die dafür geeigneten 
Ackerparzellen jedes Jahr neu gewählt. Im Umfeld der Projektflächen befinden sich zahlreiche 
potenziell geeignete Ackerflächen, welche alternativ genutzt werden können. Es findet keine 
erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigung durch Störung statt. Mit einer Verletzung oder 
Tötung ist ebenfalls nicht zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Circus cyaneus  т Kornweihe  

Die Kornweihe hat ihren Verbreitungsschwerpunkt auf den Ostfriesischen Inseln. Ansonsten 
kommt sie im Tiefland nur vereinzelt vor. /4/  Als Durchzügler und Wintergast kommt die 
Kornweihe vor allem in strukturarmen Ackerlandschaften, in Flussauen und anderen 
grünlanddominierten Niederungen, in Teichgebieten, Verlandungszonen und 
Bergbaufolgelandschaften vor. In der Feldflur sind Grünfutterschläge, Saatgrasländer und 
Brachen aufgrund der oft überdurchschnittlichen Mäusedichte bevorzugte Jagdhabitate. In 
Abhängigkeit vom Nahrungsangebot sind Individuen Ansammlungen von Gastvögeln im Herbst 
und Winter möglich (bis über 20 Ind.), die auch gemeinsame Schlafplätze in Feuchtgebieten, 
Röhrichten, hochwüchsigen Brachen oder Ackersenken aufsuchen. /1/  

Die Kornweihe wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 150 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Kornweihe (Circus cyaneus) innerhalb 
des Untersuchungsraumes ein Mal im Nahbereich der Projektfläche SO 6 als Nahrungssuchend 
festgestellt. Westlich an die Projektfläche SO 8 grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei 
Klärteichen an, welche sich potenziell als Bruthabitat eignen könnten. Da die Kornweihe auch in 
hochwüchsigen Feldkulturen brütet, ist davon auszugehen, dass sich potenziell alle im 
Untersuchungsgebiet befindlichen Ackerflächen als Bruthabitat eignen. Auf Grundlage 
mangelnder Studien zu AGRI-PV-Anlagen wird zusätzlich davon ausgegangen, dass die 
Kornweihe mit AGRI-PV Anlagen besetzte Ackerflächen meidet. Entsprechend ist von einer 
Anlagebedingten Störung auszugehen. Da die zukünftig mit AGRI-PV-Anlagen bestückten 
Ackerflächen auf eine ähnliche Art und Weise wie bisher bewirtschaftet werden, ist nicht von 
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einer zusätzlichen Gefahr der Verletzung oder Tötung auszugehen. Zusätzlich werden die Horste 
jedes Jahr neu und nur in geeigneten Feldkulturen wie Getreide angelegt. Entsprechend werden 
die dafür geeigneten Ackerparzellen jedes Jahr neu gewählt. Im Umfeld der Projektflächen 
befinden sich zahlreiche potenziell geeignete Ackerflächen, welche alternativ genutzt werden 
können. Es findet keine erhebliche betriebsbedingte Beeinträchtigung durch Störung statt. Mit 
einer Verletzung oder Tötung ist ebenfalls nicht zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Corvus cornix  т Nebelkrähe  

Die Nebelkrähe ist in Elbnähe im Wendland und im Amt Neuhaus ein regelmäßiger Brutvogel. Der 
Hybridgürtel der Nebel- und Rabenkrähe reicht teilweise bis West-Niedersachsen und so handelt 
es sich vielmals um Mischlingsbrutpaare. /4/  Die Nebelkrähe lebt häufig in der offenen 
Landschaft, Parks und Gärten. Auf Feldern und Äckern suchen sie nach Nahrung. Die Nebelkrähe 
baut ihre Nester in höheren Baumlagen auf einem gepolsterten Nest. Sie stehen im Allgemeinen 
einzeln, aber nur wenig voneinander entfernt. Sie sind oben immer frei und ähneln den Nestern 
anderer Krähenarten. Teilweise brütet die Nebelkrähe aber auch an Standorten wie Gebäuden, 
Felsen und am Boden. /1/  

Die Nebelkrähe wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 200 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Nebelkrähe (Corvus cornix) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Nahe der Projektflächen befinden sich zahlreiche 
Gehölzstrukturen, welche sich zur Anlage eines Nestes eignen. Aufgrund dessen kann ein 
Vorkommen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer baubedingten Verletzung oder 
Tötung ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. 
Von einer Störung während der Brut ist jedoch auszugehen. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Corvus frugilegus  т Saatkrähe 

Die Saatkrähe ist in Niedersachsen ein regelmäßiger Brutvogel in den flussnahen Lagen, vor allem 
an der Weser und weiter westlich. Östlich der Leine findet sie sich zudem im Raum 
Braunschweig-Salzgitter. Im Nordosten kommt sie nicht vor. /4/  Die Saatkrähe bevorzugt Acker-
Grünland-Komplexe mit Baumgruppen, Feldgehölzen oder Alleen. Sie ist ein typischer Vertreter 
der Niederungslandschaften, insbesondere von Marschen mit Weidegrünland und von offenen 
Flusstälern und Börden mit Acker- und Grünlandnutzung auf tiefgründigen fruchtbaren Böden. 
Die Brutplätze befinden sich in Kolonien meist in oder in der Nähe von Siedlungen. Neststandorte 
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sind häufig Kronenbereiche von Laubbäumen in Alleen oder Feldgehölzen. Die Nahrungssuche 
erfolgt unter anderem auf Äckern, Grünland, Rasenflächen innerhalb von Städten, sowie 
Deponien. /1/  

Die Saatkrähe wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 50 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Saatkrähe (Corvus frugilegus) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht festgestellt, kann aufgrund der geeigneten Habitatstrukturen 
dennoch vorkommen. Nahe der Projektflächen befinden sich zahlreiche Gehölzstrukturen, 
welche sich zur Anlage eines Nestes eignen. Eine baubedingte Störung kann während der Brutzeit 
nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase 
ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-
, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Coturnix coturnix  т Wachtel  

Die Wachtel kommt fast überall in Niedersachsen vor. /4/  Sie bevorzugt offene, gehölzarme 
Agrarlandschaften mit halbhoher, lichtdurchlässiger Bodenvegetation, welche trotz dessen 
Deckung bietet. Hauptsächlich kommt sie in Feldkulturen vor, aber auch auf Ackerbrachen, 
Magerrasen, Wiesen, Heiden und Ruderalfluren. Im sächsischen Flachland zieht die Wachtel 
trockene, sandige Böden vor. Im Bergland kommt sie auch in feuchten Wiesen und bei Teichen 
vor. Das Nest wird am Boden gebaut und durch höhere Kraut- und Grasvegetation gedeckt. Die 
Brutzeit findet zwischen Mai und Juli statt. Für die Nahrungsaufnahme und als Staubbadestelle 
spielen Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege eine wichtige Rolle. /1/  

Die Wachtel wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 1, also der Gruppe mit 
hoher Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Ein kritischer Schallpegel wird ab 52 dB(A) am Tag 
erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Wachtel (Coturnix coturnix) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Der Großteil des Untersuchungsgebietes besteht 
aus Ackerflächen, welche sich als Lebensraum eignen. Entsprechend kann ein Vorkommen trotz 
des Negativnachweises nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen muss mit einer 
baubedingten Störung, Verletzung oder Tötung während der Brutzeit gerechnet werden. Auf 
Grundlage mangelnder Studien zu AGRI-PV-Anlagen wird davon ausgegangen, dass die Wachtel 
mit AGRI-PV-Anlagen besetzte Ackerflächen meidet. Entsprechend ist zusätzlich von einer 
Anlagebedingten Störung auszugehen. Diese Störung ist jedoch nicht als erheblich anzusehen, 
da die Art außerhalb der Brutzeiten auf umliegende Ackerflächen ausweichen kann. Eine 
anlagebedingte Verletzung oder Tötung ist nicht anzunehmen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen in einer ähnlichen Art und Weise wie bisher weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit 
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einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  

 

Crex crex т Wachtelkönig  

Der Wachtelkönig ist als Brutvogel in Niedersachsen eher selten, mit 
Verbreitungsschwerpunkten entlang der Elbe, der Aller und des Unterlaufes der Weser mit 
Nebenflüssen. Im Westen kommt er weniger vor und fehlt in der Geest zwischen Ems und Weser 
und in Küstennähe. /4/  Der Wachtelkönig besiedelt großflächige, extensiv bewirtschaftete 
Wiesen mit langhalmigen Beständen sowie Ackerbaugebiete. Feuchte Flächen kleinflächig mit 
Hochstauden bzw. Gebüsch werden dabei bevorzugt. Die Siedlungsdichte liegt bei rund 1 
Brutpaar je 10 ha Fläche. Das Nest wird gut versteckt am Boden angelegt. Die Brutzeit erstreckt 
sich von Anfang Mai bis Ende August, wobei ein bis zwei Jahresbruten möglich sind. Im Zeitraum 
zwischen Mitte Juli und Ende September findet die sogenannte Schwingenmauser statt, also der 
Austausch des Gefieders an den Flügeln. Dabei ist der Wachtelkönig ca. drei Wochen flugunfähig 
und besonders gefährdet gegenüber Eingriffen. In Sachsen kann der Wachtelkönig überall 
vorkommen, der Schwerpunkt liegt jedoch in den Flussauen der hohen Lagen des Erzgebirges. 
/1/  

Der Wachtelkönig wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 1, also der Gruppe 
mit hoher Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Ein kritischer Schallpegel wird ab 47 dB(A) in der 
Nacht erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Wachtelkönig (Crex crex) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Zwischen den Projektflächen SO 5 und SO 6 grenzt 
randlich eine Weidefläche an, welche potenziell als Lebensraum genutzt werden könnte. Der 
Großteil des Untersuchungsgebietes besteht aus Ackerflächen, welche unteranderem zur Brut 
verwendet werden könnten. Entsprechend kann ein Vorkommen trotz des Negativnachweises 
nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen muss mit einer baubedingten Störung, 
Verletzung oder Tötung während der Brutzeit gerechnet werden. Auf Grundlage mangelnder 
Studien zu AGRI-PV-Anlagen muss davon ausgegangen werden, dass der Wachtelkönig mit AGRI-
PV-Anlagen besetzte Ackerflächen meidet. Entsprechend ist zusätzlich von einer 
Anlagebedingten Störung auszugehen. Diese Störung ist jedoch nicht als erheblich anzusehen, 
da die Art außerhalb der Brutzeiten auf umliegende Ackerflächen ausweichen kann. Eine 
anlagebedingte Verletzung oder Tötung ist nicht anzunehmen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen auf eine ähnliche Art und Weise wie bisher weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit 
einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  

 

Cuculus canorus  т Kuckuck  

In Niedersachsen kommt der Kuckuck nahezu flächendeckend vor /4/ . Er bevorzugt 
Landschaften mit einem kleinräumigen Wechsel von Waldresten, Feldgehölzen, Baumgruppen, 
Wiesen und Gebüsch. Diese Voraussetzungen werden insbesondere in den Randzonen größerer 
Städte, in Teichgebieten und Flussauen, in Vorwaldbereichen der Bergbaufolgelandschaften, auf 
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Truppenübungsplätzen sowie der Kammlagen des Ost- und Mittelerzgebirges erfüllt. Seine Eier 
legt der Kuckuck in Teichgebieten meist in die Nester des Teichrohrsängers, in Berglagen auch in 
die Nester des Zaunkönigs. Weiterhin werden häufig die Bruten der Bachstelze, der 
Gartengrasmücke und des Gartenrotschwanzes parasitiert. Die Brutzeit erstreckt sich von Mai 
bis August, wobei der Schwerpunkt im Juni / Juli liegt. /1/  

Der Kuckuck wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz für den Kuckuck beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Kuckuck (Cuculus canorus) innerhalb 
des Untersuchungsraumes insgesamt drei Mal nördlich der Projektfläche SO 9 und nordöstlich 
der Projektfläche SO 7 festgestellt. Zusätzlich wurde er knapp außerhalb des 
Untersuchungsraumes westlich der Projektfläche SO 10 nachgewiesen. In der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬĲŰШƚŔĦőШĬŔĲШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШ
ј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљЮШ?ŔĲƚĲШĲŔŊŰĲŰШ ƚŔĦőШċũƚШcċĤŔƣċƣЮШ ?ĲƚШìĲŔƣĲƖĲŰШĤĲŉŔŰĬĲŰШƚŔĦőШinnerhalb des 
Untersuchungsraumes zusätzliche Gehölzgruppen sowie Feldgehölzreihen, welche geeignete 
Lebensraumstrukturen darbieten. Da der Kuckuck seine Jungtiere von anderen Vogelarten 
aufziehen lässt, wirkt sich eine baubedingte Störung der Wirtsvögel ebenfalls auf die Nestlinge 
aus. Entsprechend wir eine baubedingte Störung während der Brutzeit angenommen. Mit einer 
Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Delichon urbicum  т Mehlschwalbe  

Die Mehlschwalbe brütet in ganz Niedersachsen; größere Dichten gibt es im Süden und 
Nordosten /4/ . Als ausgesprochener Koloniebrüter sind die bevorzugten Neststandorte meist 
unter geschützten Dachtraufen an Außenfassaden von Wohn- und Verwaltungsgebäuden, 
Großviehanlagen und anderen Bauwerken. Wichtig ist auch das Vorhandensein von geeigneten 
Baumaterialien, was oft in Gewässernähe der Fall ist. Die Nahrungssuche findet ebenfalls häufig 
entlang von Gewässern, aber auch über Wiesen und Weiden, statt. /1/  

Die Mehlschwalbe wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Effektdistanz für die 
Mehlschwalbe beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Mehlschwalbe (Delichon urbicum) im 
Nahbereich der Projektflächen SO1, SO2, SO3, SO5, SO7, SO 8 und SO 9, sowie entlang der 
Kabeltrassen Östlich von Nordassel nachgewiesen. Geeignete Niststandorte sind in den 
außerhalb des 200 m Untersuchungsradius befindlichen Ortschaften Burgdorf, Nordassel und 
Nettlingen gegeben. Die zwischen den Projektflächen SO 7 und SO 9 befindliche Biogasanlage 
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stellt ebenfalls einen potenziellen Lebensraum dar. Eine baubedingte Störung der Mehlschwalbe 
ist lediglich in diese zwei Bereichen anzunehmen. Im Nahbereich aller weitern Projektflächen 
befinden sich keine geeigneten Nistmöglichkeiten, weshalb eine solche Beeinträchtigung 
ausgeschlossen werden kann. Die Ackerflächen werden vornehmlich zur Jagt oder zur 
Beschaffung von Baumaterialien genutzt. Eine bauliche Verletzung oder Tötung kann gänzlich 
ausgeschlossen werden, da von dem Bauvorhaben keine potenziellen Niststandorte betroffen 
sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-
, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Dendrocopos medius  т Mittelspecht  

Der Mittelspecht brütet in weiten Teilen der niedrigeren Mittelgebirgslagen, außerdem im 
Wendland, im Amt Neuhaus, in der Nordheide und in alten Waldungen im Raum Delmenhorst-
Varel. /4/  Sonst kommt er eher spärlich oder gar nicht vor. Er besiedelt vorzugsweise sonnige 
Laubwälder mit lückigem Altholzbestand. Zusammenhängende Fichtenreinkulturen meidet er. 
Da der Mittelspecht ein Standvogel ist, ist ein ganzjähriges Vorkommen an Insekten, deren Larven 
und Überwinterungsstadien, Tausendfüßlern und Spinnentieren wichtig. /1/  

Der Mittelspecht  wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe 
mit mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz für den Mittelspecht beträgt 400 
m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШ
cŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰĲŰШƓŸƣĲŰǍŔĲũũШŊĲĲŔŊŰĲƣĲŰШxĲĤĲŰƚƖċƨůШ
dar. Ein Vorkommen des Mittelspechtes kann auf Grundlage der vorhandenen Habitat Strukturen 
im Bereich der Projektfläche SO 1 nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner geringen 
Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung im Bereich der Projektfläche SO 1 während 
der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der 
Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme 
betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe 
Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-
, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  
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Dryobates minor  т Kleinspecht  

Niedersachsen besiedelt der Kleinspecht in großen Teilen. Einige Verbreitungslücken befinden 
sich im Nordwesten, in der Hildesheimer Börde, im Harz und in Teilen der Weser. /4/  Er bevorzugt 
Waldgebiete und Gehölze mit einem guten Bestand an alten, grobborkigen Laubbäumen. Neben 
Weichholzarten, wie Pappeln, Weiden und Erlen, ist ein hoher Anteil an stehendem Totholz und 
Bäumen in ihrer Zerfallsphase wichtig. Ebenso mag der Mittelspecht hohe, isoliert stehende 
Laubbäume. Diese Voraussetzungen sind vor allem in Auwäldern, Erlenbrüchen oder feuchten 
Eichen-Hainbuchenwäldern, in forstlich vernachlässigten Waldgebieten oder in der collinen und 
montanen Stufe in sonnenexponierten laubholzreichen Hanglagen mit hohem Totholzanteil. 
Sekundär besiedelt er Parks, Streuobstwiesen, Friedhöfe, manchmal selbst größere Gärten, 
wenn die vorhandenen Nahrungsressourcen ausreichen und Möglichkeiten zum Höhlenbau 
bestehen. Die Nisthöhlen werden fast ausschließlich in sich in einer fortgeschrittenen 
Zerfallsphase befindlichen Bäume gezimmert, oft in abgestorbenen, dünnen Seitenästen. Dabei 
nutzt er Baumarten mit weichem Holz, wie verschiedene Weidenarten, Pappeln, Erlen oder 
Birken, als auch Obstbaumarten, vor allem Apfelbäume. In Nadelbäumen nistet der Kleinspecht 
sehr selten. /1/  

Der Kleinspecht wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Kleinspecht (Dryobates minor) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШ
cŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰĲŰШƓŸƣĲŰǍŔĲũũШŊĲĲŔŊŰĲƣĲŰШxĲĤĲŰƚƖċƨůШ
dar. Ein Vorkommen des Kleinspechtes kann auf Grundlage der vorhandenen Habitat Strukturen 
im Bereich der Projektfläche SO 1 nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner geringen 
Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung im Bereich der Projektfläche SO 1 während 
der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der 
Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme 
betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe 
Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-
, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Dryocopus martius  т Schwarzspecht  

Der Schwarzspecht kommt in Niedersachsen zerstreut vor, aber ist selten bzw. fehlt in 
Küstennähe, im Mündungsbereich der Ems, Weser und Elbe und in der Bördenlandschaft 
zwischen Hildesheim und Braunschweig /4/ . Er besiedelt lückige Altholzbestände von Misch- und 
Nadelwäldern mit glattrindigen und astfreien Stämmen zur Höhlenanlage sowie freiem Anflug. Er 
brütet in selbst gebauten Höhlen, welche mehrjährig genutzt werden können. Als 
Fortpflanzungsstätte gilt der aktuell genutzte Höhlenbaum und dessen unmittelbare Umgebung 
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v. a. geeignete Gehölzbestände wie Altbucheninseln. Nur Nahrungssuche werden totholzreiche 
Waldbereiche mit einem Vorkommen an holzbewohnenden Arthropoden und Ameisen genutzt. 
/1/  

Der Schwarzspecht wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der 
Gruppe mit mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
innerhalb des Untersuchungsraumes im Bereich der Projektfläche SO 1 nachgewiesen. Die in der 
 ęőĲШĬĲƚШÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШ
ј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰĲŰШŊĲĲŔŊŰĲƣĲŰШxĲĤĲŰƚƖċƨůШĬċƖЮШ
Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung im Bereich der 
Projektfläche SO 1 während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder 
Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen 
der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch 
nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen 
befinden sich bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Emberiza calandra  т Grauammer  

Die Grauammer kommt fast nur noch im Amt Neuhaus, im Wendland und entlang der 
Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt in den Landkreisen Uezen und Gifhorn vor /4/ . Sie lebt in 
offenen Landschaften wie extensive Grünländer, Äcker, Brachen, Ruderal- und 
Sukzessionsflächen mit einzelnen Gehölzen oder höheren Stauden als Singwarten. Die Nester 
werden am Boden in krautiger Vegetation, aber auch bis in ein Meter Höhe angelegt. /1/  

Die Grauammer wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Grauammer (Emberzia calandra) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Zwischen den Projektflächen SO 5 und 
SO 6 grenzt randlich eine Weidefläche an, welche potenziell als Lebensraum genutzt werden 
könnte. Da es sich hierbei jedoch um eine intensiv bewirtschaftete Weide handelt und diese 
Fläche nur randlich mit wenigen Quadratmetern im Untersuchungsgebiet liegt, kann ein 
Vorkommen ausgeschlossen werden. Aus diesen Gründen, wird eine bau-, anlage- oder 
betriebsbedingte Störung, Verletzung oder Tötung ausgeschlossen. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  
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Falco peregrinus  т Wanderfalke  

Der Wanderfalke hat in Niedersachsen seinen Verbreitungsschwerpunkt in den mittleren und 
südlichen Gebieten /4/ . Er besiedelt eine Vielzahl an Natur- und Kulturlandschaften. Als 
Felsenbrüter an mindestens 20 m hohen Felswänden bzw. Felsklippen in Steilhängen benötigt er 
frei zugängliche Warten und Nischen. Es gibt außerdem Baumbrüter, welche meist stark 
strukturierte Wald-Gewässerkomplexe im Flachland besiedeln. Brutbäume sind meist Kiefern. 
Einige Wanderfalken brüten an hohen Gebäuden in größeren Städten. Außerhalb der Brutzeit ist 
der Wanderfalke vor allem in vogelreichen Offen- und Halboffenlandlebensräumen sowie an 
Gewässern vorzufinden. /1/  

Der Wanderfalke wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 200 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde innerhalb des Untersuchungsraumes kein 
Nachweis über das Vorkommen des Wanderfalken (Falco peregrinus) erbracht. Des Weiteren 
befinden sich keine für die Brut geeigneten Strukturen innerhalb des Untersuchungsgebietes. Ein 
Vorkommen wird aus diesen Gründen ausgeschlossen. Somit ist ebenfalls nicht mit einer bau-, 
anlage- oder betriebsbedingte Störung, Verletzung oder Tötung zu rechnen. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Falco subbuteo  т Baumfalke  

Der Baumfalke kommt in Niedersachsen zerstreut in weiten Teilen des Tieflandes vor. In 
Küstennähe und im Bergland ist er kaum zugegen /4/ . Bevorzugt werden offene bis halb offene 
Landschaften mit lichten Altholzbeständen an Waldrändern oder Feldgehölzen und in 
Gewässernähe. Zunehmend werden offene Agrarflächen besiedelt, insbesondere wenn 
Pappelpflanzungen oder Kiefern als Brutplatz vorhanden sind. Zur Brut werden häufig auch 
Gittermasten genutzt, vor allem wenn Rabenvogelnester zur Verfügung stehen. /1/  

Der Baumfalke wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 200 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Baumfalke (Falco subbuteo) am 
22.05.2024 nahe der Biogasanlage zwischen den Projektflächen SO 7 und SO 9 festgestellt. Die 
ŔŰШĬĲƖШ ęőĲШĬĲƚШÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ
7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und Nadelgehölzen einen geeigneten 
Lebensraum dar. Die Randlich an vielen Ackerflächen befindlichen Hecken und Baumstrukturen 
eignen sich neben den angrenzenden Landschaftsschutzgebieten als Jagdhabitat. Trotz seiner 
geringen Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht 
ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist 
nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine 
erhebliche Störung handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und 
sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten 
Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Da sich die Projektflächen bereits auf intensiv 
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landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden und diese auch nach Errichtung der Anlagen in 
ähnlicher Art und Weise weiter bewirtschaftet werden, ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Falco tinnunculus  т Turmfalke  

Der Turmfalke ist mit Ausnahme der großen Waldgebiete in Niedersachsen als Brutvogel fast 
flächendeckend vorhanden /4/ . Als Kulturfolger besiedelt er städtische Bereiche und 
Kulturlandschaften, bevorzugt mit Feldgehölzen und Waldrändern. Ursprünglich brütet er in 
Felsspalten und Höhlen. In felsarmen Regionen nutzt er aber auch Gebäudenischen und 
Mauerlöcher, zum Beispiel in Kirchtürmen. Der Turmfalke selbst baut keine Nester, sondern 
bezieht die Nester von anderen Vogelarten, bspw. von Krähen. Die Nahrungssuche erfolgt über 
offenen Flächen mit niedriger Vegetation, teilweise bis zu 5 km vom Neststandort entfernt. Dabei 
werden meist Kleinsäuger, wie Wühlmäuse, kleinere Singvögel oder Eidechsen bejagt. Außerhalb 
der Brutzeit hält er sich überwiegend in der Feldflur auf. /1/  

Der Turmfalke wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Turmfalke (Falco tinnuculus) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nahezu flächendeckend festgestellt. Die in der Nähe des 
Untersuchungsgebietes befindlichen Siedlungen Burgdorf, Nordassel und Nettlingen stellen ein 
geeignetes Bruthabitat dar. Die waldrandartigen Strukturen der angrenzenden Schutzgebiete 
eignen sich als Ansitzwarten. Des Weiteren befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes 
weitere Gehölzgruppen sowie Feldgehölzreihen, welche sich ebenfalls als Ansitzwarten eignen. 
Zum Großteil bestehen die Flächen des Untersuchungsgebietes aus landwirtschaftlich genutzter 
Fläche, welche sich besonders als Jagdhabitat eignen. Aufgrund seiner geringen 
Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit ausgeschlossen 
werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da 
keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der Turmfalke eine 
sehr mobile Art und kann während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete Ackerflächen 
ausweichen. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagthabitat nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld 
ausreichend Ackerflächen, welche sich ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen 
befinden sich bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  
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Ficedula albicollis  т Halsbandschnäpper  

Niedersachsen liegt außerhalb des Verbreitungsgebietes des Halsbandschnäppers, aber zur 
Zugzeit gibt es vereinzelte Nachweise im Tief- und Bergland /4/ . Er brütet in naturnahen 
Laubwäldern, meist in totholz- und höhlenreichen Buchen- und Eichen-Altbeständen, in 
Auwäldern, in Parkanlagen, Streuobstwiesen und größeren Feldgehölzen. In lichteren 
Nadelholzbeständen tritt er nur bei entsprechendem künstlichen Höhlenangebot. Die Art ist ein 
Höhlenbrüter. /1/  

Der Halsbandschnäpper wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für den 
Halsbandschnäpper beträgt 100 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Halsbandschnäpper (Ficedula 
albicollis ) innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШ
cŸũǍљШ ƚŸƽŔĲШ јcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ ƨŰĬШ 7ĲƣƣƖƨůĲƖШ xċőљШ ƚƣĲũũĲŰШ ċƨŉŊƖƨŰĬШ ĬĲƚШ ũƣĤċƨůċŰƣĲŔũƚШ ĲŔŰĲŰШ
geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich der Projektfläche  
SO 7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9 sowie die etwa 4 ha 
große Gehölzgruppe südöstlich der Projektfläche SO 10 geeignete Habitatstrukturen. Ein 
Vorkommen des Halsbandschnäppers (Ficedula albicollis) kann auf Grundlage der vorhandenen 
Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann 
eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer 
Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Ficedula hypoleuca  т Trauerschnäpper  

Der Trauerschnäpper ist in ganz Niedersachsen verbreitet, allerdings mit regionalen 
Unterschieden in der Dichte. Nur lokal ist er im Nordwesten von Emden und Wilhelmshaven, 
entlang der Unterelbe, im Rheiderland, in den Börden und abschnittsweise im südlichen Bergland 
vorkommend /4/ . Er besiedelt Laub- und Mischwälder, Parks und Gärten. Die Brut findet in 
Höhlen innerhalb von Wäldern mit ausreichend Laubholzanteil statt. Auch Siedlungsgebiete 
werden bei Vorhandensein geeigneter Nistkästen besiedelt. Begünstigend für die Ansiedelung 
wirken sich auch hohe Warten als Ansitz zur Jagd aus. Neben Insekten und Spinnen ernährt er 
sich jedoch auch von Beeren. /1/  

Der Trauerschnäpper wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. 
/5/  
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Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШ
cŸũǍљШ ƚŸƽŔĲШ јcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ ƨŰĬШ 7ĲƣƣƖƨůĲƖШ xċőљШ ƚƣĲũũĲŰШ ċƨŉŊƖƨŰĬШ ĬĲƚШ ũƣĤċƨůċŰƣĲŔũƚШ ĲŔŰĲŰШ
geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich der Projektfläche SO 
7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9 sowie die etwa 4 ha große 
Gehölzgruppe südöstlich der Projektfläche SO 10 geeignete Habitatstrukturen. Ein Vorkommen 
des Trauerschnäppers (Ficedula hypoleuca) kann auf Grundlage der vorhandenen 
Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann 
eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer 
Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Ficedula parva  т Zwergschnäpper  

Der Zwergschnäpper kommt in Niedersachsen zwar regelmäßig, aber nie mehrere Jahre 
nacheinander am selben Ort vor. Am häufigsten wurde er in den Regionen östlich der Weser, 
besonders im Wendland und der Lüneburger Heide, nachgewiesen. /4/  Er brütet in relativ 
geschlossenen alt- und totholzreichen Laub-, Misch- und Nadelwäldern, meist Buchen- und 
Buchenmischwäldern, mit hohem Kronenschluss. Er lebt unauffällig im Kronenbereich und ist ein 
Halbhöhlenbrüter, seltener auch Höhlenbrüter. Der Zwergschnäpper bevorzugt luftfeuchte 
schattige Standorte (z. B. Bachtälchen).  In der Sächsischen Schweiz kommt die Art auch in mit 
Fichten und einzelnen Laubbäumen bewachsenen Schluchten vor. /1/  

Der Zwergschnäpper wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Zwergschnäpper (Ficedula parva) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШ
cŸũǍљШ ƚŸƽŔĲШ јcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ ƨŰĬШ 7ĲƣƣƖƨůĲƖШ xċőљШ ƚƣĲũũĲŰШ ċƨŉŊƖƨŰĬШ ĬĲƚШ ũƣĤċƨůċŰƣĲŔũƚШ ĲŔŰĲŰШ
geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich der Projektfläche  
SO 7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9 sowie die etwa 4 ha 
große Gehölzgruppe südöstlich der Projektfläche SO 10 geeignete Habitatstrukturen. Ein 
Vorkommen des Zwergschnäppers (Ficedula parva) kann auf Grundlage der vorhandenen 
Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann 
eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer 
Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
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aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Galerida cristata  т Haubenlerche  

Die Haubenlerche tritt in Niedersachsen nur noch im Nordosten und in der Region Hildesheimer 
Börde spärlich auf. In und um Hannover und Braunschweig sind die Individuen reichen 
Vorkommen weitgehend eingebrochen /4/ . Die Voraussetzung zur Ansiedelung der 
Haubenlerche sind leichte, trockene, sich schnell erwärmbare Böden mit spärlicher Vegetation. 
Diese werden am besten auf Baustellen, Industrie-, Militär- und Eisenbahngeländen, in 
Neubaugebieten sowie auf Schutt-, Ödland- und Ruderalflächen erfüllt. Offensichtlich ist dabei 
die Vorliebe zur Ansiedelung in menschlicher Nähe. Die Nester werden ab März in niedriger 
Vegetation, selten auf Kahlflächen und gelegentlich auf Flachdächern, an Böschungen und 
Steinmauern angelegt. Teilweise wird in den Brutgebieten auch überwintert. Einige Populationen 
ziehen jedoch von Oktober bis März nach Südeuropa. /1/  

Die Haubenlerche wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Haubenlerche (Galerida cristata) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet eigenen sich 
die Feld- und Straßenränder als potenziellen Lebensraum, weshalb ein Vorkommen nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden kann. Aufgrund ihrer geringen Lärmempfindlichkeit kann eine 
baubedingte Störung während der Brutzeit ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder 
Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen 
der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch 
nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen 
befinden sich bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Gallinago gallinago  т Bekassine 

Die Bekassine lebt in Niedersachsen zerstreut im Tiefland, regional auch verbreitet. Im Bergland 
gibt es nur noch einzelne Brutpaare. /4/  Sie brütet auf nassen bis feuchten Flächen mit 
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deckungsreicher, aber nicht zu hoher Vegetation. So bewohnt die Bekassine insbesondere 
Moore, Sumpfgebiete, Feucht- und Nassgrünland sowie Verlandungszonen. Als Bodenbrüter 
baut sie ihr Nest oft sehr gut versteckt in nassem bis feuchtem Gelände, aber meistens auf 
trockenem Grund, wie in Bülten und Kaupen von Seggen, Binsen und Gräsern oder zwischen 
Zwergsträuchern. /1/  

Die Bekassine wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 3, also der Gruppe mit 
erhöhtem Prädationsrisiko bei Lärm, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Bekassine (Gallinago gallinago) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet existieren 
keine geeigneten Habitatstrukturen wie Sumpfgebiete oder Feucht- und Nassgrünländer. Ein 
Vorkommen der Bekassine wird ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, 
anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Gallinula chloropus  т Teichhuhn 

Das Teichhuhn ist in Niedersachsen mit dem Schwerpunkt im Nordwesten und Lücken im Osten 
und Süden verbreitet. /4/  Es brütet an Teichen, Altwässern, ehemaligen Lehm- und Kiesgruben 
sowie Tagebaurestgewässern. Des Weiteren werden besonders (kleine) stehende und langsam 
fließende Gewässer mit strukturreichen Verlandungszonen mit Röhrichten, tief überhängenden 
oder im Wasser stehenden Ufergebüschen sowie ins Wasser gefallen Baumkronen. Die 
Nahrungssuche erfolgt auch auf offenen Flächen wie Wiesen und Felden im näheren Umfeld des 
Brutgewässers. /1/  

Das Teichhuhn wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde das Teichuhn (Gallinula chloropus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche sich als Habitat eignen 
könnten. Trotz des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und die 
eher ungünstigen Lebensraumstrukturen kann ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden. 
Eine baubedingte Störung während der Brutzeit im Bereich der Klärteiche ist somit möglich. Mit 
einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  
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Glaucidium passerinum  т Sperlingskauz  

In Niedersachsen liegt der Verbreitungsschwerpunkt des Sperlingskauzes in der Region 
Lüneburger Heide mit Wendland, dem Harz, Solling und Kaufunger Wald. Westlich der Weser ist 
er im südlichen Abschnitt nur sporadisch anzutreffen. /4/  Die Brut findet in Nadel- und 
Mischwäldern mit Altholzbestand und Spechthöhlen statt. Die Höhlen werden auch als 
Speisekammer genutzt. Als Standvogel ist er auch im Winter auf ein ausreichendes 
Nahrungsangebot angewiesen. Auf Jagd nach Kleinsäugern und Kleinvögeln geht er vor allem im 
Grenzbereich zwischen Wald und Offenland. /1/  

Der Sperlingskauz wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe 
mit mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Sperlingskauz (Glaucidium 
passerinum) innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШ
cŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШƓŸƣĲŰǍŔĲũũШŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШĬċƖЮШ
Ein Vorkommen des Steinkauzes ist zwar sehr unwahrscheinlich, kann jedoch nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Trotz seiner mittleren Lärmempfindlichkeit und der akustischen 
Vorbelastung durch die intensive Landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist 
nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist 
der Steinkauz eine sehr mobile Art und kann während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt 
geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von 
Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der 
Ackerflächen als Jagthabitat nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von 
Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. 
Zusätzlich befinden sich im Umfeld der Projektflächen weitere Ackerschläge, welche sich 
ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- 
oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Grus grus т Kranich  

Der Kranich brütet in Niedersachsen vielerorts nördlich der Linie Dümmer-Steinhuder Meer-
Wolfsburg, westlich der Hunte nur lokal und im Bergland gar nicht /4/ . Als Brutplätze nutzt er 
Moore, Sümpfe, Verlandungsbereiche von Waldteichen und andere Feuchtgebiete im Wald, 
überstaute Bruch- und Sumpfwälder, vernässte Grünländer und Seggenrieder, Feuchtgebiete in 
der Feldflur mit z. T. nur kleinem Gehölzmantel sowie Verlandungszonen und Feuchtgebiete in 
der Bergbaufolgelandschaft. /1/  

Bei Jungenführung wird der Kranich im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also 
der Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 
/ 500 m. Am Brutplatz wird der Kranich im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, 
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also der Gruppe ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz 
beträgt 500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Kranich (Grus grus) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet existieren keine 
geeigneten Habitatstrukturen wie Sumpfgebiete oder Feucht- und Nassgrünländer. Ein 
Vorkommen des Kranichs wird ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, 
anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Hirundo rustica  т Rauchschwalbe  

Die Rauchschwalbe kommt nahezu in ganz Niedersachsen als Brutvogel vor, mit den größten 
Vorkommen westlich der Weser, in der Lüneburger Heide und besonders im Wendland /4/ . Dabei 
bevorzugt sie ländliche Gebiete mit Großviehanlagen. Eine geringere Besiedlungsdichte wird in 
reinen Wohnsiedlungen und Städten erreicht. Neben Stallanlagen werden Nester auch in 
Scheunen, Hausfluren, Wartehäuschen, Lagerhallen, Schuppen oder ähnlichem gebaut. 
Außerhalb von Gebäuden wird teilweise unter Vordächern, Hauseingängen, unter Balkonen oder 
Brücken gebrütet. Schlafgemeinschaften juveniler Vögel finden sich meist in Röhrichten. /1/  

Die Rauchschwalbe wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Effektdistanz für die 
Rauchschwalbe beträgt 100 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Rauchschwalbe (Hirundo rustica) im 
Nahbereich der Projektflächen SO 2 т SO 7, SO 9 sowie entlang der Kabeltrassen Östlich von 
Nordassel nachgewiesen. Geeignete Niststandorte sind in den außerhalb des 200 m 
Untersuchungsradius befindlichen Ortschaften Burgdorf, Nordassel und Nettlingen gegeben. Die 
zwischen den Projektflächen SO 7 und SO 9 befindliche Biogasanlage stellt ebenfalls einen 
potenziellen Lebensraum dar. Eine baubedingte Störung der Rauchschwalbe ist lediglich in 
diesen zwei Bereichen anzunehmen, wird jedoch aufgrund der Lärm Unempfindlichkeit 
ausgeschlossen. Im Nahbereich aller weitern Projektflächen befinden sich keine geeigneten 
Nistmöglichkeiten, weshalb eine solche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. Die 
Ackerflächen werden vornehmlich zur Jagt oder zur Beschaffung von Baumaterialien genutzt. 
Eine bauliche Verletzung oder Tötung kann gänzlich ausgeschlossen werden, da von dem 
Bauvorhaben keine potenziellen Niststandorte betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  
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Jynx torquilla  т Wendehals  

Der Wendehals brütet im östlichen und mittleren Teil des östlichen Tieflandes und im Bergland 
zwischen Holzminden und Duderstadt sowie im Ostbraunschweigischen Hügelland /4/ . 
Geeignete Habitate bieten vor allem halb offene, reich strukturierte Landschaften an 
wärmebegünstigten, trockenen Standorten, welche ein ausreichendes Angebot an Höhlen zum 
Brüten und offenen Freiflächen zur Nahrungssuche am Boden bieten. /1/  

Der Wendehals wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe 
mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Wendehals (Jynx torquilla) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
befindlichen Waldränder der xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШ
ƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШƓŸƣĲŰǍŔĲũũШŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШĬċƖЮШDes 
Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große 
Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9 sowie die etwa 4 ha große Gehölzgruppe 
südöstlich der Projektfläche SO 10 geeignete Habitatstrukturen. Ein Vorkommen des Wendelhals 
ist aufgrund der potenziell geeigneten Habitatstrukturen nicht auszuschließen. Trotz seiner 
untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte 
Störung während der Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder 
Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der Wendehals eine sehr mobile Art und kann 
während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die 
eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagdhabitat nicht ausgeschlossen werden. Es 
ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld der Projektflächen weitere Ackerschläge, 
welche sich ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten 
Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Lanius collurio  т Neuntöter  

Als Brutvogel kommt der Neuntöter mehr oder weniger landesweit vor, mit von Ost nach West 
abnehmender Siedlungsdichte. In Teilen des Harzes, in vielen küstennahen Gebieten und im 
Südwesten einschließlich dem Osnabrücker Hügelland fehlt der Neuntöter. /4/  Als Charakterart 
der Feldgehölz- und Heckenlandschaften bevorzugt der Neuntöter sonnige, offene bis halb 
offene Gebiete mit reichlich Vorkommen großer Insekten. Die Voraussetzung für ein 
Brutvorkommen ist das Vorhandensein mindestens vereinzelter (Dornen-)Büsche oder niedriger 
Gehölze mit 2 m bis 4 m Höhe. Die Brutzeit erstreckt sich in der Regel von Mai bis Ende Juli. Aktuell 
besiedelt der Neuntöter verstärkt Gelände im Gebüsch- bzw. Vorwaldstadium, so unter anderem 
Sonderstandorte wie Truppenübungsplätze oder extensiv genutzte Agrarflächen. /1/  
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Der Neuntöter wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für den Neuntöter beträgt 
200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Neuntöter (Lanius collurio) nahe der 
Projektflächen SO 2, SO 3, SO 6, SO 8 und SO 10 nachgewiesen. Innerhalb Untersuchungsraumes 
befinden sich entlang der Feldwege regelmäßig Gehölzstrukturen, welche sich als Lebensraum 
eignen und als solches genutzt werden. Trotz seiner untergeordneten Lärmempfindlichkeit und 
der akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist 
nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Der Neuntöter (Lanius collurio) 
zählt nicht zu den Arten, welche durch PV-Anlagen entscheidend beeinträchtigt werden. 
Zusätzlich befinden sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit 
einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden 
Maßnahmen notwen dig! 

 

Lanius excubitor  т Raubwürger 

In Niedersachsen ist der Raubwürger ein seltener, aber regelmäßiger Brutvogel, welcher mehr 
oder weniger zerstreut im südlichen Bergland, im südlichen Wendland, in Teilen der Lüneburger 
Heide südwärts bis zur Aller, in der Stader Geest sowie in der Ems-Hunt-Geest verbreitet ist /4/ . 
Der Raubwürger ist Brutvogel offener oder halb offener Landschaften mit großen freien Flächen 
und niedriger Vegetation sowie Gebüschen, Hecken oder einzelnen Bäumen. Nahrungshabitate 
liegen vorwiegend in der Nähe der Neststandorte, der Aktionsradius beträgt aber bis zu 2 km, das 
Brutrevier ist 20-60 ha (maximal 100 ha) groß. Die Art nutzt gern Dornen von Gehölzen zum 
Aufspießen von Beutetieren. /1/  

Der Raubwürger wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe 
mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Raubwürger (Lanius excubitor) im 
Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Innerhalb Untersuchungsraumes befinden sich 
entlang der Feldwege regelmäßig Gehölzstrukturen, welche sich als Lebensraum eignen würden. 
Ein Vorkommen des Raubwürgers ist aufgrund der geringen Verbreitung zwar sehr 
unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich auszuschließen. Trotz seiner untergeordneten 
Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der 
Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der 
Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme 
betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich 
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hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe 
Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die 
AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Locustella luscinoides  т Rohrschwirl  

Der Rohrschwirl besiedelt in Niedersachsen insbesondere die Watten und Marsche sowie die 
großen Flussniederungen und großen Seen. Die größte Siedlungsdichte befindet sich bei 
Wolfsburg. Im Südwesten fehlt der Rohrschwirl. /4/  Die Art bevorzugt ausgedehnte 
Verlandungszonen mit meist wasserständigen, zumindest aber schwach wasserdurchfluteten 
Röhrichten mit mehrschichtigem Aufbau. Der Rohrschwirl besiedelt vor allem mehrjährige 
Schilfbestände, die von anderen Röhrichtpflanzen (Rohrkolben, Großseggen, Binsen), 
Weidengebüschen und freien Wasserstellen durchsetzt sind und kommt z. T. auch in reinen 
Schilf- oder Rohrkolbenbeständen sowie in Großseggenrieden oder Wasserschwaden-
beständen, die mit Schilf oder Rohrkolben durchwachsen sind, vor. Die Art nutzt vorjähriges 
Schilf als Singwarte. Seggen, Binsen, breitblättrige Stauden oder die Streu- und 
Knickschilfschicht dienen als Neststandort. /1/  

Der Rohrschwirl wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 1, also der Gruppe 
mit hoher Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 20 m. Ein kritischer 
Schallpegel wird ab 52 dB(A) am Tag erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Rohrschwirl (Locustella luscinoides) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei kleinen Klärteichen an, welche potenziell als 
Lebensraum dienen könnten. Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die 
Kartierungen im Jahr 2024 und den eher ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen 
des Rohrschwirls ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Locustella naevia  т Feldschwirl  

Der Feldschwirl ist in vielen Landesteilen ein regelmäßiger Brutvogel und bewohnt offene 
Landschaften, feuchte Wiesen, Sümpfe, Moore, Flussufer und Heiden /4/ . Dabei benötigt er eine 
Krautschicht, die mindestens zwanzig bis dreißig Zentimeter hoch ist, sowie höhere Warten, zum 
Beispiel vorjährige Stauden, einzelne Sträucher oder kleine Bäume. Unter diesen Bedingungen 
kann er auch an trockeneren Standorten vorkommen. Sein Nest baut der Feldschwirl an 
Großseggensümpfen und Pfeifengraswiesen, in schütterem, mit Gras durchwachsenem 
Landschilf, an lichten und feuchten Waldstandorten oder stark verkrauteten Waldrändern sowie 
extensiv genutzten Feldern und Weiden, Heiden- und Ruderalflächen. Das napfförmige Nest setzt 
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sich aus Halmen, Laub und Gras zusammen und wird am Boden in dichter Vegetation versteckt. 
/1/  

Der Feldschwirl wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe 
mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Feldschwirl (Locustella naevia) im 
Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Innerhalb Untersuchungsraumes befinden sich 
entlang der Feldwege regelmäßig Gehölzstrukturen, welche sich als Ansitzwarten eignen. Eine 
höherwüchsige Krautschicht ist gelegentlich auf Brachen oder im Randbereich von Straßen und 
Feldwegen vorhanden. Ein Vorkommen des Feldschwirls ist zwar eher unwahrscheinlich, jedoch 
nicht gänzlich auszuschließen. Trotz seiner untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der 
akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Eine Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase zur Brutzeit 
ist nicht auszuschließen, da es sich bei dem Feldschwirl und eine am Boden brütende Art handelt, 
welche im Randbereich der Projektflächen vorkommen könnte. Eine anlagebedingte Störung 
kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist 
jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Luscinia megarhynchos  т Nachtigall  

Die Nachtigall ist in weiten Teilen Europas, Asiens und Nordafrika heimisch. In Niedersachsen ist 
sie in den Börden, im Weser-Aller-Flachland, Im Wendland und in den westlich anschließenden 
Bereichen der Lüneburger Heide und der Ems-Hunt-Geest verbreitet. /4/  Zerstreut kommt sie in 
der Leineniederung vor, anderenorts selten bis gar nicht. Dabei besiedelt sie bevorzugt dichte 
Gehölzstrukturen an Waldrändern und Gewässern. Zur Brut werden Nester häufig an 
Gehölzstrukturen entlang von Wäldern, Wegrändern oder im Krautsaum in Bodennähe gebaut. 
/1/  

Die Nachtigall wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Nachtigall (Luscinia megarhynchos) im 
Untersuchungsgebiet insgesamt acht Mal nahe der Projektflächen SO 1, SO 5, SO 6, SO8 und SO 
9 nachgewiesen. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes befindlichen 
xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und 
Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich 
der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9 
sowie die etwa 4 ha große Gehölzgruppe südöstlich der Projektfläche SO 10 geeignete Strukturen 
für die Errichtung eines Nestes. Trotz ihrer untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der 
akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich 
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ausgeschlossen werden. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der 
AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es 
sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch 
nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden 
sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch 
nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Luscinia svecica  т Blaukehlchen  

Das Blaukehlchen kommt in großen Teilen der Paläarktis vor, weist jedoch größere Lücken in 
Europa auf. In der ssp. cyanecula ist es als Brutvogel in den Watten und Marschen verbreitet, im 
mittleren, östlichen und südlichen Landesteil nur vereinzelt und südwärts bis in den Landkreis 
Göttingen. /4/  Es besiedelt eher nasse Regionen mit einer Kombination aus schütterem Bewuchs 
und guter Deckung. Als Deckung eignen sich bereits dichte Bestände aus Altschilf oder 
Hochstauden. Es werden Lebensräume in Gewässernähe bevorzugt. Zur Brut werden Nester in 
Bodennähe häufig auch in kleineren Höhlungen oder Vertiefungen errichtet. /1/  

Das Blaukehlchen wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe 
mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde das Blaukehlchen (Luscinia svecica) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei kleinen Klärteichen an, welche potenziell als 
Lebensraum dienen könnten. Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die 
Kartierungen im Jahr 2024 und den eher ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen 
des Blaukehlchens ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Mergus serrator  т Mittelsäger  

Der Mittelsänger kommt in Nordeuropa, Nordamerika, Asien und auf den Britischen Inseln vor. In 
Niedersachsen ist er ein regelmäßiger Brutvogel im Harzvorland. /4/  Er besiedelt hauptsächlich 
Küsten, Seen und bewaldete Flussufer. Als Brutplatz dienen Erdhöhlen in dichter Vegetation oder 
zwischen Steinen mit Nähe zum Gewässer. /1/  

Der Mittelsäger wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Mittelsäger (Mergus settator) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 grenzt eine 
Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche sich als Habitat eignen könnten. Aufgrund 
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des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den ungünstigen 
Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit 
einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es 
werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Milvus migrans  т Schwarzmilan  

Der Schwarzmilan ist in ganz Niedersachsen vorkommend, mit lückigen Bestandsdichten im 
mittleren Elbtal, südlich der Aller sowie westlich der Weser. Vor etwa 20 Jahren wurde sein 
Bestand in Niedersachsen auf etwa 320 т 430 Brutpaare geschätzt. /4/  Er ist zunehmend eine 
Charakterart der offenen Agrarlandschaften. Die Nahrungssuche erfolgt über diesen Flächen, oft 
auch an Gewässern, im Siedlungsraum und auf Deponien. Zur Brut werden Feldgehölze, 
Waldreste und Waldränder genutzt. Die Nester werden häufig im Kronenbereich von starken 
Kiefern oder Eichen angelegt, je nach regionalem Angebot aber auch in anderen Gehölzen. 
Wichtiger als die Baumart ist ein von oben freier Anflug, daher werden meist Überhälter oder 
Randbäume genutzt. /1/  

Der Schwarzmilan wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen zugeordnet. Die Fluchtdistanz für den 
Schwarzmilan beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Schwarzmilan (Milvus mirgans) 
insgesamt zwei Mal im Nahbereich der Projektfläche SO 6 und SO 10 festgestellt. Die in der Nähe 
ĬĲƚШ ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШ ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШ xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШ јéŸƖőŸũǍĲƖШ 7ĲƖŊũċŰĬљЯШ
ј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШĬċƖЮШ?ŔĲШ
waldrandartigen Strukturen der Schutzgebiete eignen sich als Ansitzwarten. Des Weiteren 
befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes weitere Gehölzgruppen sowie 
Feldgehölzreihen, welche geeignete Lebensraumstrukturen darstellen. Zum Großteil bestehen 
die Flächen des Untersuchungsgebietes aus landwirtschaftlich genutzter Fläche, welche sich 
besonders als Jagdhabitat eignen. Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann eine 
baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung 
oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von 
der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der Schwarzmilan eine sehr mobile Art und kann 
während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die 
eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagthabitat nicht ausgeschlossen werden. Es ist 
jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld ausreichend Ackerflächen, welche sich 
ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- 
oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  
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Milvus milvus  т Rotmilan  

Der Rotmilan brütet nahezu in ganz Niedersachsen mit Ausnahme des westlichen Tieflandes 
sowie den Küstenregionen. /4/  Er bevorzugt offene Agrarlandschaften mit Feldgehölzen, 
Waldrändern und Baumreihen, aber auch Einzelbäumen, gern in der Nähe von Flüssen. Die 
Horste werden in Mitteleuropa häufig in starken Eichen, Buchen und Kiefern angelegt. /1/  

Der Rotmilan wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz für den Rotmilan 
beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Rotmilan (Milvus milvus) insgesamt 20-
mal im Nahbereich der Projektflächen festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ
ƨŰĬШ7ĲƣƣƖƨůĲƖШxċőљШƚƣĲũũĲŰШĲŔŰШŊĲĲŔŊŰĲƣĲƚШ7ƖƨƣőċĤŔƣċƣШĬċƖЮШ?ŔĲШƽċũĬƖċŰĬċƖƣŔŊĲŰШÉƣƖƨťƣƨƖĲŰШĬĲƖШ
Schutzgebiete eignen sich als Ansitzwarten. Des Weiteren befinden sich innerhalb des 
Untersuchungsraumes weitere Gehölzgruppen sowie Feldgehölzreihen, welche geeignete 
Lebensraumstrukturen darstellen. Zum Großteil bestehen die Flächen des 
Untersuchungsgebietes aus landwirtschaftlich genutzter Fläche, welche sich besonders als 
Jagdhabitat eignen. Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung 
während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während 
der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme 
betroffen sind. Zusätzlich ist der Rotmilan eine sehr mobile Art und kann während der Bauzeiten 
auf umliegende zur Jagt geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit 
der Ackerflächen als Jagdhabitat nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von 
Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. 
Zusätzlich befinden sich im Umfeld ausreichend Ackerflächen, welche sich ebenfalls als 
Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Muscicapa striata  т Grauschnäpper  

Der Grauschnäpper ist in weiten Teilen der westlichen Paläarktis verbreitet, wo er bevorzugt 
lichte Bereiche in Wäldern sowie Feldgehölze, Parks, Friedhöfe, Gärten und Alleen besiedelt /1/ . 
In Niedersachsen ist er bis auf die Lüneburger Heide, den Harz und das Solling flächendeckend 
vorhanden. /4/  

Der Grauschnäpper wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Grauschnäpper (Muscicapa striata) im 
Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
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ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШ
ihren Laub- und Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren bietet die 
Gehölzreihe nördlich der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe nordöstlich der 
Projektfläche SO 9 sowie die etwa 4 ha große Gehölzgruppe südöstlich der Projektfläche SO 10 
geeignete Strukturen für die Errichtung eines Nestes. Aufgrund der vorhandenen 
Lebensraumstrukturen und der weiten Verbreitung in Niedersachsen kann ein Vorkommen nicht 
ausgeschlossen werden. Trotz ihrer untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der akustischen 
Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der 
AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es 
sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch 
nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden 
sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch 
nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Netta rufina  т Kolbenente  

Die Kolbenente ist eine grundsätzlich sehr anpassungsfähige Art, welche jedoch nur selten in 
Mitteleuropa brütet. In Niedersachsen ist sie ausschließlich im Tiefland in nur wenigen Gebieten 
über mehrere Jahre brütend. /4/  Es werden bevorzugt pflanzenreiche Stillgewässer mit einer 
reichhaltigen, im Schlammgrund verankerten Vegetation besiedelt. /1/  

Die Kolbenente wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe ohne 
spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 120 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Kolbenente (Netta rufina) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 grenzt eine 
Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche potenziell als Lebensraum dienen 
könnten. Allerdings ist diese Art auf spezielle Wasserpflanzen und somit auf saubere Gewässer 
angewiesen, was bei den Klärgewässern nicht der Fall ist. Aufgrund des erbrachten 
Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den eher ungünstigen 
Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen der Kolbenente ausgeschlossen. Schlussfolgernd 
wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung 
gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Oriolus oriolus  т Pirol  

Der Pirol kommt vom Nordwesten Afrikas sowie Spanien und Portugal bis nach Sibirien vor. In 
Niedersachsen ist er regelmäßig anzutreffen, wobei seine Verbreitungsschwerpunkte im Osten 
und Nordosten sind. Im Harz, Osnabrücker Hügelland, Weserbergland und in Küstennähe ist er 
nur spärlich vorhanden. /4/  Dabei besiedelt er bevorzugt Auwälder und Bruchwälder, aber auch 
verschiedene Waldtypen sowie Parkanlagen, Friedhöfe und Gartenanlagen. /1/  
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Der Pirol wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 400 m. Ein kritischer 
Schallpegel wird ab 58 dB(A) am Tag erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Pirol (Oriolus oriolus) am 22.05.2024 
Nordöstlich der Projektfläche SO 9 festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШ
ihren Laub- und Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren bietet die 
Gehölzreihe nördlich der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe nordöstlich der 
Projektfläche SO 9 sowie die etwa 4 ha große Gehölzgruppe südöstlich der Projektfläche SO 10 
geeignete Strukturen für die Errichtung eines Nestes. Trotz seiner untergeordneten 
Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der 
Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von 
Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von 
Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird 
nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. 
Zusätzlich befinden sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit 
einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  

 

Pandion haliaetus  т Fischadler  

Der Fischadler ist in Niedersachen, nördlich der Aller bis in den Süden der Lüneburger Heide, ein 
regelmäßig anzutreffender Brutvogel /4/ . Fischreiche Standgewässer und größere Fließgewässer 
haben als Jagdhabitate eine besondere Bedeutung. Sie sind meist weniger als 3-4 Kilometer vom 
Brutplatz entfernt. Hohe Kiefern als Überhälter am Waldrand oder im Lichten Bestand werden 
meist als natürliche Brutplätze verwendet. Aktuell werden aber auch häufig Gittermasten von 
Hochspannungsleitungen verwendet. /1/  

Der Fischadler wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 500 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Fischadler (Pandion haliaetus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Innerhalb des 
Untersuchungsgebietes existieren keine als Jagdhabitat geeigneten Fischreichen Gewässer 
Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den 
ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird 
nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. 
Es werden keine Maßnahmen notwendig!  
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Passer domesticus  т Haussperling  

Der Haussperling ist in ganz Niedersachsen bis auf sehr waldreiche Landschaften 
flächendeckend vorhanden. Er ist einer der am weitesten verbreiteten Vogelarten. /4/  Als 
Kulturfolger besiedelt er Dörfer, Vorstadtbezirke, Stadtzentren mit Parkanlagen, zoologische 
Gärten sowie Einkaufszentren. Hierbei ist er auf eine ganzjährige Verfügbarkeit von Samen und 
geeigneten Nistplätzen angewiesen. /1/  

Der Haussperling wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Haussperling (Passer domesticus) 
vermehrt nahe Nordassel festgestellt. Besonders die Siedlungen Burgdorf, Nordassel und 
Nettlingen stellen einen geeigneten Lebensraum für diese Art dar. Trotz ihrer untergeordneten 
Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung nahe Nordassel 
während der Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung 
während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann ebenfalls aufgrund von 
Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von 
Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird 
nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. 
Zusätzlich befinden sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit 
einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  

 

Passer montanus  т Feldsperling  

Der Feldsperling ist in Niedersachsen weitverbreitet, fehlt jedoch weitestgehend im Harz, Sölling 
und in Teilen der Lüneburger Heide und der Wesermarschen. /4/  Er besiedelt ein breites 
Spektrum an Lebensräumen wie Waldränder, Feldränder, Hecken, Alleen, Gärten sowie rand 
Bereiche von Siedlungen. /1/  

Der Feldsperling wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Feldsperling (Passer montanus) nahezu 
flächendeckend innerhalb des Untersuchungsraumes festgestellt. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШ ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШ xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШ јéŸƖőŸũǍĲƖШ 7ĲƖŊũċŰĬљШ ƨŰĬШ
ј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Des 
Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große 
Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9, die etwa 4 ha große Gehölzgruppe südöstlich 
der Projektfläche SO 10 sowie wie die angrenzenden Siedlungen geeignete Strukturen für die 
Errichtung eines Nestes. Trotz ihrer untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der akustischen 
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Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist 
nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die 
AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Perdix perdix  т Rebhuhn 

Das Rebhuhn kommt in Niedersachsen flächendeckend vor, jedoch mit erheblichen 
Bestandsrückgang. /4/  Ursprünglich ein Bewohner kleinstrukturierter Agrarräume, findet es 
heute aufgrund zunehmender Großraumwirtschaft nur noch wenige geeignete Lebensräume. 
Meist liegen diese an Übergangsbereichen zwischen Agrarraum und Sonderstandorten wie 
Truppenübungsplätzen, Bergbaufolgelandschaften, Kies- und Sandgruben sowie extensiv 
genutzte Bereiche mit hohen Anteilen von Randlinien. Wichtig ist das ganzjährige Vorhandensein 
von vor allem insektenreicher Nahrung und Deckung in Nachbarschaft zu offenen Stellen. /1/  

Das Rebhuhn wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 3, also der Gruppe mit 
erhöhtem Prädationsrisiko bei Lärm, zugeordnet. Die Effektdistanz für das Rebhuhn beträgt 300 
m. Ein kritischer Schallpegel wird ab 55 dB(A) am Tag erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten wurden zwei Individuen des Rebhuhns (Perdix perdix) am 
22.05.24 auf der Projektfläche SO 10 festgestellt. Diese wurden als Nahrungssuchend 
aufgenommen, es gab keinen Hinweis auf eine Reproduktion in diesem Bereich. Das 
Untersuchungsgebiet besteht zu einem überwiegenden Teil aus Ackerflächen, welche ein 
Nahrungshabitat darstellen. Vereinzelt befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes 
Bracheflächen, welche ein potenzielles Fortpflanzungshabitat darstellen. Aufgrund ihres 
erhöhtem Prädationsrisikos bei Lärm und der Vorbelastung durch die intensive 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Projektflächen, ist eine baulich bedingte Störung nicht 
auszuschließen. Eine Verletzung oder Tötung kann während der Errichtungsphase jedoch 
ausgeschlossen werden, da keine potenziellen Fortpflanzungshabitate von den Vorhaben 
betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um eine erhebliche Störung handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe 
Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Da sich die Projektflächen 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden und diese auch nach 
Errichtung in ähnlicher Art und Weise weiter bewirtschaftet werden, ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  
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Pernis apivorus  т Wespenbussard  

Der Wespenbussard ist in ganz Niedersachsen vorkommend, mit einem 
Verbreitungsschwerpunkt im Bergland sowie im östlichen Tiefland. Im westlichen Tiefland ist er 
nur vereinzelt vorhanden. /4/  Er bevorzugt reich strukturierte Lebensräume, welche einen 
häufigen Wechsel zwischen Wald und Offenland vorweisen. Vor allem naturnahe Laub- und 
Mischwaldgebiete, Auwälder, Flusstäler, Parks und parkähnliche Baumbestände werden 
besiedelt. Als Horstbäume dienen meist Eichen, Fichten, Kiefern, Erlen, Buchen oder Birken. Zur 
Nahrungssuche werden Wiesen und Waldränder beflogen, um Wespen- und Hummelnester 
auszugraben. /1/  

Der Wespenbussard wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der 
Gruppe ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 
200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Wespenbussard (Pernis apivorus) nicht 
innerhalb des Untersuchungsraumes festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљЯШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚŸƽŔĲШјcŔůƚƣĲĬƣĲƖШ
ƨŰĬШ 7ĲƣƣƖƨůĲƖШ xċőљ sowie deren Waldränder stellen ein geeignetes Bruthabitat dar. Die 
waldrandartigen Strukturen der Schutzgebiete eignen sich als Ansitzwarten. Des Weiteren 
befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes weitere Gehölzgruppen sowie 
Feldgehölzreihen, welche geeignete Lebensraumstrukturen darstellen. Zum Großteil bestehen 
die Flächen des Untersuchungsgebietes aus landwirtschaftlich genutzter Fläche, welche sich 
besonders als Jagdhabitat eignen. Trotz seiner geringen Lärmempfindlichkeit kann eine 
baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung 
oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von 
der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist der Wespenbussard eine sehr mobile Art und 
kann während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete Ackerflächen ausweichen. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die 
eingeschränkte Nutzbarkeit der Ackerflächen als Jagdhabitat nicht ausgeschlossen werden. Es 
ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Zusätzlich befinden sich im Umfeld ausreichend Ackerflächen, welche sich 
ebenfalls als Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- 
oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Phoenicurus phoenicurus  т Gartenrotschwanz  

Der Gartenrotschwanz ist in Niedersachen ein regelmäßig vorkommender Brutvogel. Im Tiefland, 
entlang der Weser ist er weit verbreitet, wo hingegen er im Bergland sowie im Bereich der Börden 
nur vereinzelt vorkommt. /4/  Er besiedelt vorwiegend lichte und trockenen Laubwälder, 
Lichtungen oder Waldränder mit einer aufgelockerten Strauch- und Krautschicht sowie 
schütterer Bodenvegetation. Wichtig ist das Vorhandensein von Höhlen- und Halbhöhlen. Daher 
ist er oft in Altbaumbeständen anzutreffen. Häufig findet man die Art auch in Siedlungsnähe, 
bspw. in Parkanlagen, begrünten Villenvierteln und Gartenstädten, wenn ein ausreichendes 
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Angebot an geeigneten Nistplätzen vorhanden ist. Strukturen an Gebäuden, wie Mauerlöcher in 
Fassaden, werden ebenso bezogen wie künstliche Nisthilfen. /1/  

Der Gartenrotschwanz wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für den 
Gartenrotschwanz beträgt 100 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Gartenrotschwanz (Phoenicurus 
phoenicurus) nicht festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes befindlichen 
xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und 
Nadelgehölzen einen potenziell geeigneten Lebensraum dar. Aufgrund der vorhandenen 
Habitatstrukturen kann ein Vorkommen des Gartenrotschwanzes nicht ausgeschlossen werden. 
Trotz seiner untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die 
intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine 
baubedingte Störung besonders im Bereich der Projektfläche SO 1 während der Brutzeit nicht 
ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist 
nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die 
AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Phylloscopus sibilatrix  т Waldlaubsänger  

Der Waldlaubsänger ist ein generell weit verbreiteter Brutvogel Deutschlands, welcher jedoch im 
Nordwesten und in der Bördelandschaft eine Seltenheit ist. Sein Bestand wurde vor etwa 20 
Jahren auf 13.000 - 31.000 Reviere geschätzt. /4/  Er ist ein Laub-, Mischwälder sowie Parkanlagen 
besiedelnder Brutvogel. In Mitteleuropa ist der Waldlaubsänger weitverbreitet und kommt von 
der Tiefebene bis zur Montanstufe vor. /1/  

Der Waldlaubsänger wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Waldlaubsänger (Phylloscopus 
sibilatrix) nicht festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes befindlichen 
xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und 
Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen 
kann ein Vorkommen des Waldlaubsängers nicht ausgeschlossen werden. Trotz seiner 
untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte 
Störung besonders im Bereich der Projektfläche SO 1 während der Brutzeit nicht ausgeschlossen 
werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da 
keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
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aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Picus canus  т Grauspecht  

Der Grauspecht kommt in Niedersachsen im Bergland bis in die Börde hinein vor. Sein Bestand 
wurde zwischen 2005 und 2008 auf circa 450 т 600 Reviere geschätzt. /4/  Hier brütet er bevorzugt 
in reich gegliederten, vielfältigen Landschaften mit Laubholzanteilen zur Anlage seiner Bruthöhle. 
Vor allem Auwälder und extensiv bewirtschaftete Wälder bieten für den Grauspecht ideale 
Voraussetzungen. Im Gegensatz zum Grünspecht kommt er auch im Inneren großer, 
geschlossener Wälder vor. Parkanlagen, Obstgärten und Friedhöfe werden ebenfalls gelegentlich 
besiedelt. /1/  

Der Grauspecht wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe 
mit mittlerer Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für den Grauspecht beträgt  
400 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Grauspecht (Picus canus) nicht 
festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes befindlichen Landschaftsschutzgebiete 
јéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und Nadelgehölzen einen 
geeigneten Lebensraum dar. Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen kann ein Vorkommen 
des Grauspechtes nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund seiner mittleren Lärmempfindlichkeit 
kann eine baubedingte Störung besonders im Bereich der Projektfläche SO 1 während der 
Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der 
Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme 
betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe 
Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die 
AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Picus viridis  т Grünspecht  

Als Brutvogel ist der Grünspecht in Niedersachsen bis auf den Harz und Gebiete entlang der Küste 
flächendeckend vorhanden. /4/  Er ist ein Bewohner halb offener Landschaften mit einem 
ausgedehnten Bestand an Altbäumen. So findet man ihn unter anderem an Waldrändern, in 
Feldgehölzen oder auf Streuobstwiesen bei Vorhandensein alter Laubbäume. Als Nistplatz 
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werden in der Regel verlassene Höhlen anderer Spechtarten oder eigene Höhlen genutzt. Dabei 
besteht keine Präferenz einer bestimmten Baumart. Bevorzugt werden Laubgehölze, jedoch 
wurden auch in Fichten schon Bruthöhlen des Grünspechtes nachgewiesen. /1/  

Der Grünspecht wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe 
mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für den Grünspecht 
beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Grünspecht (Picus viridis) zwei Mal 
innerhalb des Untersuchungsraumes nahe der Projektflächen SO 7 und SO 8 festgestellt. Die in 
ĬĲƖШ  ęőĲШ ĬĲƚШ ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШ ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШ xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШ јéŸƖőŸũǍĲƖШ
7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und Nadelgehölzen sowie deren Waldränder 
einen geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren befinden sich innerhalb des 
Untersuchungsraumes zusätzliche Gehölzgruppen sowie Feldgehölzreihen, welche geeignete 
Lebensraumstrukturen darstellen. Trotz seiner untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der 
akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen 
werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da 
keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind und der Grünspecht zur 
Nahrungssuche auf andere Flächen ausweichen kann. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Podiceps cristatus  т Haubentaucher  

Der Haubentaucher ist in ganz Niedersachsen vorkommend mit verbreitungsschwerpunkten 
entlang der Ems, Weser, auf dem Dümmer sowie südlich der Aller bis an den nördlichen Rand 
des Harzes /4/ . Er ist ein häufig auf größeren schilfumstandenen Gewässern anzutreffender 
Brutvogel. Er ist auf Fischreiche Gewässer mit einer offenen Wasserfläche sowie in das Gewässer 
ragende Gehölze angewiesen. /1/  

Der Haubentaucher wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der 
Gruppe ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 
100 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Haubentaucher (Podiceps cristatus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche sich als Habitat eignen 
könnten. Trotz des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den 
eher ungünstigen Lebensraumstrukturen kann ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden. 
Eine baubedingte Störung während der Brutzeit im Bereich der Klärteiche ist somit möglich. Mit 
einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
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Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Podiceps nigricollis  т Schwarzhalstaucher  

Der Schwarzhalstaucher ist ein regelmäßig in Niedersachsen anzutreffender Brutvogel mit 
zunehmenden Vorkommen im Westen. In den südlichen Landschaften Regionen fehlt die Art 
jedoch zu großen Teilen. /4/  Der Schwarzhalstaucher brütet meist an eutrophen Fischteichen 
sowie an Flachwasserbereichen von Stauseen, Bergwerksteichen und Tagebaurestgewässern. 
Es werden Gewässer ab 1 ha, meist ab 5 ha Größe besiedelt (Flade 1994). Die Brutplätze 
(insbesondere Kolonien) haben meist Kontakt zu Lachmöwen-Kolonien bzw. befinden sich in 
diesen. Einzelvorkommen existieren jedoch auch an Gewässern ohne Lachmöwen-Brutplätze. 
Der Schwarzhalstaucher bevorzugt flache Gewässer(-bereiche) mit reicher 
Unterwasservegetation, die auch stärker verkrautet sein können und meist einen gut 
entwickelten Verlandungsgürtel aufweisen. Die Nester liegen in Buchten und seichten 
Gewässerbereichen (bis 1 m tief), am Rand von Inseln auch in ufernahen, röhrichtlosen 
Bereichen. Die Bestände schwanken stark und die Vorkommen sind natürlicherweise instabil. /1/  

Der Schwarzhalstaucher wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der 
Gruppe ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Fluchtdistanz beträgt 
100 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Schwarzhalstaucher (Podiceps 
nigricollis) innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die 
Projektfläche SO 8 grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche potenziell 
als Lebensraum dienen könnten. Allerdings besiedelt diese Art Gewässer ab 1 ha Größe. 
Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den eher 
ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen des Schwarzhalstauchers 
ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten 
Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Porzana parva - Kleines Sumpfhuhn  

Das Kleine Sumpfhuhn kommt in Niedersachsen nur sehr unregelmäßig vor. Nachweise bleiben 
mitunter jahrelang aus. Nachweise sind am ehesten im Raum Celle-Wolfsburg-Northeim zu 
erwarten. /4/  Das Kleine Sumpfhuhn bevorzugt Gewässer mit einem hohen Wasserstand. 
Notwendig sind stets mehrjährige Pflanzen, die eine ausgeprägte Knickschicht bilden (zur 
Nestanlage und besseren Fortbewegung). Als Lebensraum dienen häufig Fischteiche, mitunter 
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aber auch andere stehende Gewässer mit großen strukturreichen Verlandungszonen, z. B. in 
Bergbaufolgelandschaften. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde das Kleine Sumpfhuhn (Porzana parva) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche potenziell als Lebensraum 
dienen könnten. Aufgrund des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 
2024 und den eher ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein Vorkommen des Kleinen 
Sumpfhuhns ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Rallus aquaticus  т Wasserralle  

Die Wasserralle kommt in Niedersachen nur vereinzelt im Tiefland vor. Im Bergland, südlich des 
Harzes existieren noch einzelne Brutvorkommen. Der Bestand wurde vor etwa 20 Jahren auf 
1.300 - 2.200 Reviere geschätzt. /4/  Die Wasserralle besiedelt den Flachwasserbereich in 
Verlandungszonen von Standgewässern mit hohen und dichten Röhricht- und 
Großseggenbeständen. Die Wasserralle brütet am Boden von April bis Anfang Juli. Das Nest wird 
versteckt im Röhricht zwischen den Halmen, auf schwimmender Röhrichtunterlage oder in 
Seggenbulten gebaut. /1/  

Die Wasserralle wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Wasserralle (Rallus aquaticus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche sich als Habitat eignen 
könnten. Trotz des erbrachten Negativnachweises durch die Kartierungen im Jahr 2024 und den 
eher ungünstigen Lebensraumstrukturen kann ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden. 
Eine baubedingte Störung während der Brutzeit im Bereich der Klärteiche ist möglich. Mit einer 
Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Riparia riparia  т Uferschwalbe  

Die Uferschwalbe ist vor allem im Tiefland sowie im nördlichen Teil des Berglandes vorhanden. 
Ihr Bestand in Niedersachen wurde zwischen den Jahren 2005 und 2008 auf etwa 11.000 - 22.000 
Paare geschätzt. /4/  Sie besiedelt vor allem eiszeitlich geprägte Landschaften sowie Niederungen 
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großer Flüsse. Die Art gräbt Brutröhren in sandigen Steilwänden, hierfür werden Uferabbrüche 
von Fließ- und Standgewässern sowie Steilküsten, aber auch Steilwände von Abbaugebieten (v.a. 
Sand- und Kiesgruben) genutzt. Die Art brütet in Kolonien in offenen und halb offenen 
Landschaften des sächsischen Flach- und Hügellands. /1/  

Die Uferschwalbe wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Der Störradius der Kolonie beträgt 
200 m. /5/ 

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Uferschwalbe (Riparia riparia) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Da im Umfeld der Projektflächen keine sandigen 
Steilwände vorhanden sind, wird eine Brut und somit auch das Vorkommen dieser Art 
ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten 
Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Saxicola rubetra  т Braunkehlchen  

Das Braunkehlchen ist ein in Niedersachen regelmäßig vorkommender Brutvogel. Nördlich der 
Aller ist er weit verbreitet, weist jedoch Lücken im Süden sowie im westlichen Tiefland auf. /4/  
Bevorzugt werden Gebiete mit geringer Bewirtschaftungsintensität. Feuchte Wiesen der 
Staunässezone oder in Gewässernähe mit Sitzwarten bieten die besten 
Besiedelungsvoraussetzungen. In Gebieten mit höherer Bewirtschaftungsintensität werden auch 
trockene Wiesen, Ödland, ungenutzte Randzonen oder Ruderalflächen besiedelt. Die Nester 
werden am Boden unter Grasbüscheln, Stauden und Ähnlichem angelegt. Das Braunkehlchen ist 
kein Standvogel. Die Brut beginnt Ende April/ Anfang Mai und dauert bis Mitte August an. In der 
Regel ist sie jedoch Mitte Juli abgeschlossen. /1/  

Das Braunkehlchen wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz für das 
Braunkehlchen beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Im Umfeld der Projektflächen 
befinden sich nur sehr wenig geeignete Strukturen. Da das Braunkehlchen während der 
Untersuchungen nicht nachgewiesen wurde und kaum geeignete Habitate vorhanden sind, wird 
ein Vorkommen ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht mit einer bau-, anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung zu rechnen. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Saxicola rubicola  т Schwarzkehlchen  

Das Schwarzkehlchen kommt nördlich des Mittellandkanals vor, fehlt jedoch in den bewaldeten 
Bereichen der Lüneburger Heide. Im Süden Niedersachsens kommt sie nur an wenigen Orten vor. 
/4/  Geeignete Lebensräume stellen u.a. locker mit niedrigeren Gehölzen bewachsene Ödländer, 
Ruderalgelände, Truppenübungsplätze oder Brachen dar. Leicht erwärmbare Standorte mit 
schütterer Bodenvegetation aus z.B. Rainfarn, Beifuß und Horn-Klee werden bevorzugt. /1/  
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Das Schwarzkehlchen wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde das Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 
nahe der Projektflächen SO 1 т SO 5 sowie SO 7 т SO 10 insgesamt 15 -mal festgestellt. Innerhalb 
des Untersuchungsgebietes befinden sich entlang der Ackerflächen häufig lückige Gehölzreihen 
sowie kleinere Gehölzgruppen, welche einen geeigneten Lebensraum für das Schwarzkehlchen 
darstellen. Trotz ihrer untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung 
durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie den Siedlungs- und Straßenverkehrslärm 
kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit 
einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine 
Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann 
aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da 
Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen 
bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Scolopax rusticola  т Waldschnepfe  

Die Waldschnepfe ist in Niedersachsen weit verbreitet. Ihr Bestand wurde zwischen 2005 und 
2008 auf etwa 3.900 - 8.000 Paare geschätzt. /4/  Sie besiedelt bevorzugt feuchte bis 
wassergesättigte Bereiche in lichten, stark gegliederten und mit Blößen durchsetzte Mischwälder 
sowie auch Kiefern- und Fichtenwälder, gegebenenfalls auch mit eingestreuten offenen bzw. 
bewaldeten Mooren, Bruchwäldern sowie weiteren feuchten bis nassen Bereichen. /1/  

Die Waldschnepfe wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe 
mit mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 
nicht festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes befindlichen 
xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und 
Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen 
kann ein Vorkommen der Waldschnepfe nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund ihrer mittleren 
Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung besonders im Bereich der Projektfläche  
SO 1 während der Brutzeit nicht ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung 
während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen 
der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch 
nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden 
sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch 
nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
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betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Serinus serinus  т Girlitz  

Der Girlitz ist vorwiegend im Bergland und im Nordosten Niedersachsens verbreitet. Die 
Bestandsdichte wurde zwischen den Jahren 2005 und 2008 auf etwa 8.000 - 18.000 Reviere 
geschätzt. /4/  Er ist ein typischer Vogel der Ortsränder, wo er vor allem Streuobstwiesen, Gärten, 
Fried-höfe und Parks besiedelt. Auch Feldgehölze werden als Brutplatz genutzt. Ein 
Schlüsselfaktor für die Besiedlung ist der Anteil von Laub- und Nadelbäumen mit einer Höhe von 
mindestens acht Metern. Das Nest wird in einer Höhe von bis zu vier Metern in dicht gewachsene 
Laub- oder Nadelgehölze gebaut. Zur Nahrungssuche benötigt er Flächen mit niedrigem, dichtem 
Bewuchs von Samen tragenden Gräsern und Stauden. Im Winter bevorzugt der Girlitz 
Ruderalflächen und Brachen. Als typischer Siedlungsvogel kann der Girlitz als weitgehend 
unempfindlich gegenüber typischen menschlichen Aktivitäten eingestuft werden. Bei Störungen 
durch Baulärm und ungewohnte optische Reize ist von Meide- und Fluchtreaktionen auszugehen, 
die zur Aufgabe der Brut führen können. /1/  

Der Girlitz wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 200 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Girlitz (Serinus serinus) innerhalb des 
200 m Untersuchungspuffers um die Projektflächen nicht festgestellt. Innerhalb des 
Untersuchungsgebietes befinden sich entlang der Ackerflächen häufig lückige Gehölzreihen 
sowie kleinere Gehölzgruppen, welche einen geeigneten Lebensraum für den Girlitz darstellen. 
Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen kann ein Vorkommen des Girlitz nicht 
ausgeschlossen werden. Trotz ihrer untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der akustischen 
Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und 
Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist 
nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die 
AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Streptopelia turtur  т Turteltaube  

Die Turteltaube ist in weiten Teilen Niedersachsens als Brutvogel vorhanden, fehlt jedoch im 
Harz, im Bereich der Lössbörde bei Hildesheim und Braunschweig sowie im Bereich der Küste. 
/4/  Sie ist vor allem in wärmebegünstigten, halb offenen Kulturlandschaften ist sie anzutreffen. 
Dabei werden lichte Kiefern-Heidewälder, Grenzbereiche von Wäldern zum Offenland, 
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Bergbaufolgelandschaften und ähnliche Gebiete bevorzugt. Die Nester werden in Bäumen und 
Büschen angelegt. Vor allem durch die Intensivierung der Landwirtschaft hat ihr Bestand in den 
letzten Jahren deutlich abgenommen. /1/  

Die Turteltaube wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Turteltaube (Streptopelia turtur) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Einzig die Waldränder der 
xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШ јéŸƖőŸũǍĲƖШ 7ĲƖŊũċŰĬљШ ƨŰĬШ ј ƚƚĲũĲƖШ cŸũǍљШ ƚƣĲũũĲŰШ ůŔƣШ ĬĲŰШ
angrenzenden Ackerflächen einen potenziellen Lebensraum dar. Aufgrund des 
Negativnachweises im Jahr 2024 und den eher ungünstigen Lebensraumstrukturen wird ein 
Vorkommen der Turteltaube ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht mit einer bau-, anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung zu rechnen. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Strix aluco  т Waldkauz 

Der Waldkauz ist nahezu in ganz Niedersachsen verbreitet. Lediglich ich Küstennähe, in der 
Hildesheimer Börde sowie in der Diepholzer Moorniederung ist er spärlich vorhanden. Sein 
Bestand wurde zwischen 2005 und 2008 auf 4.000 - 7.500 Reviere geschätzt. /4/  Er bevorzugt 
reich strukturierte, halb offene Landschaften mit Wäldern unterschiedlicher Größe und 
Bestockung. Wichtig ist das Vorhandensein alter höhlenreicher Laubgehölze als Nistplatz. /1/  

Der Waldkauz wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 500 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Waldkauz (Strix aluco) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШxċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШ
ihren Laub- und Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren befinden sich 
innerhalb des Untersuchungsraumes zusätzliche Gehölzgruppen sowie Feldgehölzreihen, 
welche geeignete Lebensraumstrukturen darstellen. Aufgrund der vorhandenen 
Habitatstrukturen kann ein Vorkommen des Waldkauzes nicht ausgeschlossen werden. Durch 
seine mittlere Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der 
Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme 
betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe 
Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die 
AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig ! 
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Sturnus vulgaris  т Star 

Der Star kommt in Niedersachsen flächendeckend vor. Der Bestand wurde zwischen den Jahren 
2005 und 2008 auf etwa 300.000 - 600.000 Reviere geschätzt. /4/  Er ist ein in Mitteleuropa 
weitverbreiteter Höhlenbrüter, welcher ein weites Spektrum an Lebensräumen wie Gärten, 
Wälder, Parks und sogar Städte besiedelt. /1/  

Der Star wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der Gruppe mit 
untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Star (Sturnus vulgaris) nahezu 
flächendeckend innerhalb des Untersuchungsraumes festgestellt. Die in der Nähe des 
ÖŰƣĲƖƚƨĦőƨŰŊƚŊĲĤŔĲƣĲƚШ ĤĲŉŔŰĬũŔĦőĲŰШ xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШ јéŸƖőŸũǍĲƖШ 7ĲƖŊũċŰĬљШ ƨŰĬШ
ј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Des 
Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große 
Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9, die etwa 4 ha große Gehölzgruppe südöstlich 
der Projektfläche SO 10 sowie wie die angrenzenden Siedlungen geeignete Strukturen. Trotz ihrer 
untergeordneten Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte 
Störung während der Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder 
Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der 
Baumaßnahme betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen 
der AGRI-PV-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass 
es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch 
nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem 
erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden 
sich die AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch 
nach Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Sylvia nisoria  т Sperbergrasmücke  

In Niedersachsen ist die Sperbergrasmücke ein regelmäßig anzutreffender Brutvogel im 
Niederungsgebiet der unteren Mittelelbe sowie im Drömling. /4/  Sie besiedelt offene, sonnige 
Gelände mit Gebüschgruppen oder Saumgebüsche an Gehölz- und Waldrändern. Vor allem ein 
mehrstufiger Bestandsaufbau und das Vorhandensein von Dorngebüschen bestimmen ihr 
Vorkommen. /1/  

Die Sperbergrasmücke wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 4, also der 
Gruppe mit untergeordneter Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) nicht 
festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes befindlichen Waldränder der 
xċŰĬƚĦőċŉƣƚƚĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚƣĲũũĲŰШůŔƣШŔőƖĲŰШxċƨĤ- und 
Nadelgehölzen einen geeigneten Lebensraum dar. Des Weiteren bietet die Gehölzreihe nördlich 
der Projektfläche SO 7, die ca. 0,7 ha große Gehölzgruppe nordöstlich der Projektfläche SO 9, die 
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etwa 4 ha große Gehölzgruppe südöstlich der Projektfläche SO 10 sowie wie die häufig entlang 
der Ackerflächen verlaufende Feldgehölze geeignete Strukturen. Trotz ihrer untergeordneten 
Lärmempfindlichkeit und der akustischen Vorbelastung durch die intensive landwirtschaftliche 
Nutzung, Siedlungs- und Straßenverkehrslärm kann eine baubedingte Störung während der 
Brutzeit nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der 
Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme 
betroffen sind. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-
Anlagen nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich 
hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe 
Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Zusätzlich befinden sich die 
AGRI-PV-Anlagen bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach 
Errichtung der Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten 
betriebsbedingten Störung-, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen 
notwendig!  

 

Tachybaptus ruficollis  т Zwergtaucher  

Der Zwergtaucher ist in Niedersachsen weitverbreitet, weist jedoch an der Küste, im Harz und im 
Westbergland Lücken im Bestand auf /4/ . Die Art bevorzugt kleinere Standgewässer mit dichter 
Verlandungszone, geringer Wassertiefe und schlammigem Untergrund. Im Winter werden auch 
größere Stillgewässer und Flüsse genutzt. Der Zwergtaucher brütet in verankerten 
Schwimmnestern an der Wasseroberfläche oder in der Verlandungsvegetation. Er ernährt sich 
von Insekten, Mollusken, Krebsen, Kaulquappen und im Winter auch von kleinen Fischen. /1/  

Der Zwergtaucher wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 5, also der Gruppe 
ohne spezifischem Abstandsverhalten zu Straßen, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 100 m. 
/5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Westlich an die Projektfläche SO 8 
grenzt eine Kläranlage bestehend aus drei Klärteichen an, welche potenziell als Lebensraum 
dienen könnten. Da der Zwergtaucher jedoch klare Gewässer bevorzugt und im Jahr 2024 nicht 
festgestellt wurde, wird ein Vorkommen ausgeschlossen. Schlussfolgernd wird nicht mit einer 
bau-, anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung gerechnet. Es werden 
keine Maßnahmen notwendig!  

 

Tyto alba т Schleiereule  

Die Schleiereule ist in ganz Niedersachsen mit zum Teil stark schwankenden Bestandsdichten 
weitverbreitet. Eine Ausnahme stellen dabei die Landschaften nördlich der Aller sowie größere 
Waldgebiete im Bergland dar. Dort ist die Schleiereule sehr selten oder fehlt vollständig. /4/  Sie 
ist als Kulturfolger typisch für landwirtschaftlich geprägte Gebiete. Meist brütet sie in den 
Randbereichen von Städten oder in dörflichen Siedlungen. Dort nutzt sie Nischen und Hohlräume 
von Kirchtürmen, Scheunen und anderen Gebäuden. Ruheplätze sind vor allem im Winter 
Scheunen und Ställe, Dachböden, Speicher und Kirchtürme. /1/  
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Die Schleiereule wird im Hinblick auf ihre Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit , zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 300 m. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Schleiereule (Tyto alba) innerhalb des 
Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Die in der Nähe des Untersuchungsgebietes 
befindlichen Siedlungen Burgdorf, Nordassel und Nettlingen stellen ein geeignetes Bruthabitat 
dar. Die waldrandartigen Strukturen der Schutzgebiete eignen sich als Ansitzwarten. Des 
Weiteren befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes weitere Gehölzgruppen sowie 
Feldgehölzreihen, welche geeignete Lebensraumstrukturen darstellen. Zum Großteil bestehen 
die Flächen des Untersuchungsgebietes aus landwirtschaftlich genutzter Fläche, welche sich 
besonders als Jagdhabitat eignen. Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen kann ein 
Vorkommen der Schleiereule nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund ihrer mittleren 
Lärmempfindlichkeit kann eine baubedingte Störung während der Brutzeit nicht ausgeschlossen 
werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist nicht zu rechnen, da 
keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Zusätzlich ist die Schleiereule 
eine sehr mobile Art und kann während der Bauzeiten auf umliegende zur Jagt geeignete 
Ackerflächen und Waldränder ausweichen. Eine anlagebedingte Störung kann aufgrund von 
Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen und durch die eingeschränkte Nutzbarkeit der 
Ackerflächen als Jagthabitat nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon 
auszugehen, dass es sich hierbei um erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von 
Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. 
Zusätzlich befinden sich im Umfeld ausreichend Ackerflächen, welche sich ebenfalls als 
Jagdhabitat eignen. Es wird nicht von einem erhöhten anlagebedingten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich bereits auf intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der Anlagen weiter 
bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-, Verletzung- 
oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Upupa epops  т Wiedehopf  

Der Wiedehopf kommt in Niedersachsen nur noch im Nordosten sehr unregelmäßig vor /4/ . Die 
Art bevorzugt offene bis halb offene, meist trocken-warme Bruthabitate mittlerer 
Sukzessionsstadien mit mosaikartigen Trockenrasen, Sandheiden und Vorwäldern sowie 
Randbereiche von Kiefernheiden zu sandig-offenen Freiflächen. Potenzielle Lebensräume liegen 
auch in der reich strukturierten grünlandreichen Feldflur mit Kopfweiden und in 
Streuobstbeständen. Der Wiedehopf benötigt vegetationsarme oder schütter bewachsene 
Flächen mit gutem Angebot an bodenlebenden Großinsekten (Nahrungssuche) sowie geeignete 
Bruthöhlen (z. B. Baumhöhlen, ausgehöhlte Baumstümpfe und andere Nisthilfen, Steinhaufen, 
Schwellenstapel, Mauerlöcher). /1/  

Der Wiedehopf wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 2, also der Gruppe mit 
mittlerer Lärmempfindlichkeit, zugeordnet. Die Effektdistanz beträgt 300 m. Ein kritischer 
Schallpegel wird ab 58 dB(A) am Tag erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Wiederhopf (Upupa epops) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Im Umfeld der Projektflächen befinden sich nur 
sehr wenig geeignete Habitatstrukturen. Da der Wiedehopf während der Untersuchungen nicht 
nachgewiesen wurde keine geeigneten Habitate vorhanden sind und in Niedersachsen nur noch 
im Nordosten als vorkommend gelistet wird, ist ein Vorkommen auszuschließen. Entsprechend 
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ist nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung zu 
rechnen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Vanellus vanellus  - Kiebitz  

Der Kiebitz ist im westlichen Tiefland Niedersachsens noch in größerer Anzahl vertreten. Im 
Bergland sowie im östlichen Tiefland ist dieser nur noch in geringer Anzahl vorhanden. /4/  
Bruthabitatvoraussetzungen sind nasse Wiesen und Weiden mit vorwiegend niedriger 
Vegetation. Besiedelte er einst Grünländer, so werden zunehmend Ackerflächen aufgesucht. 
Dort werden oft dicht bewachsene Felder mit Fehlstellen, an denen noch Wasser steht, genutzt. 
Vorkommenshäufungen werden daher in Bereichen stauwasserbeeinflusster Böden beobachtet. 
Die Nester werden unter solchen Voraussetzungen in Bodenmulden abgelegt. Bei milden 
Temperaturen überwintert der Kiebitz mitunter in Deutschland, ansonsten werden erste 
Rückkehrer bereits im Januar beobachtet. /1/  

Der Kiebitz wird im Hinblick auf seine Lärmempfindlichkeit der Gruppe 3, also der Gruppe mit 
erhöhtem Prädationsrisiko bei Lärm, zugeordnet. Die Effektdistanz für den Kiebitz beträgt 200 m 
/ 400 m. Ein kritischer Schallpegel wird ab 55 dB(A) am Tag erreicht. /5/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Kiebitz (Vanellus vanellsu) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht nachgewiesen. Das Untersuchungsgebiet besteht zum Großteil 
aus Ackerflächen und zu einem kleinen Teil aus Weideflächen oder Brachen, welche sich 
potenziell als Habitat eignen. Allerdings sind diese Flächen nicht besonders Nass, noch steht auf 
den Ackerflächen häufiger das Wasser. Zusätzlich wurde der Kiebitz während der 
kartierungsarbeiten nicht festgestellt, weshalb ein Vorkommen ausgeschlossen wird. 
Schlussfolgernd ist nicht mit einer bau-, anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder 
Tötung zurechnen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  
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9.2.2 Häufige Brutvogelarten  

Boden-, frei-, höhlen-/ halbhöhlen -/ nischenbrütende Arten  

Bodenbrüter legen ihre Eier meist dicht über dem Boden in Mulden ab. Die Eier sind durch eine 
spezielle Musterung und Färbung in der Krautschicht gut getarnt. Typische Bodenbrüter sind u.a. 
die Goldammer und der Fitis. 

Zu den Freibrütern zählen solche Vogelarten, die ihre Nester weder in Höhlen noch in Nischen, 
sondern frei in Bäumen, Sträuchern, Reisighaufen, Röhrichten und ähnlichen Strukturen anlegen. 
Typische Vertreter sind bspw. der Bluthänfling. 

Höhlen-/halbhöhlen- und nischenbrütende Arten nutzen neben Nischen in Bäumen und 
Geröllhalden oder Höhlungen in Althölzern auch Gebäude als Lebensraum. Typische Arten dieser 
Gilde sind bspw. Hausrotschwanz und Kohlmeise.  

Aufgrund der Größe des Untersuchungsgebietes und die vielfältigen Strukturen ist mit dem 
Vorkommen zahlreicher häufiger Brutvogelarten zu rechnen. Im Jahr 2024 wurden balzende 
sowie brütende Arten festgestellt. Bodenbrütende Vögel finden auf Ackerflächen, Brachen und 
Randstreifen ausreichend geeignete Brutplätze. Die angrenzenden Landschaftsschutzgebiete 
јéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљШƨŰĬШј ƚƚĲũĲƖШcŸũǍљШƚŸƽŔĲШĬŔĲШǍċőũƖĲŔĦőШƻŸƖőċŰĬĲŰĲŰШ]ĲőƁũǍƖĲŔőĲŰШƨŰĬШ
Baumgruppen entlang der Ackerflächen stellen ein geeignetes Habitat für freibrütende aber auch 
für höhlen-/ halbhöhlen- und Nischenbrütende Vogelarten dar. Eine baubedingte Störung kann 
aufgrund der nah angrenzenden Gehölzstrukturen nicht ausgeschlossen werden. Zusätzlich 
können die Projektflächen sowie deren Randstreifen potenziell als Bruthabitat von Bodenbrütern 
genutzt werden. Dabei kann eine baulich bedingte Störung, Verletzung oder Tötung nicht 
ausgeschlossen werden. Mit einer Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase ist 
nicht zu rechnen, da keine Gehölzstrukturen von der Baumaßnahme betroffen sind. Eine 
anlagebedingte Störung kann aufgrund von Lichtreflexionen der AGRI-PV-Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich hierbei um 
erhebliche Störungen handelt, da Vorbelastungen von Lichtreflexionen durch nahe Siedlungen 
und sonstige bauliche Anlagen bereits bestehen. Es wird nicht von einem erhöhten 
anlagebedingten Verletzungs- oder Tötungsrisiko ausgegangen. Die Projektflächen befinden sich 
bereits auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche auch nach Errichtung der 
Anlagen weiter bewirtschaftet werden. Es ist nicht mit einer erhöhten betriebsbedingten Störung-
, Verletzung- oder Tötung zu rechnen. Es werden Maßnahmen notwendig!  
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9.3 Amphibien  
Alytes obstetricans  т Geburtshelferkröte  

Die Geburtshelferkröte bewohnt vor allem offene oder vegetationsarme Bereiche in sonnig-
warmer Lage und mit Nähe zu den Larvengewässern. Wichtig sind bodenfeuchte 
Versteckmöglichkeiten, z. B. Klüfte, Spalten oder Gänge im Gestein oder grabfähigem Boden. Sie 
besiedelt ursprünglich Auen, heutzutage aber vor allem anthropogene Ersatzlebensräume wie 
Abgrabungsflächen, Truppenübungsplätze, Bahndämme, Halden, Industriebrachen, Gärten und 
Friedhöfe. Zudem lebt sie auf ungedüngten Weiden, auf besonnten Mauern, Terrassen, in 
Steinhaufen und Holzstapeln. Einzigartig macht die Geburtshelferkröte, dass sie sich im 
Gegensatz zu anderen heimischen Froschlurchen an Land paart und ihre Eier nicht im Wasser 
ablegt. Die Geburtshelferkröte betreibt echte Brutfürsorge, wobei sich das Männchen die vom 
Weibchen abgegebenen Laichschnüre um die Hinterbeine wickelt und bis zum Schlüpfen mit 
sich umherträgt. In Niedersachsen kommt die Geburtshelferkröte zerstreut bis verbreitet im 
Weser-Leinebergland und im Harz vor. Im Norden etwa bis zur Mittelgebirgsschwelle. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Geburtshelferkröte (Alytes 
obstetricans) im Untersuchungsraum nicht festgestellt. Innerhalb des 200 m Radius um die 
Projektflächen befinden sich keine für die Geburtshelferkröte geeigneten Offenlandbereiche. Des 
Weiteren existieren keine Informationen über ein Vorkommen im Umfeld der zu Untersuchenden 
Flächen. Aufgrund des Negativnachweis und den ungeeigneten Habitatstrukturen wird ein 
Vorkommen ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht von einer Störung, Verletzung oder Tötung 
durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Bombina bombina  т Rotbauchunke  

Sie besiedelt flache, gut besonnte und mittel- bis große Standgewässer, bestenfalls mit Tauch- 
und Schwimmpflanzen. Landhabitate werden ausschließlich für die Winterruhe und bei 
Austrocknung des Gewässers aufgesucht. In Niedersachsen kommt die Rotbauchunke lediglich 
in Elbnähe zwischen Schnackenburg und Bleckede vor. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Rotbauchunke (Bombina bombina) im 
Untersuchungsraum nicht festgestellt. Innerhalb des 200 m Radius um die Projektflächen 
befinden sich keine für die Rotbauchunke geeigneten Gewässer. Des Weiteren existieren keine 
Informationen über ein Vorkommen im Umfeld der zu Untersuchenden Flächen. Aufgrund des 
Negativnachweis und den ungeeigneten Habitatstrukturen wird ein Vorkommen 
ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht von einer Störung, Verletzung oder Tötung durch bau-, 
anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  
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Bombina variegata  - Gelbbauchunke  

Ursprünglich lebt die Geldbbauchunke in Auen der natürlichen Fließgewässer. Heute besiedelt 
sie vom Menschen geschaffene Kleingewässer in Kies-, Sand- oder Tongruben, in Steinbrüchen 
oder mit Wasser gefüllten Fahrspuren oder Gräben auf Truppenübungsplätzen oder in Wäldern. 
Zur Fortpflanzung werden vor allem nur zeitweilig wasserführende Gewässer genutzt und die 
Laichablage erfolgt in sonnigen, nährstoffreichen und eher flachen Gewässern. Für die 
Überwinterung nutzt sie frostsichere Verstecke wie verlassene Nagerbauten. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Gelbbauchunke (Bombina variegata) im 
Untersuchungsraum nicht festgestellt. Innerhalb des 200 m Radius um die Projektflächen 
befinden sich keine für die Gelbbauchunke geeigneten Gewässer. Des Weiteren existieren keine 
Informationen über ein Vorkommen im Umfeld der zu Untersuchenden Flächen. Aufgrund des 
Negativnachweis und den ungeeigneten Habitatstrukturen wird ein Vorkommen 
ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht von einer Störung, Verletzung oder Tötung durch bau-, 
anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Bufo bufo  т Erdkröte  

In Niedersachsen ist die Erdkröte flächendeckend vorhanden, ausgenommen der Ostfriesischen 
Inseln /4/ . Sie ist in einer Vielzahl an Lebensräumen heimisch und an vielen Arten von Gewässern 
zu finden. Ihre bevorzugten Habitate liegen in Wäldern und Siedlungsrandlagen. Die Erdkröten 
begeben sich im März nach Ende des Frostes auf Wanderschaft zu ihren Laichgewässern, welche 
nahezu alle Arten von Standgewässern sowie seltener auch temporäre Gewässer umfassen. 
Sogar in intensiv genutzten Gewässern wie Angelgewässern und Forellenzuchtteichen können sie 
sich erfolgreich fortpflanzen. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Erdkröte (Bufo bufo) zwei Mal im Bereich 
der Kabeltrasse festgestellt. Weitere drei Mal wurde sie knapp außerhalb des 
Untersuchungsgebietes nahe der Projektflächen SO1, SO 2 und SO 9 aufgenommen. Die Erdkröte 
ist sehr anpassungsfähig und wanderfreudig, weshalb potenziell alle Ackerflächen als 
Winterlebensraum genutzt werden könnten. Auch die entlang der Ackerflächen häufig 
vorkommenden Feldgehölze und Baumgruppen können als Winterlebensraum oder bei der 
Bildung von größeren Pfützen zum Laichen verwendet werden. Da die Erdkröte innerhalb des 
Untersuchungsraumes festgestellt wurde und die Projektflächen einen möglichen Lebensraum 
darstellen, ist eine Störung, Verletzung oder Tötung während der Errichtungsphase nicht 
auszuschließen. Besonders während der Wanderzeiten besteht eine erhöhte Gefahr der 
Verletzung und Tötung. Sollten die Baumaßnahmen im Winter durchgeführt werden besteht eine 
Gefahr der Störung, Verletzung und Tötung von überwinternden Arten. Dies betrifft die 
Projektflächen SO 7 - SO 9. Mit einer anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder 
Tötung ist nicht zu rechnen, da die Ackerflächen durch die AGRI-PV-Anlagen nur zu einem kleinen 
Teil verdichtet werden, im Umfeld auseichend Ersatzlebensräume vorhanden sind und die 
Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise weiter bewirtschaftet werden. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  
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Bufo calamita  - Keuzkröte 

Die Kreuzkröte besiedelt als Pionierart offene, vegetationsarme bis -freie und trocken-warme 
Standorte mit Flachen besonnten Wasserstellen, welche zusätzlich leicht grab bare Böden bzw. 
geeignete Versteckmöglichkeiten besitzen. Sie bevorzugt periodische Gewässer. Dabei lebt sie 
in Braunkohletagebauen, auf Truppenübungsplätzen und in Absatzbecken sowie Abraumhalden. 
/1/  In Niedersachsen ist die Kreuzkröte im gesamten östlichen Tiefland verbreitet. Im westlichen 
Tiefland fehlt sie regional und ist im Bergland nur punktuell vorhanden. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Kreuzkröte (Bufo calamita) im 
Untersuchungsraum nicht festgestellt. Innerhalb des 200 m Radius um die Projektflächen 
befinden sich keine für die Kreuzkröte geeigneten periodischen, sonnigen Gewässer. Des 
Weiteren existieren keine Informationen über ein Vorkommen im Umfeld der zu Untersuchenden 
Flächen. Die nächsten sicheren Nachweise befinden sich in Braunschweig. Aufgrund des 
Negativnachweis und den ungeeigneten Habitatstrukturen wird ein Vorkommen 
ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht von einer Störung, Verletzung oder Tötung durch bau-, 
anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

 

Bufo viridis  т Wechselkröte  

Die Wechselkröte bevorzugt sonnenexponierte trockenwarme Lebensräume mit lückiger 
Vegetation. Daher ist sie häufig in Sekundärlebensräumen anzutreffen. /1/  In Niedersachsen 
kommt sie nur noch im Ostbraunschweigischen Hügelland und im Harzvorland vor. Häufiger ist 
sie auch im besiedelten Bereich anzutreffen, insbesondere in Dorfteichen. /4/  Die Wechselkröte 
gehört zu den wanderfreudigsten einheimischen Amphibien. So kann sie Distanzen von 8-10 km 
überwinden. Daher ist sie in der Lage Braunkohletagebaue, Sand-, Kies- und Tongruben, 
Neubaugebiete sowie Wasseransammlungen inmitten intensiv bewirtschafteter Ackerflächen 
spontan zu besiedeln. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Wechselkröte (Bufo viridis) innerhalb 
des Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Die Wechselkröte zählt zu den Pionierarten und 
kann große Distanzen bei der Suche nach neuen Lebensräumen zurücklegen. Die drei Klärteiche 
westlich der Projektfläche SO 8 stellen einen potenziellen Lebensraum dar. Die entlang der 
Ackerflächen häufig vorkommenden Feldgehölze, Baumgruppen und Böschungen können an 
vegetationsarmen Stellen als Winterlebensraum genutzt werden. Die Projektflächen an sich 
stellen jedoch keinen geeigneten Lebensraum dar. Zwar wurde die Wechselkröte nicht im 
Untersuchungsraum festgestellt, ein Vorkommen kann aufgrund der hohen Wanderbereitschaft 
im Bereich der Klärteiche jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Eine baubedingte 
Störung, Verletzung oder Tötung kann im Zeitraum der Amphibienwanderungen nicht 
ausgeschlossen werden. Da die Wechselkröte zu den pionierarten zählt, können die Klärteiche 
bereits im nächsten Jahr besiedelt sein. Mit einer anlage- oder betriebsbedingten Störung, 
Verletzung oder Tötung ist nicht zu rechnen, da die Ackerflächen durch die AGRI-PV-Anlagen nur 
zu einem kleinen Teil verdichtet werden und sich generell nicht als Lebensraum eignen und die 
Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise weiter bewirtschaftet werden. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  

 



Gemeinde Burgdorf:  
éŸƖőċĤĲŰĤĲǍŸŊĲŰĲƖШ7ĲĤċƨƨŰŊƚƓũċŰШј ]Åf-ÂéШ7ƨƖŊĬŸƖŉљЯШEntwurf Artenschutzprüfung 

103 

Hyla arborea  т Europäischer Laubfrosch  

Der Laubfrosch lebt in kleinräumig reich strukturierter Landschaft mit hohem Grundwasserstand. 
Dabei ist es wichtig, dass geeignete Laichgewässer und Landhabitate räumlich eng miteinander 
verbunden sind. Als Laichgewässer dienen zumeist gut besonnte und reich verkrautete 
Flachwasserzonen von Teichen, Altwässern und Abgrabungsgewässern in mittlerem bis 
fortgeschrittenen Sukzessionsstadium sowie vegetationsärmere Temporärgewässer. Im 
Sommer bieten insektenreiche Saumbiotope, Hochstaudenfluren und verbuschte 
Feuchtgrünländer dem Laubfrosch einen Lebensraum. /1/  In Niedersachsen hat der Laubfrosch 
seinen Verbreitungsschwerpunkt im Urstromtal der Elbe. Weitere Vorkommen befinden sich bei 
Zeven, Wolfsburg, nördlich von Hannover sowie von der Ostheide über das Uelzener Becken. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Laubfrosch (Hyla arborea) im 
Untersuchungsraum nicht festgestellt. Einzig die drei Klärteiche westlich der Projektfläche SO 8 
eignen sich als potenzieller Lebensraum. Da er dort jedoch nicht festgestellt wurde, ist ein 
Vorkommen auszuschließen. Entsprechend ist nicht von einer Störung, Verletzung oder Tötung 
durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Lissotriton helveticus  - Fadenmolch  

Er lebt in halbschattigen quell- oder bachgespeisten Gewässern. Die Laichgewässer sind sauer 
und nährstoffarm und in Form von Fahrspurrinnen bis hin zu großen Waldteichen vorzufinden. Als 
Landlebensraum dienen vor allem Laub- und Mischwälder des Hügel- und Tieflandes in 
unmittelbarer Nähe der Laichgewässer. /1/  In Niedersachsen kommt der Fadenmolch im Weser-
Leinebergland, im Harz sowie östlich der Weser vor. Das nordwestlichste Vorkommen befindet 
sich in Westerstede. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Fadenmolch (Lissotriton helveticus) im 
Untersuchungsraum nicht festgestellt. Innerhalb des 200 m Radius um die Projektflächen 
befinden sich südlich der Projektfläche SO 1 ein Mischwald, welcher sich potenziell als 
Lebensraum eignen würde. Jedoch wurden dort keine Gewässer oder zur Fortpflanzung 
geeigneten Strukturen erfasst. Des Weiteren existieren keine Informationen über ein Vorkommen 
im Umfeld der zu Untersuchenden Flächen. Die nächsten sicheren Nachweise befinden sich 
südlich von Hannover. Aufgrund des Negativnachweis und den ungeeigneten Habitatstrukturen 
wird ein Vorkommen ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht von einer Störung, Verletzung oder 
Tötung durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Pelobates fuscus  т Knoblauchkröte  

Die Knoblauchkröte ist eine Offenlandart mit einem recht breiten Lebensraumspektrum. Sie 
bevorzugt sonnenexponierte bis halbschattige, ausdauernde vegetationsreiche Gewässer mit 
grabbaren Böden in ihrer Umgebung. Von allen Froschlurcharten bevorzugt sie Gärten und Äcker 
am meisten, ist aber auch auf Wiesen und in lichten Wäldern sowie ruderalen Gebieten 
anzutreffen. /1/  In Niedersachsen ist die Knoblauchkröte im östlichen Tiefland mehr oder weniger 
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weit verbreitet. Westlich der Weser kommt sich spärlich bis nach Ostfriesland vor. Im Bergland 
existieren nur wenige Nachweise. Generell ist der Bestand der Knoblauchkröte stark rückläufig. 
/4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Einzig die drei Klärteiche westlich der 
Projektfläche SO 8 eignen sich als potenzielle Laichgewässer. Die angrenzenden Ackerflächen 
eigenen sich als potenzieller Landlebensraum. Trotz des negativnachweises im Jahr 2024 kann 
ein Vorkommen aufgrund der vorhandenen Lebensraumstrukturen nicht ausgeschlossen 
werden. Eine baubedingte Störung, Verletzung oder Tötung kann im Zeitraum der 
Amphibienwanderungen nicht ausgeschlossen werden. Sollten die Baumaßnahmen im Winter 
durchgeführt werden besteht eine Gefahr der Störung, Verletzung und Tötung von 
überwinternden Arten. Dies betrifft die Projektflächen SO 7 т SO 9. Mit einer anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung ist nicht zu rechnen, da die Ackerflächen 
durch die AGRI-PV-Anlagen nur zu einem kleinen Teil verdichtet werden, im Umfeld auseichend 
Ersatzlebensräume vorhanden sind und die Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise 
weiter bewirtschaftet werden. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Pelophylax kl. esculentus  т Teichfrosch  

Der Teichfrosch besiedelt große Bereiche Niedersachsens. /4/  Er ist eher auf permanente 
Stillgewässer angewiesen, da er den Großteil des Jahres in oder an Gewässern lebt. Dabei 
bevorzugt er Stillgewässer mit besonnten Uferbereichen und reichlich Bewuchs an Tauch- und 
Schwimmblattpflanzen. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes im Wasserfroschkomplex festgestellt. Zu dem 
Wasserfroschkomplex zählt der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), der Seefrosch 
(Pelophylax ridibundus) und die Bastardform beider Arten, der Teichfrosch (Pelophylax kl. 
esculentus). Aufgrund der Verpaarung zwischen den einzelnen Arten ist eine Unterscheidung 
sehr schwierig. Im Bereich der Kläranlage, westlich der Projektfläche SO 8 wurden Arten des 
Wasserfroschkomplexes an vier unterschiedlichen Kartiertagen festgestellt. Zwar verbringen die 
Teichfrösche den Großteil des Jahres im oder am Gewässer, überwintern jedoch häufig 
terrestrisch. Eine baubedingte Störung, Verletzung oder Tötung kann im Zeitraum der 
Amphibienwanderungen nicht ausgeschlossen werden. Sollten die Baumaßnahmen im Winter 
durchgeführt werden besteht eine Gefahr der Störung, Verletzung und Tötung von 
überwinternden Arten. Dies betrifft die Projektflächen SO 7 т SO 9. Mit einer anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung ist nicht zu rechnen, da die Ackerflächen 
durch die AGRI-PV-Anlagen nur zu einem kleinen Teil verdichtet werden, im Umfeld auseichend 
Ersatzlebensräume vorhanden sind und die Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise 
weiter bewirtschaftet werden. Es werden Maßnahmen notwendig!  
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Pelophylax lessonae  т Kleiner Wasserfrosch  

Der Kleine Wasserfrosch ist weniger als Teich- und Seefrosch an Gewässer gebunden. So ist er 
außerhalb der Fortpflanzungszeit auch auf Wiesen und in Wäldern anzutreffen. Er bevorzugt 
kleinere nährstoffärmere, vegetationsreiche Gewässer, deren pH-Wert zum sauren Milieu 
tendiert. Meist werden Teiche, Torfstiche, Moore, Gräben und Quelltümpel besiedelt. /1/  In 
Niedersachsen befindet sich der Verbreitungsschwerpunkt im Weser-Aller-Flachland bis fast an 
den Mittellandkanal heran. Weitere Vorkommen befinden sich im Südharz, im Wendland, bei 
Buxtehude sowie im Südwesten Niedersachsens. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax 
lessonae) innerhalb des Untersuchungsraumes im Wasserfroschkomplex festgestellt. Zu dem 
Wasserfroschkomplex zählt der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), der Seefrosch 
(Pelophylax ridibundus) und die Bastardform beider Arten, der Teichfrosch (Pelophylax kl. 
esculentus). Aufgrund der Verpaarung zwischen den einzelnen Arten ist eine Unterscheidung 
sehr schwierig. Im Bereich der Kläranlage, westlich der Projektfläche SO 8 wurden Arten des 
Wasserfroschkomplexes an vier unterschiedlichen Kartiertagen festgestellt. Eine baubedingte 
Störung, Verletzung oder Tötung kann im Zeitraum der Amphibienwanderungen nicht 
ausgeschlossen werden. Sollten die Baumaßnahmen im Winter durchgeführt werden besteht 
eine Gefahr der Störung, Verletzung und Tötung von überwinternden Arten. Dies betrifft die 
Projektflächen So 7 т SO 9. Mit einer anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder 
Tötung ist nicht zu rechnen, da die Ackerflächen durch die AGRI-PV-Anlagen nur zu einem kleinen 
Teil verdichtet werden, im Umfeld auseichend Ersatzlebensräume vorhanden sind und die 
Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise weiter bewirtschaftet werden. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  

 

Pelophylax ridibundus  т Seefrosch  

Der Seefrosch lebt in und an größeren und tieferen eutrophen Gewässern, welche in offener 
Landschaft liegen und sich Habitat bedingt häufig durch Fischbesatz auszeichnen. Oft ist der 
Seefrosch auch an Flussauen und Nebengewässern sowie Restgewässern von Kiesgruben und 
Braunkohletagebauen anzutreffen. Zunehmend bewohnt er auch Parkteiche von größeren 
Städten. /1/  In Niedersachsen ist der Seefrosch weit verbreitet, mit Bestands Lücken im 
Südwesten, auf den Ostfriesischen Inseln und im Harz. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Seefrosch (Pelophylax ridibundus) 
innerhalb des Untersuchungsraumes im Wasserfroschkomplex festgestellt. Zu dem 
Wasserfroschkomplex zählt der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), der Seefrosch 
(Pelophylax ridibundus) und die Bastardform beider Arten, der Teichfrosch (Pelophylax kl. 
esculentus). Aufgrund der Verpaarung zwischen den einzelnen Arten ist eine Unterscheidung 
sehr schwierig. Im Bereich der Kläranlage, westlich der Projektfläche SO 8 wurden Arten des 
Wasserfroschkomplexes an vier unterschiedlichen Kartiertagen festgestellt. Zwar verbringen die 
Seefrösche den Großteil des Jahres im oder am Gewässer, überwintern jedoch auch vereinzelt im 
unmittelbaren Umfeld terrestrisch. Eine baubedingte Störung, Verletzung oder Tötung kann im 
Zeitraum der Amphibienwanderungen nicht ausgeschlossen werden. Sollten die 
Baumaßnahmen im Winter durchgeführt werden besteht eine Gefahr der Störung, Verletzung und 
Tötung von überwinternden Arten. Dies betrifft die Projektfläche SO 8. Mit einer anlage- oder 
betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung ist nicht zu rechnen, da die Ackerflächen 
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durch die AGRI-PV-Anlagen nur zu einem kleinen Teil verdichtet werden, im Umfeld auseichend 
Ersatzlebensräume vorhanden sind und die Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise 
weiter bewirtschaftet werden. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Rana arvalis - Moorfrosch  

In Niedersachsen kommt der Moorfrosch bis auf das Hügel- und Bergland im Süden überall im 
Tiefland vor. /4/  Er besiedelt Habitate mit hohem Grundwasserstand bzw. staunasse Flächen wie 
Nieder- und Zwischenmoore, Erlen- und Birkenbrüche und Nasswiesen. Er bevorzugt besonnte 
Flachwasserbereiche mit großen Verlandungszonen ohne hohe Nährstoffbelastung. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Moorfrosch (Rana arvalis) im 
Untersuchungsraum nicht festgestellt. Innerhalb des 200 m Radius befinden sich östlich der 
Projektfläche SO 8 drei Klärteiche, welche sich als potenzielles Laichgewässer eignen würden. 
Geeignete Landhabitate sind im Umfeld jedoch nicht vorhanden. Des Weiteren existieren keine 
Informationen über ein Vorkommen im Umfeld der zu Untersuchenden Flächen. Die nächsten 
sicheren Nachweise befinden sich bei Braunschweig. Aufgrund des Negativnachweis und den 
ungeeigneten Habitatstrukturen wird ein Vorkommen ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht 
von einer Störung, Verletzung oder Tötung durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte 
Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Rana dalmatina  - Springfrosch  

Der Springfrosch besiedelt lichte, stillgewässerreiche Laubmischwälder, Waldränder und 
Waldwiesen. Sein Vorkommen ist jedoch auch außerhalb des Waldes möglich. Als 
Laichgewässer eignen sich Gewässer unterschiedlicher Größe mit flachauslaufenden, gut 
besonnten Uferbereichen. So werden Wald- und Waldrandtümpel, Weiher, kleine Teiche sowie 
Wassergräben genutzt. /1/  In Niedersachsen kommt der Springfrosch lediglich in der Nordheide, 
in Elm, Dorm, bei Bad Bevensen sowie im Ostbraunschweigischen Hügelland vor. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Springfrosch (Rana dalmatina) 
innerhalb des Untersuchungsraumes nicht festgestellt. Westlich der Projektfläche SO 8 befinden 
sich drei kleiner Klärteiche in der Nähe eines mehrreihigen Laubgehölzbestandes, welche 
potenziell als Laichgewässer genutzt werden können. Diese jedoch weitläufig von intensiv 
genutzten Ackerflächen umgeben und erst in etwa 1,5 km befindet sich der nächste 
Laubmischwald, welcher als Lebensraum in Frage kommen würde. Südlich der Projektfläche SO 
1 befindet sich ein Laubmischwald, welcher sich potenziell als Habitat eignet. Zwar wurde der 
Springfrosch während der Kartierungsarbeiten nicht festgestellt, ein Vorkommen kann im Bereich 
der Projektfläche SO 1 jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine baubedingte Störung, 
Verletzung oder Tötung kann im Zeitraum der Amphibienwanderungen nicht ausgeschlossen 
werden. Mit einer anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder Tötung ist nicht zu 
rechnen, da die Ackerflächen durch die AGRI-PV-Anlagen nur zu einem kleinen Teil verdichtet 
werden und die Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise weiter bewirtschaftet werden. 
Der an die Projektfläche SO 1 angrenzende Wald wird nicht vom Vorhaben beeinträchtigt. Es 
werden Maßnahmen notwendig!  



Gemeinde Burgdorf:  
éŸƖőċĤĲŰĤĲǍŸŊĲŰĲƖШ7ĲĤċƨƨŰŊƚƓũċŰШј ]Åf-ÂéШ7ƨƖŊĬŸƖŉљЯШEntwurf Artenschutzprüfung 

107 

Rana temporaria  т Grasfrosch  

Der Grasfrosch besiedelt ein breites Spektrum an Landlebensräumen und Laichgewässern. 
Bevorzugt werden hierbei feuchtkühle Bereich mit dichter krautig-grasiger Bodenvegetation, wie 
u.a. extensive oder brachliegende Wiesen und Weiden, feuchte Hochstaudenfluren und 
Auwälder. Als Laichgewässer werden neben Teichen und Altwässern oft auch temporäre 
Kleingewässer, Gräben und Bäche sowie Tümpelquellen und Quellsümpfe genutzt. Meist werden 
flache, besonnte Uferzonen in Buchten als Laichplätze präferiert. /1/  In Niedersachsen ist der 
Grasfrosch flächendeckend vorhanden. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Grasfrosch (Rana temporaria) innerhalb 
des Untersuchungsraumes im Nahbereich der Projektfläche SO 1 festgestellt. Auch für diese 
Froschart stellen die drei Klärteiche potenzielle Laichgewässer dar. Zusätzlich kann der 
Sangebach als auch innerhalb der Gehölzstrukturen vorhandene temporäre Pfützen als 
Laichhabitat genutzt kommen. Die Walstrukturen im Südwestlichen Teil des 
Untersuchungsgebietes stellen einen geeigneten Winterlebensraum dar. Entsprechend ist ein 
Vorkommen über weite Teile des Untersuchungsraumes anzunehmen. Eine baubedingte 
Störung, Verletzung oder Tötung kann im Zeitraum der Amphibienwanderungen nicht 
ausgeschlossen werden. Mit einer anlage- oder betriebsbedingten Störung, Verletzung oder 
Tötung ist nicht zu rechnen, da die Ackerflächen durch die AGRI-PV-Anlagen nur zu einem kleinen 
Teil verdichtet werden und die Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise weiter 
bewirtschaftet werden. Der die Gehölze des an die Projektfläche SO 1 angrenzenden Waldes 
werden vom Vorhaben nicht beeinträchtigt. Es werden Maßnahmen notwendig!  

 

Salamandra salamandra  - Feuersalamander  

Feuersalamander besiedeln feuchte, von Quellbächen durchzogene Laub- und Mischwälder, 
aber auch aufgelockerte, strukturreiche Siedlungen und parkartige Gartenanlagen. Im Winter 
nutzen sie in anthropogen geprägten Gebieten Keller, Gewölbe und Gebäude. Die Larven leben 
meist in nährstoffarmen, kühlen Bächen, Rinnsalen und Quellen, welche eine 
Jahresdurchschnittstemperatur von etwa 8-10 °C aufweisen. Dort halten sie sich an 
fließberuhigten Buchten, Auskolkungen und unter Steinen, Falllaub und Wurzeln sowie 
unterspülten Hohlräumen auf. Die Weibchen sind ihrem Laichplatz sehr treu. Feuersalamander 
sind größtenteils nachtaktiv, bei ergiebigen Regenfällen verlassen sie auch tagsüber ihre 
Verstecke. /1/  In Niedersachsen ist der Feuersalamander vorrangig im Osnabrücker Hügelland, 
im Weser-Leinebergland sowie im Harz verbreitet. Im Braunschweiger Raum und im östlichen 
Tiefland befinden sich nur einzelne isolierte Vorkommen. Er fehlt vollständig im Nordwesten. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Feuersalamander (Salamandra 
salamandra) nicht festgestellt. Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich keine 
geeigneten Lebensraumstrukturen für den Feuersalamander. Aufgrund des Negativnachweis und 
den fehlenden Habitatstrukturen wird ein Vorkommen ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht 
von einer Störung, Verletzung oder Tötung durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte 
Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  
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Triturus cristatus  - Kammmolch  

Der Kammmolch besiedelt Teiche und Altwasser, Restgewässer in Ton-, Kies- und Sandgruben 
sowie Steinbrüche. Temporäre Kleingewässer werden kaum in Anspruch genommen. Die Art 
kommt öfter in größeren und tieferen Gewässern vor, wodurch sich auch eine Gefahr durch 
Fischbesatz ergibt. Der Kammmolch präferiert reich strukturierte Gewässerböden und mäßig bis 
gut entwickelte submerse Vegetation, benötigt aber auch Freiraum zum Schwimmen. /1/  In 
Niedersachsen kommt er östlich der Weser, im Wendland, in der Elbaue sowie im Weser-Aller-
Flachland vor. Im Bergland ist er weit verbreitet, fehlt jedoch im Harz. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde der Kammmolch (Triturus cristatus) nicht 
festgestellt. Einzig die drei Klärteiche westlich der Projektflächen 4 würden sich im entferntesten 
Sinne als Lebensraum eignen. Aufgrund des Negativnachweis und den ungeeigneten 
Habitatstrukturen wird ein Vorkommen ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht von einer 
Störung, Verletzung oder Tötung durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren 
auszugehen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

9.4 Reptilien  
Anguis fragilis  - Blindschleiche  

Die Blindschleiche ist überwiegend in den Morgen- und Abendstunden aktiv. Tagesverstecke sind 
meist Erdlöcher, Hohlräume unter Steinen und Holz oder Laubansammlungen. Die Art ist in einer 
Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume vorzufinden, sofern diese ein Mindestmaß an 
deckungsreicher Vegetation sowie genügend Tagesverstecke, geschützte Sonnplätze und 
Überwinterungsmöglichkeiten aufweisen. Aufgrund ihrer Hauptnahrungstiere (Nacktschnecken 
und Regenwürmer) ist sie außerdem auf eine gewisse Bodenfeuchte angewiesen. Häufige 
Habitate sind Laub- und Mischwälder sowie strukturreiche Forstbestände, verschiedene halb 
offene Lebensräume wie u.a. Gehölzsäume, Zwergstrauchheiden, Hecken und Steinrücken und 
die Randlagen von Siedlungen. Im Winter werden trockene, frostfreie Erdlöcher genutzt. /1/  In 
Niedersachsen ist die Blindschleiche im östlichen Tiefland und Bergland nahezu flächendeckend 
vorhanden, fehlt jedoch in den Marschen. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Blindschleiche (Angius fragilis) nicht 
festgestellt. Südlich der Projektfläche SO 1 befindet sich im unmittelbaren Nahbereich ein 
Mischwald, welcher sich als Lebensraum eignet. Zusätzlich sind regelmäßig kleinere 
Heckenstrukturen und Gehölzreihen entlang von Ackerparzellen vorhanden, welche ebenfalls als 
Habitate in Frage kommen. Trotz des Negativnachweises kann aufgrund der vorhanden 
Habitatstrukturen ein Vorkommen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Projektflächen 
bestehen vollständig aus intensiv bewirtschafteten Ackerflächen, welche sich nicht als 
Lebensraum eignen. Da die randlich vorhandenen Heckenstrukturen und Gehölzreihen nicht 
durch das Bauvorhaben beeinträchtigt werden ist nicht mit einer Störung, Verletzung oder Tötung 
während der Errichtungsphase zu rechnen. Mit einer anlage- oder betriebsbedingten Störung, 
Verletzung oder Tötung ist nicht zu rechnen, da die Ackerflächen durch die AGRI-PV-Anlagen nur 
zu einem kleinen Teil verdichtet werden und die Projektflächen in einer ähnlichen Art und Weise 
weiter bewirtschaftet werden. Sonstige geeignete Habitatstrukturen werden vom Vorhaben nicht 
beeinträchtigt. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  
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Coronella austriaca  - Schlingnatter  

Die Schlingnatter besiedelt mit Vorliebe trockene, offene bis halb offene Lebensräume, gerne 
auch im Übergangsbereich zwischen Wald und offener Flur. Günstig ist auch ein kleinteiliger 
Wechsel von Biotopen. Als Sonnenplatz werden u.a. Felsen, Steinhaufen oder Totholz genutzt. 
Auch anthropogene Bereiche wie Abbaubereiche oder Siedlungsränder zählen zu den 
besiedelten Habitaten. In Deutschland ernährt sich die Glattnatter überwiegend von 
Zauneidechsen und Blindschleichen, weshalb die Arten oft vergesellschaftet vorkommen. /1/  In 
Niedersachsen kommt die Schlingnatter nur punktuell als mehreren Orten vor. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Schlingnatter (Coronella austriaca) 
nicht festgestellt. Südlich der Projektfläche SO 1 befindet sich im unmittelbaren Nahbereich ein 
Mischwald, welcher sich als Lebensraum eignet. Zusätzlich sind regelmäßig kleinere 
Heckenstrukturen und Gehölzreihen entlang von Ackerparzellen vorhanden, welche ebenfalls als 
Habitate in Frage kommen würden. Im Umfeld der Projektflächen existieren keine Nachweise 
über das Vorkommen der Schlingnatter. Der nächstgelegene Nachweis befindet sich bei 
Hannover. Aufgrund dessen wird ein Vorkommen im Untersuchungsraum ausgeschlossen. 
Entsprechend ist nicht von einer Störung, Verletzung oder Tötung durch bau-, anlage- oder 
betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Lacerta agilis  - Zauneidechse  

Sie nutzt aus extensiver Bewirtschaftung entstandene Lebensräume. Dabei ist ein Wechsel 
zwischen vegetationsfreien Plätzen mit grabbaren Böden zur Eiablage, gut besonnten Stellen zur 
Thermoregulation und bewachsenen Bereichen als Rückzugsmöglichkeit wichtig. Solche 
Voraussetzungen werden häufig an sandigen Flussauen, Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben, 
Brach- und Ruderalflächen sowie an Bahndämmen erfüllt. Die Überwinterungsplätze sind häufig 
frostfreie Sandgruben und Steinhaufen. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Zauneidechse (Lacerta agilis) nicht 
festgestellt. Entlang der Ackerparzellen befinden sich regelmäßig kleinere Feldgehölze und 
Gehölzreihen welche sich potenziell als Lebensraum eignen würden. Im Umfeld der 
Projektflächen existieren keine weiteren Nachweise der Zauneidechse, der nächstgelegene 
Nachweis befindet sich bei Braunschweig. Aufgrund dessen wird ein Vorkommen im 
Untersuchungsraum ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht von einer Störung, Verletzung oder 
Tötung durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine 
Maßnahmen notwendig!  

 

Natrix natrix  т Ringelnatter  

Die Ringelnatter besiedelt Gewässerlebensräume aller Art sowie gewässernahe Feuchtbiotope, 
aber auch trockene Habitate wie u.a. Felsformationen, Ruderalstandorte, Bahnanlagen und 
Zwergstrauchheiden. Wichtig ist hierbei, dass Sonnenplätze, Tagesverstecke, geeignete 
Jagdreviere, Eiablageplätze und Überwinterungsmöglichkeiten in Reichweite vorzufinden sind. 
Zur Beutesuche werden Land- und Wasserlebensräume aufgesucht, um Amphibien wie Frösche, 
Kröten und Molche, Fische, Eidechsen und Kleinsäuger zu fressen. Im Winter nutzt sie frostfreie 
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Erdlöcher, Felsspalten, Komposthaufen sowie andere natürliche und anthropogene Strukturen. 
/1/  In Niedersachsen ist die Ringelnatter im östlichen Tiefland im Bereich des Elbe-Weser-
Dreieck und Weser-Aller-Flachland verbreitet. Im Bergland existieren nur wenige Vorkommen, 
vorrangig im Südrand des Harzes. /4/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Ringelnatter (Natrix natrix) nicht 
festgestellt. Südlich der Projektfläche SO 1 befindet sich im unmittelbaren Nahbereich ein 
Mischwald, welcher sich als Lebensraum eignet. Zusätzlich sind regelmäßig kleinere 
Heckenstrukturen und Gehölzreihen entlang von Ackerparzellen vorhanden, welche ebenfalls als 
Habitate in Frage kommen. Östlich der Projektfläche SO 8 befinden sich drei kleinere Klärteiche, 
welche sich ebenfalls als Habitate eignen würden. Im Umfeld der Projektflächen existieren keine 
weiteren Nachweise über das Vorkommen der Ringelnatter. Aufgrund dessen wird ein 
Vorkommen im Untersuchungsraum ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht von einer Störung, 
Verletzung oder Tötung durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkfaktoren auszugehen. Es 
werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

Vipera berus - Kreuzotter  

Die Kreuzotter kommt in Niedersachsen vor allem im Nordosten, aber auch zerstreut im 
restlichen Teil des Landes vor. /4/  Sie befinden sich häufig an Waldrändern (Nadelwälder), 
teilweise im Kontakt mit Grünland. Als Winterlebensraum sucht sich die Kreuzotter 
sonnenexponierte und gut mit Verstecken ausgestattete Plätze auf dunklem Substrat, welches 
sich zügig aufheizt. Versteckmöglichkeiten sind dabei z. B. liegendes Totholz, Stubben und 
Steine. Hohlräume wie Erdlöcher oder Kleinsäugerbauten werden als Winterquartier genutzt. Im 
Sommer steht die Nahrungsaufnahme im Vordergrund, wofür ein ausreichendes 
Nahrungsangebot, genügend Luft- und Bodenfeuchtigkeit sowie zahlreiche Versteckplätze 
Voraussetzung sind. Als anthropogen entstandene Sekundärlebensräume gelten 
Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen auf Waldlichtungen und an Waldrändern, 
Nadelholzplantagen, Hecken- und Steinriegellandschaften sowie Feucht- und Bergwiesen. /1/  

Während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2024 wurde die Kreuzotter (Vipera berus) nicht 
festgestellt. Südlich der Projektfläche SO 1 befindet sich im unmittelbaren Nahbereich ein 
Mischwald, welcher sich potenziell als Lebensraum eignet. Im Umfeld der Projektflächen 
existieren keine weiteren Nachweise über das Vorkommen der Kreuzotter. Das nächste 
dokumentierte Vorkommen der Kreuzotter befindet sich im Harz und bei Hannover. Aufgrund 
dessen wird ein Vorkommen im Untersuchungsraum ausgeschlossen. Entsprechend ist nicht 
von einer Störung, Verletzung oder Tötung durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte 
Wirkfaktoren auszugehen. Es werden keine Maßnahmen notwendig!  

 

9.5 Höhlenbäume  
Am 26.07.2024 und 27.06.2024 wurde eine Höhlenbaumkartierung durchgeführt, bei welcher 
insgesamt 43 Habitatbäume aufgenommen wurden. Diese Bäume wiesen alle Höhlen auf, 
welche einen potenziellen Lebensraum für xylobionte Käfer oder mögliche Brutstätten für 
höhlenbrütende Vogelarten darstellen. 
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Die Höhlenbäume 1 т 22, 39 und 38 befinden sich entlang von viel befahrenen Straßen und 
besitzen eine hohe Akustische Vorbelastung. Mit einer baulichen-, anlage- oder 
betriebsbedingten Verletzung oder Tötung ist nicht zu rechnen, da keine Entnahme der Gehölze 
oder ähnliches geplant ist. Mit einer Störung ist ausschließlich während der Bauarbeiten zu 
rechnen. Da bei den oben genannten Bäumen bereits eine erhöhte Akustische Störung vorliegt ist 
nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen. Es werden keine Maßnahmen 
notwendig!  

Die Höhlenbäume 23 т 37, 40 und 43 befinden sich abseits der Hauptverkehrswege entlang von 
Feldwegen oder Ackerrändern. Aufgrund der vorherrschenden intensiven Landwirtschaft besteht 
bereits eine mäßige akustische Vorbelastung. Mit einer baulichen-, anlage- oder 
betriebsbedingten Verletzung oder Tötung ist nicht zu rechnen, da keine Entnahme der Gehölze 
oder ähnliches geplant ist. Mit einer Störung ist ausschließlich während der Bauarbeiten zu 
rechnen. Zwar liegt bei den oben genannten Bäumen bereits eine mäßige Akustische Störung vor, 
jedoch kann eine Beeinträchtigung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es werden 
Maßnahmen notwendig!  

Die Höhlenbäume 41 und 42 befinden sich ŔŰůŔƣƣĲŰШĬĲƚШÉĦőƨƣǍŊĲĤŔĲƣĲƚШјéŸƖőŸũǍĲƖШ7ĲƖŊũċŰĬљ. 
Aufgrund der in etwa 150 m angrenzenden Ackerflächen besteht eine geringfügige Akustische 
Vorbelastung. Mit einer baulichen-, anlage- oder betriebsbedingten Verletzung oder Tötung ist 
nicht zu rechnen, da keine Entnahme der Gehölze oder ähnliches geplant ist. Mit einer Störung ist 
ausschließlich während der Bauarbeiten zu rechnen. Zwar liegt bei den oben genannten Bäumen 
bereits eine geringe Akustische Störung vor, jedoch kann eine Beeinträchtigung nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Es werden Maßnahmen notwendig!  
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10 Maßnahmenkonzept  
10.1 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung 
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Beeinträchtigungen von 
besonders/streng geschützten Arten zu verhindern. 

M1т Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

Die ÖBB soll zu Beginn der Ausführungsplanung hinzugezogen werden, um die Beachtung der 
Umweltauflagen frühzeitig sicherzustellen und beratend zur Verfügung zu stehen. 

Die ÖBB wird eingesetzt, um die fachliche Umsetzung und Wirksamkeit der festgesetzten 
Artenschutzmaßnahmen vorzubereiten, zu begleiten und zu kontrollieren sowie nicht 
erforderliche Eingriffe zu vermeiden. Die Umsetzung der festgelegten Artenschutzmaßnahmen 
wir dokumentiert.  

Die Umsetzung der Aufgaben der ÖBB erfolgt in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde, 
der Vorhabenträger und den durchführenden Baufirmen. Eine Teilnahme der ÖBB an 
Baubesprechungen ist vorzusehen. 

 

M2- Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

Jegliche Gehölzarbeiten sind so in den Bauablauf einzuordnen, dass deren Realisierung in der Zeit 
vom 01. Oktober bis 28./29. Februar, also außerhalb der Brutzeit festgestellter Vogelarten, 
erfolgt. Da Tierarten, insbesondere Brutvögel, vor allem dann betroffen sein können, wenn sie 
sich in der Fortpflanzungsphase befinden und z. B. Nester besetzt halten, lassen sich relevante 
Beeinträchtigungen durch die Beschränkung der Maßnahmen an Gehölzen auf den o. g. Zeitraum 
effektiv vermeiden. 

Im Hinblick auf Arbeiten auf (anzulegenden) Montageflächen und Zuwegungen außerhalb von 
Gehölzbereichen gilt der Zeitraum vom 01. März bis zum 31. August als sensibel und ist in Bezug 
auf die Vermeidung von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG zu 
beachten. Die Bauarbeiten bzw. die Baufeldfreimachung wird vor dem Brutbeginn von 
Bodenbrütern und der Brutplatzwahl (Anfang März) begonnen. Bei längeren Standzeiten erfolgt 
eine Besatzkontrolle vor erneutem Baustart durch eine fachkundige Person bzw. die ÖBB. 

 

M3 -Kontrolle auf Vorkommen und ggf. Umsetzen des Feldhamsters 

Die vorgesehenen Arbeitsflächen und Zuwegungen auf Ackerflächen inklusive zehn Meter Puffer 
werden vor Baubeginn (Mitte April т Mitte Mai oder Ende August т Mitte September) durch 
fachkundiges Personal auf aktuelle Vorkommen des Feldhamsters überprüft. 

Unmittelbar nach einem Negativnachweis (d. h. es wurde kein Feldhamsterbau festgestellt) ist 
[bzgl. des Feldhamsters] ein Baubeginn möglich. 
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Umsetzen 

Sofern Feldhamster gefunden werden, muss vor Beginn der Baufeldfreimachung in Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde ein Umsetzen der Tiere erfolgen. Die Feldhamster werden mit 
abgedeckten Drahtwippfallen gefangen. Die Fallen bleiben so lange an jedem Bauzugang stehen, 
bis mindestens zwei Nächte in Folge kein Tier mehr gefangen wurde. Dann wird der Baueingang 
verschlossen. Ein Bau gilt als unbesetzt, wenn der Bau von der ÖBB (M1) verschlossen wurde und 
eine Öffnung des Baus in den darauffolgenden Nächten nicht mehr erfolgt ist. Die Fang- und 
Umsetzungsaktion darf nur bis spätestens Ende 15. Mai erfolgen, denn nach diesem Zeitpunkt 
können erste Jungtiere in den Bauen vorhanden sein, die bei Fang des Muttertiers zurückbleiben 
und dann verhungern würden. Es kann davon ausgegangen werden, dass bis zu diesem Zeitpunkt 
alle Tiere aus dem Winterschlaf erwacht sind. Alternativ ist der Zeitraum nach der 
Reproduktionszeit und vor der Winterruhe zu wählen (Ende August- Anfang September). 

Die gefangenen Tiere werden in ein vorbereitetes Ersatzhabitat transportiert . 

Unmittelbar nach Abschluss der Umsiedlung ist [bzgl. des Feldhamsters] ein Baubeginn möglich. 
Erfolgt der Baubeginn nicht direkt im Anschluss der Kontrollen sind - zur Vermeidung der 
Einwanderung des Feldhamsters vor späteren Baubeginn - die Flächen gemäß der Maßnahme M4 
- Aufstellen von Sperrzäunen im Umfeld von gefährdeten Artenvorkommen (Feldhamster) zu 
sichern. 

Um eine Rück-/Einwanderung von Feldhamstern auf bzw. an Zuwegungen zu verhindern, erfolgt 
nach Kartierung mit Negativnachweis oder erfolgter Umsiedlung zuerst ein Grubbern, ggf. eine 
Ansaat und ein permanentes Kurzhalten des Bewuchses bis Baubeginn. 

Die Arbeitsflächen werden nach der Kontrolle eingezäunt (M4 - Aufstellen von Sperrzäunen im 
Umfeld von gefährdeten Artenvorkommen (Feldhamster)). 

Die Maßnahme gilt für Baumaßnahmen sowohl im Rahmen des Aufbaus als auch des Rückbaus. 

 

M4 т Aufstellen von Sperrzäunen im Umfeld von gefährdeten Artvorkommen (Feldhamster) 

Unter artenschutzfachlichen Gesichtspunkten sind sowohl bei der Baufeldfreimachung (betrifft 
die Errichtung von Montageflächen und Zuwegungen) als auch in Bezug auf die Durchführung der 
Bauarbeiten Schutzzäune vorgesehen. 

Der Feldhamstersperrzaun soll glatt und undurchsichtig sein, außerdem mindestens 50 cm in 
den Boden eingegraben und mindestens 60 cm über der Bodenoberfläche hinausragen und 
senkrecht stehen. Wichtig ist das Verschließen der Zufahrt zu der Montagefläche nach 
Beendigung der täglichen Arbeiten. Der Zaun wird in Absprache mit der ÖBB (M1) erst nach der 
Kartierung und ggf. Umsiedlung (M3) im Frühjahr/Sommer ab Mitte Mai errichtet. 

Feldhamster werden auf Ausgleichsflächen umgesetzt (M8 - Anlegen von Lebensräumen für den 
Feldhamster). 

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden alle Zäune restlos zurückgebaut. 
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Die Maßnahme gilt für Baumaßnahmen sowohl im Rahmen des Aufbaus als auch des Rückbaus. 

 

M5 т Vergrämung Brutvögel 

Vorrangig ist auf Offenlandflächen eine Bauzeitenbeschränkung zum Schutz der Offenlandbrüter 
einzuhalten (vgl. M2). 

Falls nach Beginn der Brutzeit (in der Zeit von Anfang März bis Ende August) längeren Ruhepausen 
der Bauaktivitäten erforderlich sind, müssen direkt im Anschluss an die aktive Bauphase 
Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt werden, um eine Ansiedlung von Bodenbrütern im 
Bereich der pausierten Montageflächen und entsprechenden Zuwegungen über Ackerflächen zu 
verhindern. 

Um eine wirksame Vergrämung zu erzielen und damit den Beginn von Brutaktivitäten zu 
verhindern, werden alle hiervon betroffenen Flächen von Beginn der Brutzeit der betroffenen 
Offenlandbrüter (1. März) bis Baubeginn mit Vergrämungsstäben (z. B. reißfeste, rot-weiße 
Kunststoffbänder an mind. 1,5 m hohen Tonkinstäbe (Bambusrohre)) bestückt. Die rot-weißen 
Kunststoffbänder (Flatterbänder) werden so an den Stangen befestigt, dass sie sich frei bewegen, 
also flattern können. Die Stäbe sind in einem Abstand von etwa 25 m alternierend aufzustellen, 
wobei zwingend jeweils Stangen auf den Grenzen der Bauflächen und Zufahrten zu positionieren 
sind. 

Sofern die Maßnahme wie beschrieben durchgeführt wird und kein Besatz durch Bodenbrüter 
festgestellt wurde, können die Bauarbeiten danach т also auch während der Brutzeit т 
wiederaufgenommen werden. 

Die Maßnahme gilt für Baumaßnahmen sowohl im Rahmen des Aufbaus als auch des Rückbaus. 

 

M6 т Kontrolle von Brutplätzen bodenbrütender Arten 

Rebhuhn, Kornweihe und Rohrweihe brüten im Gegensatz zu den anderen aufgeführten Arten im 
Offenland und sind deshalb besonders von baubedingten Störungen betroffen. Zum Schutz vor 
Störungen werden die Bauarbeiten vor Beginn der Brutzeit begonnen (M2). Können die Arbeiten 
nicht vor Beginn der Brutzeit (Anfang April) abgeschlossen werden sind vor jeder aktiven 
Bauphase (mind. ab einer Pausenzeit von einer Woche) während der Brutzeit (Anfang April bis 
Ende August) Kontrollen der Randbereiche und der Zuwegung auf Bruten durchzuführen. Werden 
brütende Vogelarten festgestellt, darf die Zuwegung erst nach Abschluss der Brut wieder 
baubedingt genutzt werden oder es sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
Maßnahmen zur Abschirmung des Brutplatzes zu treffen. 
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M7 - Aufstellen von Sperrzäunen im Umfeld von gefährdeten Artenvorkommen (Amphibien) 

Es erfolgt eine Aufstellung von Amphibiensperrzäunen (Höhe 40 т 50 cm) im Bereich von 
Wanderkorridoren. Die Zäune werden vor Beginn der Bautätigkeit bis Ende Februar errichtet und 
bis April vorgehalten bzw. bis September errichtet und bis November vorgehalten. Damit ist 
gewährleistet, dass während der Wanderungszeiten zum und vom Laichgewässer keine 
Individuenverluste auftreten. Die Funktionsfähigkeit der Zäune wird regelmäßig kontrolliert (M1). 

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden alle Zäune restlos zurückgebaut. 

 

10.2 Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktionalität  (CEF-
Maßnahmen) 

M8 т Anlegen von Lebensräumen für den Feldhamster 

Die Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen richtet sich nach den Vorgaben des 
Feldhamsterleitfadens (Breuer, 2017), je nachdem ob diese als kompakte Flächen oder durch 
mehrere Schutzstreifen realisiert werden: 

Für Schutzstreifen gilt:  

- Streifen sollen eine Breite von 9 - 18 m aufweisen. 

- ÅċŰĬǰęĦőĲŰШĲŰƣũċŰŊШƻŸŰШÉŔĲĬũƨŰŊƚǰęĦőĲŰЯШÉƣƖċơĲŰШƨŰĬШŊĲƚĦőũŸƚƚĲŰĲŰШ]ĲőƁũǍĤĲƚƣęŰĬĲŰШƚŔŰĬШ
nicht geeignet. 

- Streifen entlang von nicht ackerbaulich genutzten Flächen oder entlang von Wirtschaftswegen 
(Ausnahmen sind Graswege, Raine und Streifen mit Stauden- ƨŰĬШ]ƖċƚǰƨƖĲŰьШƚŔŰĬШŰƨƖШǍƨƖШcęũŉƣĲШ
anrechenbar. 

[ƬƖШuĲƖŰǰęĦőĲŰШŊŔũƣа 

- Können Schutzstreifen nicht in ausreichendem Umfang angelegt werden, ist eine kompakte 
Fläche zu entwickeln. Diese ist jedoch aufgrund der im Vergleich zur streifenförmigen Anlage 
deutlich geringer eintretenden Randeffekte nur zu einem Drittel anrechenbar. 

- ?ŔĲШ]ƖƁơĲШĲŔŰĲƖШuĲƖŰǰęĦőĲШƚŸũũШΡШőċШŰŔĦőƣШƬĤĲƖƚĦőƖĲŔƣĲŰЮ 

- ?ĲƖШ ĤƚƣċŰĬШǍƽŔƚĦőĲŰШĲŔŰǍĲũŰĲŰШuĲƖŰǰęĦőĲŰШƚŸũũШΡΜΜШůШŰŔĦőƣШƨŰƣĲƖƚĦőƖĲŔƣĲŰЮШ]ƖƁơĲƖĲ 

ĤƚƣęŰĬĲШƚŔŰĬШůƁŊũŔĦőЯШƽĲŰŰШĬŔĲШuĲƖŰǰęĦőĲŰШůŔƣШÉĦőƨƣǍƚƣƖĲŔŉĲŰШƻĲƖĤƨŰĬĲŰШƚŔŰĬЮШявѐљ 

 

ŰŉŸƖĬĲƖƨŰŊĲŰШċŰШĬŔĲШ7ĲƽŔƖƣƚĦőċŉƣƨŰŊШĬĲƖШuŸůƓĲŰƚċƣŔŸŰƚǰęĦőĲŰа 
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Schutzstreifen:  

- Wintergetreide (Gerste, Weizen, Triticale, Hafer) mindestens 3 m Breite; ohne Ernte; Schlegeln 
und Unterpflügen nach dem 15. Oktober; jährliche Neueinsaat; 

- Luzerne oder Kleegrasmischungen 6 - 15 m Breite; Mahd in der zweiten Maihälfte und im 
Oktober; verbleibende Aufwuchshöhe muss mindestens 20 cm betragen; Neueinsaat alle zwei 
Jahre bis zum 15. März; 

- Verlegung des Schutzstreifens innerhalb des Schlages spätestens alle 6 Jahre; 

- uĲŔŰĲШ ÑŔĲŉĲŰũŸĦťĲƖƨŰŊбШ ÂǰƬŊĲŰШ ĤŔƚШ ΟΜШ ĦůШ ŔƚƣШ ǍƨũęƚƚŔŊбШ ťĲŔŰĲШ ŰƽĲŰĬƨŰŊШ ƻŸŰШ
Pflanzenschutzmitteln (einschließlich Rodentiziden) und stark riechenden organischen Düngern. 

uĲƖŰǰęĦőĲŰа 

- Anbau von Luzerne oder Kleegrasmischungen auf 20 % der Fläche im 6 m breiten Streifen; Mahd 
in der zweiten Maihälfte und im Oktober; verbleibende Aufwuchshöhe muss mindestens 20 cm 
betragen; alternierende Neueinsaat alle 2 Jahre bis zum 15. März jeweils um eine Streifenbreite 
versetzt; 

- Anbau von mindestens zwei verschiedenen Sorten Wintergetreide (Weizen, Gerste, Triticale, 
Hafer) auf 80 % der Fläche (Bearbeitungsrichtung parallel zu Luzernestreifen); 

- Belassen von 3 m breiten Nacherntestreifen mit Getreide auf 10 % der Fläche parallel zu den 
Luzernestreifen bis zur Neueinsaat; das Getreide zwischen den Nacherntestreifen kann geerntet 
werden; Stoppeln müssen in einer Mindesthöhe von 20 cm verbleiben; Umbruch der Stoppeln 
erfolgt frühestens nach dem 15. Oktober; 

- uĲŔŰĲШ ÑŔĲŉĲŰũŸĦťĲƖƨŰŊбШ ÂǰƬŊĲŰШ ĤŔƚШ ΟΜШ ĦůШ ŔƚƣШ ǍƨũęƚƚŔŊбШ ťĲŔŰĲШ ŰƽĲŰĬƨŰŊШ ƻŸŰШ
Pflanzenschutzmitteln (einschließlich Rodentiziden) und stark riechenden organischen Düngern. 

Im Einzelfall können abweichende Regelungen getroffen werden, wenn diese mit den 
Kompensationszielen vereinbar sind. (Breuer, 2017, S. 196) 

Die Einrichtung der Flächen beginnt im Frühjahr vor Beginn der Bauarbeiten, sodass die Flächen 
für eine Umsiedlung von ggf. umzusetzenden Hamster (M3 - Kontrolle auf Vorkommen und ggf. 
Umsetzen des Feldhamsters) zur Verfügung stehen. Dafür bieten sie eine Mindestgröße von 3.500 
m² bis 7.000 m² (um etwa zwei bis fünf Feldhamster - 1.750 m² Fläche pro umzusiedelndem 
Feldhamster- aufnehmen zu können) und stehen im räumlich funktionalen Zusammenhang mit 
den Eingriffsflächen. D.h. zwischen Eingriffs- und Umsiedlungsfläche liegen keine Barrieren oder 
zerschneidenden Strukturen (größere Fließ- oder Stillgewässer, größere Straßen, Wälder oder 
Siedlungen). Weiterhin haben die Umsiedlungsflächen einen Abstand von mind. 100 m zu 
Siedlungen, 100 - 250 m zu stark frequentierten Straßen (über 10.000 KFZ/24 h), 100 m zu Wald 
und 50 m zu dauerhaft wasserführenden Gräben (vgl. u. a. (FABION GbR, 2018)). 
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M9 т Anlegen von Lebensräumen für die Feldlerche und Ausgleich von Bodenbeeinträchtigung 

Im Folgenden werden infrage kommende Maßnahmen zur Kompensation der 
Lebensraumbeeinträchtigung von Offenlandbrütern dargestellt. Sämtliche Maßnahmenflächen 
sollten nach (Bettendorf, et al., 2013) einen Mindestabstand zu Vertikalstrukturen aufweisen: > 
50 m zu Einzelbäumen, > 120 m zu Baumreihen und Feldgehölzen (1 - 3 ha Größe), 160 m zu 
geschlossenen Gehölzkulissen, > 100 m zu Mittel- und Hochspannungsfreileitungen. Ferner 
sollen die Maßnahmenflächen ausreichend Abstand zu Siedlungen (> 120 m), 
Hauptverkehrsstraßen und Bahngleisen (> 100 m) sowie häufig frequentierten Feldwegen (> 50 
m) einhalten.  

 

Variante 1: Blühstreifen/ -flächen und Selbstbegrünungsstreifen  

Die Maßnahme kann als lineare (Blühstreifen) oder flächige Struktur (Blühfläche) umgesetzt 
werden. Empfohlen wird die Durchführung auf mehreren Teilflächen, damit sich die Maßnahme 
auf umliegende Lebensräume positiv auswirken kann. Die Maßnahme kann sowohl zur 
Untergliederung von großen Feldschlägen genutzt werden als auch an Schlaggrenzen etabliert 
werden. 

Die Ansaat erfolgt lückig bis spätestens 30. April (je nach Witterungsverlauf des Jahres). Ein 
optimaler Bodenschluss wird durch ein flächiges Anwalzen der Ansaaten gewährleistet. Zur 
Initialeinsaat wird eine gebietseigene artenreiche Wildpflanzensaatgutmischung (Regio-Saatgut) 
verwendet. Die Saatgutmischung ist mit der Naturschutzbehörde zuvor abzustimmen. Die reine 
Saatgutmenge soll je nach Mischung und in Abhängigkeit vom Standort bzw. der Bonität des 
Bodens ca. 4 - 7 kg pro ha betragen. Um Entmischung zu vermeiden und für gleichmäßige 
Ausbringung zu sorgen, wird das Strecken des Saatgutes mittels Füllstoff (z. B. Sojaschrot) auf 
ca. 100 kg pro ha empfohlen. Auf Flächen mit hoher Bodengüte oder höherem Restdüngergehalt 
ist eine darauf abgestimmte geringere Aussaatmenge und angepasste Artenauswahl zu 
verwenden. Behelfsmäßig kann die Mischung zur Hälfte mit Leinsamen oder Getreide versetzt 
werden.  

Pflegeschnitte (nicht in dem Zeitraum von Mitte März bis Mitte Juli) sind durchzuführen, um 
vielfältige Strukturen zu entwickeln und Blühaspekte zu verlängern. Das Mahdgut ist von der 
Fläche zu entnehmen und abzufahren. Pflegeschnitte erfolgen alternierend auf 50 % der Fläche 
und dürfen bei abweichendem Verhältnis 70 % jedes Blühstreifens oder jeder Blühfläche nicht 
überschreiten. 

Bei Anlage einer schmalen Struktur muss die Teilung quer erfolgen. 

Die Maßnahmenfläche kann alle drei Jahre umgebrochen und neu eingesät werden. Das dient, 
sofern nötig, der Aufrechterhaltung eines lückigen Bestandes und beugt Dominanzen einzelner 
Arten vor. 

Entwicklungspflege (Jahr der Aussaat): In der Etablierungsphase der Bestände müssen einjährige 
Ruderalarten vor Samenreife in mind. 15 cm Höhe (Richtwert 20 cm) gemäht oder geschlegelt 
werden. Der erste Pflegeschnitt im Jahr der Anlage erfolgt Mitte Juli. Der Aufwuchs soll nicht 
gemulcht oder geschlegelt werden. Das jeweils anfallende Mahdgut soll nicht auf der Fläche 
verbleiben und kann einer anderen Nutzung (z. B. Verfütterung an Schafe) zugeführt werden. 
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Sofern eine Herbstansaat erfolgt ist, kann ein erster Pflegeschnitt bereits im Frühjahr des 1. 
Folgejahres nötig sein. Auch dieses Mahdgut muss unbedingt von der Fläche abgefahren werden. 

Aufgrund der hohen Nährstoffversorgung aus der vorangegangenen ackerbaulichen Nutzung 
bzw. der hohen Bodenwertzahlen der Böden im Gebiet ist von einer starken Wüchsigkeit 
auszugehen, die vergleichsweise kurzfristig zu einer unerwünschten dichten 
Vegetationsbedeckung führt. Die für die Erstansaat im folgenden Frühjahr zu verwendende 
Saatgutmenge pro Hektar ist eher am unteren Ende der angegebenen Spanne anzusetzen. 

Folgepflege (ab dem 1. Jahr nach Aussaat): Alle Böden im Bereich der Vorhaben sind hoch bis 
sehr hoch produktiv (hohe Bodenzahlen). Eine erste Mahd wird auf Flächen mit hoher 
Biomasseproduktion im ausgehenden Winter und bis spätestens Mitte März auf einer 
Flächenhälfte durchgeführt. Der zweite Schnitt auf der anderen Flächenhälfte erfolgt ab Mitte Juli 
mit einer Schnitthöhe von mind. 15 cm. Das anfallende Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. 

Direkt an den Blühstreifen angrenzend oder vom Blühstreifen bzw. der Blühfläche umschlossen 
(Lage innerhalb/inmitten des Blühfeldes) sind 3 m breite Selbstbegrünungsstreifen oder mehrere 
Selbstbegrünungsfenster im Blühfeld (3 Stück je Hektar, Größe jeweils 3 m * 20 m) anzulegen. Bei 
mehrjähriger Umsetzung auf einer Fläche muss die Funktionalität mind. einmal jährlich durch 
Grubbern/Pflügen/Eggen vor Beginn der Brutzeit der Feldlerche (vor dem 01.03.) hergestellt und 
der Selbstbegrünung überlassen werden. Wegen der zu erwartenden starken Wüchsigkeit auf 
diesen Böden sollte möglichst ein 4-Balkengrubber zum Einsatz kommen. 

Weitere Vorgaben: 

- Verzicht auf Düngung, 

- kein Einsatz jeglicher Pflanzenschutzmittel, 

- keine mechanische Unkrautbekämpfung mittels Striegeln und Hacken von Mitte März bis Mitte 
Juli, 

- keine Verwendung der Flächen als Lagerplatz oder Weide, keine Befahrung über das für die 
Bearbeitung erforderliche Maß hinaus. 

 

Variante 2: Ackerbrachestreifen, Blühstreifen, Selbstbegrünungsstreifen  

Alternativ zur Variante 1 wird auf einem Drittel der Maßnahmenfläche ein Ackerbrachestreifen, 
auf einem Drittel ein Blühstreifen sowie auf einem Drittel ein Selbstbegrünungsstreifen angelegt. 
Die Anforderungen an den Blühstreifen und den Selbstbegrünungsstreifen sind in Variante 1 
beschrieben. 

Der Bereich der Ackerbrache wird lediglich geerntet und anschließend im darauffolgenden 
Frühjahr der Selbstbegrünung überlassen. Alle zwei Jahre erfolgt wiederum im Herbst ein Fräsen 
der Ackerbrache. 

O. g. weitere Vorgaben gelten entsprechend für diese Variante.  
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11 Kurzübersicht  
11.1 Säugetiere  
Art Vorkommend 

Konflikt Maßnahme 
wissenschaftlich deutsch Potenziell 

Nachweis-
lich 

Cricetus cricetus Feldhamster ja ja ja M1, M3, M4, M8 

 

11.2 Brutvögel  
Art Vorkommend Kon-

flikt  Maßnahme 
wissenschaftlich deutsch 

Potenzi-
ell Nachweislich 

Accipiter gentilis Habicht ja nein ja M2 
Accipiter nisus Sperber ja nein ja M2 
Acrocephalus arundinaceus Drosselrohsänger ja nein nein - 
Acrocephalus schoenobaenus Schilfrohrsänger ja nein nein - 
Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger ja ja ja M2 
Actitis hypoleucos Flussuferläufer ja nein nein - 

Aegolius funereus Raufußkauz ja nein ja M2 
Alauda arvensis Feldlerche 

ja ja ja 
M1, M2, M5, M6, 

M9 
Alcedo atthis Eisvogel nein nein nein - 
Anas clypeata Löffelente ja nein nein - 

Anas crecca Krickente ja nein nein - 
Anas querquedula Knäkente ja nein nein - 
Anthus pratensis Wiesenpieper nein nein nein - 
Anthus trivialis Baumpieper ja nein ja M2 
Ardea cinerea Graureiher ja ja ja M2 
Asio otus Waldohreule ja nein ja M2 
Athene noctua Steinkauz ja nein ja M2 
Bubo bubo Uhu ja nein ja M2 
Buteo buteo Mäusebussard ja ja ja M2 
Caprimulgus europaeus Ziegenmelker nein nein nein - 
Carduelis cannabina Bluthänfling ja ja ja M2 
Casmerodius albus Silberreiher ja nein ja M2 
Charadrius dubius Flussregenpfeifer ja nein ja M2 
Ciconia ciconia Weißstorch ja nein nein - 
Ciconia nigra Schwarzstorch ja nein nein - 
Circus aeruginosus Rohrweihe ja ja ja M1, M2, M5, M6 
Circus cyaneus Kornweihe ja ja ja M1, M2, M5, M6 
Corvus cornix Nebelkrähe ja nein nein - 
Corvus frugilegus Saatkrähe ja nein nein - 
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Art Vorkommend Kon-
flikt  Maßnahme 

wissenschaftlich deutsch 
Potenzi-
ell Nachweislich 

Coturnix coturnix Wachtel ja nein ja M1, M2, M5, M6 
Crex crex Wachtelkönig ja nein ja M1, M2, M5, M6 
Cuculus canorus Kuckuck ja ja ja M2 
Delichon urbicum Mehlschwalbe ja ja ja M2 
Dendrocopos medius Mittelspecht ja nein ja M2 
Dryobates minor Kleinspecht ja nein ja M2 
Dryocopus martius Schwarzspecht ja ja ja M2 
Emberiza calandra Grauammer ja nein nein - 
Falco peregrinus Wanderfalke nein nein nein - 
Falco subbuteo Baumfalke ja ja ja M2 
Falco tinnunculus Turmfalke ja ja ja M2 
Ficedula albicollis Halsbandschnäpper ja nein ja M2 
Ficedula hypoleuca Trauerschnäpper ja nein ja M2 
Ficedula parva Zwergschnäpper ja nein ja M2 
Galerida cristata Haubenlerche ja nein nein - 
Gallinago gallinago Bekassine nein nein nein - 
Gallinula chloropus Teichhuhn  ja nein ja M2 
Glaucidium passerinum Sperlingskauz ja nein ja M2 
Grus grus Kranich nein nein nein - 
Hirundo rustica Rauchschwalbe ja ja nein - 
Jynx torquilla Wendehals ja nein ja M2 
Lanius collurio Neuntöter ja ja ja M2 
Lanius excubitor Raubwürger ja nein ja M2 
Locustella luscinoides Rohrschwirl ja nein nein - 
Locustella naevia Feldschwirl ja nein ja M1, M2, M5, M6 
Luscinia megarhynchos Nachtigall ja ja ja M2 
Luscinia svecica Blaukehlchen ja nein nein - 
Mergus serrator Mittelsäger ja nein nein - 
Milvus migrans Schwarzmilan ja ja ja M2 
Milvus milvus Rotmilan  ja ja ja M2 
Muscicapa striata Grauschnäpper ja nein ja M2 
Netta rufina Kolbenente ja nein nein - 
Oriolus oriolus Pirol ja ja ja M2 
Pandion haliaetus Fischadler  nein nein nein - 
Passer domesticus Haussperling ja ja ja M2 
Passer montanus Feldsperling ja ja ja M2 
Perdix perdix Rebhuhn ja ja ja M1, M2, M5, M6 
Pernis apivorus Wespenbussard ja nein ja M2 
Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz ja nein nein M2 
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger ja nein ja M2 
Picus canus Grauspecht ja nein ja M2 
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Art Vorkommend Kon-
flikt  Maßnahme 

wissenschaftlich deutsch 
Potenzi-
ell Nachweislich 

Picus viridis Grünspecht ja ja ja M2 
Podiceps cristatus Haubentaucher ja nein ja M2 
Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher ja nein nein - 
Porzana parva Kleines Sumpfhuhn  ja nein nein - 
Rallus aquaticus Wasserralle ja nein ja M2 
Riparia riparia Uferschwalbe nein nein nein - 
Saxicola rubetra  Braunkehlchen ja nein nein - 
Saxicola rubicola   Schwarzkehlchen  ja ja ja M2 
Scolopax rusticola   Waldschnepfe ja nein ja M2 
Serinus serinus  Girlitz  ja nein ja M2 
Streptopelia turtur Turteltaube ja nein nein - 
Strix aluco Waldkauz ja nein ja M2 
Sturnus vulgaris Star ja ja ja M2 
Sylvia nisoria Sperbergrasmücke ja nein ja M2 
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher ja nein nein - 
Tyto alba Schleiereule ja nein ja M2 
Upupa epops Wiedehopf ja nein nein - 
Vanellus vanellus Kiebitz ja nein nein - 

 

11.3 Amphibien  
Art Vorkommend 

Konflikt Maßnahme 
wissenschaftlich deutsch Potenziell Nachweislich 
Alytes obstetricans Geburtshelferkröte nein nein nein - 
Bombina bombina Rotbauchunke nein nein nein - 
Bombina variegata Gelbbauchunke nein nein nein - 
Bufo bufo Erdkröte ja ja ja M7 
Bufo calamita Kreuzkröte nein nein nein - 
Bufo viridis Wechselkröte ja nein ja M7 
Hyla arborea Europäischer 

Laubfrosch 
ja nein nein 

- 

Lissotriton helveticus Fadenmolch nein nein nein - 
Pelobates fuscus Knoblauchkröte ja nein ja M7 
Pelophylax kl. Esculen-
tus 

Teichfrosch ja ja ja M7 

Pelophylax lessonae Kleiner 
Wasserfrosch 

ja ja ja 
M7 

Pelophylax ridibundus Seefrosch ja ja ja M7 
Rana arvalis Moorfrosch nein nein nein - 
Rana dalmatina Springfrosch ja nein nein M7 
Rana temporaria Grasfrosch ja ja ja M7 
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Art Vorkommend 
Konflikt Maßnahme 

wissenschaftlich deutsch Potenziell Nachweislich 
Salamandra sala-
mandra 

Feuersalamander nein nein nein - 

Triturus cristatus Kammmolch ja nein nein - 

 

11.4 Reptilien  
Art Vorkommend 

Konflikt Maßnahme 
wissenschaftlich deutsch Potenziell Nachweislich 

Coronella austriaca Schnlingnatter ja nein nein - 

Lacerta agilis Zauneidechse ja nein nein - 
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12 Gutachterliches Fazit  
Die vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung befasst sich mit der geplanten Errichtung von 
zehn AGRI-PV-Anlagen über eine Gesamtfläche von etwa 75 ha. Es wurde geprüft, ob das 
geplante Vorhaben zu einer Beeinträchtigung artenschutzrechtlicher Belange führen kann. Im 
Plangebiet kommen geschützte Arten aus den Artengruppen der Säugetiere, Amphibien, 
Reptilien als auch europäische Vogelarten vor. Es sind folgende Maßnahmen durchzuführen, um 
Beeinträchtigungen von geschützten Arten zu vermeiden sowie die vom Vorhaben betroffenen 
ökologischen Funktionen im räumlichen Zusammenhang ununterbrochen gewährleisten zu 
können: 

 

Vermeidung und Minderung:  

M1 т Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

M2 т Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit 

M3 т Kontrolle auf Vorkommen und ggf. Umsetzen des Feldhamsters 

M4 т Aufstellen von Sperrzäunen im Umfeld von gefährdeten Artvorkommen (Feldhamster) 

M5 т Vergrämung Brutvögel 

M6 т Kontrolle auf Brutplätze von Bodenbrütenden Vogelarten 

M7 т Aufstellen von Sperrzäunen im Umfeld von gefährdeten Artvorkommen (Amphibien) 

 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen Funktionalität (vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen):  

M8 т Anlegen von Lebensräumen für den Feldhamster 

M9 т Anlegen von Lebensräumen für die Feldlerche und Ausgleich von Bodenbeeinträchtigungen 

 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen und der vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für das geplante 
Vorhaben nach jetzigem Kenntnisstand vermieden werden. Die Ausgleichsmaßnahmen schaffen 
den notwendigen Ausgleich und Ersatz für durch die Planung bauzeitlich verloren gegangenen 
Lebensräume.  
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14 Anhang 
14.1 Feldhamster  

 

Abbildung 3: Ausschnitt der Drohnenaufnahme der Fläche 15 mit markiertem Verdacht 

 

 

Abbildung 4: Kontrolle des Verdachtes auf der Fläche 15 
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Abbildung 5: Feldhamsterbau 1, 9 cm breite Fallröhre 

 

Abbildung 6: Feldhamsterbau 1, 60 cm tiefe Fallröhre 

 

Abbildung 7: Feldhamsterbau 2, 6 cm breite Fallröhre 

 

Abbildung 8: Feldhamsterbau 2, 60 cm tiefe Fallröhre 
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Abbildung 9: Feldhamsterbau 3, 9 cm breite Fallröhre 

 

Abbildung 10: Feldhamsterbau 3, 60 cm tiefe Fallröhre 
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14.2 Vögel 

 

Abbildung 11: Neuntöter in Heckenstruktur südlich der Projektfläche SO 2. 

 

 

Abbildung 12: Schwarzkehlchen Jungtier in Obstbaumpflanzung südlich der Projektfläche SO 3. 
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Abbildung 13: Wiesenschafstelze nördlich der Projektfläche SO 8. 

 

 

Abbildung 14: Schwarzkehlchen nahe der 
Projektflächen 11/12 

 

Abbildung 15: Nest des Blässhuhns (Fulica atra) 
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Abbildung 16: Rohrweihe im Bereich der Projektfläche 
SO 2 

 

 

14.3 Amphibien  

 

Abbildung 17: Grasfrosch (Rana temporaria) östlich der 
Projektfläche SO 1 
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14.4 Höhlenbäume  
Nummer 1: 

 

Abbildung 18: Höhlenbaum 
Nummer 1, östlich der Projektfläche 
SO 9 

 

Abbildung 19: 1. Nahaufnahme des 
Höhlenbaumes 

 

Abbildung 20: 2. Nahaufnahme des 
Höhlenbaumes 

 

Nummer 2: 

 

Abbildung 21: Höhlenbaum 
Nummer2, östlich der Projektfläche 
SO 9 

 

Abbildung 22: 1. Nahaufnahme des 
Höhlenbaumes 

 

Abbildung 23: 2. Nahaufnahme des 
Höhlenbaumes 
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Nummer 3: 

 

Abbildung 24: Höhlenbaum 
Nummer 3, östlich der Projektfläche 
SO 9 

 

Abbildung 25: 1. Nahaufnahme des 
Höhlenbaumes 

 

Abbildung 26: 2. Nahaufnahme des 
Höhlenbaumes 

 

Nummer 4: 

 

Abbildung 27: Linde (Tilia spec.) 
westlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 28: Baumhöhle 1 mit 
einem Durchmesser von 15 cm 

 

Abbildung 29: Baumhöhle 2 mit 
einem Durchmesser von 10 cm 
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Nummer 5: 

 

Abbildung 30: Linde (Tilia spec.) 
westlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 31: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 

 

Nummer 6: 

 

Abbildung 32: Linde (Tilia spec.) 
südwestlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 33: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 
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Nummer 7: 

 

Abbildung 34: Linde (Tilia spec.) 
südwestlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 35: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 

 

Nummer 8: 

 

Abbildung 36: Linde (Tilia spec.) 
südlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 37: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 
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Nummer 9: 

 

Abbildung 38: Linde (Tilia spec.) 
südlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 39: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 10: 

 

Abbildung 40: Linde (Tilia spec.) 
südlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 41: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 
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Nummer 11: 

 

Abbildung 42: Linde (Tilia) südlich 
der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 43: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 5 cm 

 

Nummer 12: 

 

Abbildung 44: Linde (Tilia spec.) 
südlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 45: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 
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Nummer 13: 

 

Abbildung 46: Linde (Tilia spec.) 
südlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 47: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 

 

Nummer 14: 

 

Abbildung 48: Linde (Tilia spec.) 
südwestlich der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 49: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 
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Nummer 15: 

 

Abbildung 50: Linde (Tilia) westlich 
der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 51: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 16: 

 

Abbildung 52: Linde (Tilia) westlich 
der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 53: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 5 cm 
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Nummer 17: 

 

Abbildung 54: Linde (Tilia) westlich 
der Projektfläche SO 10 

 

Abbildung 55: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 18: 

 

Abbildung 56: Linde (Tilia) 
nordwestlich der Projektfläche SO 
10 

 

Abbildung 57: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 5 cm 
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Nummer 19: 

 

Abbildung 58: Linde (Tilia) 
nordwestlich der Projektfläche SO 
10 

 

Abbildung 59: Baumhöhle 1 mit 
einem Durchmesser von 5 cm 

 

Abbildung 60: Baumhöhle 2 mit 
einem Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 20: 

 

Abbildung 61: Linde (Tilia) 
nordwestlich der Projektfläche SO 
10 

 

Abbildung 62: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 7 cm 
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Nummer 21: 

 

Abbildung 63: Linde (Tilia) 
nordwestlich der Projektfläche SO 
10 

 

Abbildung 64: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 22: 

 

Abbildung 65: Linde (Tilia) 
nordwestlich der Projektfläche SO 
10 

 

Abbildung 66: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 
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Nummer 23: 

 

Abbildung 67: Birke (Betula) 
nordöstlich der Projektfläche SO 9 

 

Abbildung 68: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 20 cm 

 

Nummer 24: 

 

Abbildung 69: Salweide (Salix 
caprea) westlich der Projektfläche 
SO 8 

 

Abbildung 70: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 
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Nummer 25: 

 

Abbildung 71: Weide (Salix) nördlich 
der Projektfläche SO 5 

 

Abbildung 72: Baumhöhle 1 mit 
einem Durchmesser von 10 cm 

 

Abbildung 73: Baumhöhle 2 mit 
einem Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 26: 

 

Abbildung 74: Apfel (Malus) südlich 
der Projektfläche SO 5 

 

Abbildung 75: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 
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Nummer 27: 

 

Abbildung 76: Birne (Pyrus) südlich 
der Projektfläche SO 5 

 

Abbildung 77: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 

 

Nummer 28: 

 

Abbildung 78: Apfel (Malus) südlich 
der Projektfläche SO 5 

 

Abbildung 79: Baumhöhle 1 mit 
einem Durchmesser von 15 cm 

 

Abbildung 80: Baumhöhle 2 mit 
einem Durchmesser von 10 cm 

 

 

 

 



Gemeinde Burgdorf:  
éŸƖőċĤĲŰĤĲǍŸŊĲŰĲƖШ7ĲĤċƨƨŰŊƚƓũċŰШј ]Åf-ÂéШ7ƨƖŊĬŸƖŉљЯШEntwurf Artenschutzprüfung 

145 

Nummer 29: 

 

Abbildung 81: Apfel (Malus) südlich 
der Projektfläche SO 5 

 

Abbildung 82: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 30: 

 

Abbildung 83: Apfel (Malus) östlich 
der Projektfläche SO 5 

 

Abbildung 84: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 17 cm 
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Nummer 31: 

 

Abbildung 85: Birne (Pyrus) östlich 
der Projektfläche SO 5 

 

Abbildung 86: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 20 cm 

 

Nummer 32: 

 

Abbildung 87: Apfel (Malus) östlich 
der Projektfläche SO 5 

 

Abbildung 88: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 
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Nummer 33: 

 

Abbildung 89: Apfel (Malus) westlich 
der Projektfläche SO 4 

 

Abbildung 90: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 15 cm 

 

Nummer 34: 

 

Abbildung 91: Apfel (Malus) westlich 
der Projektfläche SO 4 

 

Abbildung 92: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 20 cm 
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Nummer 35: 

 

Abbildung 93: Spitzahorn (Acer 
platanoides) westlich der 
Projektfläche SO 4 

 

Abbildung 94: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 36: 

 

Abbildung 95: Spitzahorn (Acer 
platanoides) westlich der 
Projektfläche SO 4 

 

Abbildung 96: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 10 cm 
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Nummer 37: 

 

Abbildung 97: Spitzahorn (Acer 
platanoides) westlich der 
Projektfläche SO 4 

 

Abbildung 98: Baumhöhle mit einem 
Durchmesser von 20 cm 

 

Nummer 38: 

 

Abbildung 99: Linde (Tilia) 
nordwestlich der Projektfläche SO 2 

 

Abbildung 100: Baumhöhle mit 
einem Durchmesser von 10 cm 
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Nummer 39: 

 

Abbildung 101: Linde (Tilia) 
nordwestlich der Projektfläche SO 2 

 

Abbildung 102: Baumhöhle 1 mit 
einem Durchmesser von 10 cm 

 

Abbildung 103: Baumhöhle 2 mit 
einem Durchmesser von 10 cm 

 

Nummer 40: 

 

Abbildung 104: Kirsche (Prunus) 
südlich der Projektfläche SO 2 

 

Abbildung 105: Baumhöhle mit 
einem Durchmesser von 15 cm 

 

 

 

 



Gemeinde Burgdorf:  
éŸƖőċĤĲŰĤĲǍŸŊĲŰĲƖШ7ĲĤċƨƨŰŊƚƓũċŰШј ]Åf-ÂéШ7ƨƖŊĬŸƖŉљЯШEntwurf Artenschutzprüfung 

151 

Nummer 41: 

 

Abbildung 106: Traubeneiche 
(Quercus petraea) südwestlich der 
Projektfläche SO 1 

 

Abbildung 107: Baumhöhle mit 
einem Durchmesser von 5 cm 

 

Nummer 42: 

 

Abbildung 108: Rotbuche (Fagus 
sylvatica) südwestlich der 
Projektfläche SO 1 

 

Abbildung 109: Baumhöhle mit 
einem Durchmesser von 10 cm 
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14.5 Sonstige 

 

Abbildung 110: Rehbock (Capreolus capreolus) 

 


